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1 Einführung 

Die europäische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) ist am 26. November 2007 in 

Kraft getreten und wurde am 1. März 2010 mit der Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

in nationales Recht überführt. Gemäß Art. 1 der HWRM-RL wurde damit ein Rahmen für die Bewer-

tung und das Management von Hochwasserrisiken geschaffen. Ziel ist die Verringerung hochwas-

serbedingter nachteiliger Folgen für die vier „Schutzgüter“ menschliche Gesundheit, Umwelt, Kultur-

erbe und wirtschaftliche Tätigkeiten.  

Die Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels werden innerhalb eines Einzugsgebietes durch die Er-

stellung von Hochwasserrisikomanagementplänen (HWRM-Pläne) koordiniert. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge. 

Mit der Richtlinie sind die Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet, bis Dezember 2015 Hochwasserrisi-

komanagementpläne aufzustellen. Auch für die Teilschritte „Durchführung einer vorläufigen Bewer-

tung“ und „Erstellung von Gefahren- und Risikokarten“ gibt es Fristen (vgl. Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Fristen der EG-HWRM-RL für die Erarbeitung der HWRM-Pläne 

(eigene Grafik; unter Berücksichtigung von LAWA 2010) 

 

Die Erarbeitung der Hochwasserrisikomanagementpläne einschließlich der Strategischen Umwelt-

prüfung erfolgt in Nordrhein-Westfalen (NRW) für die jeweiligen Anteile an den Flussgebietseinhei-

ten (FGE) Rhein, Weser, Maas und Ems unter der Federführung der Bezirksregierungen. Die Ab-

grenzung der FGE zeigt Abbildung 2. 
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Abbildung 2: Abgrenzung der Flussgebietseinheiten in NRW 

 

Zur aktiven Einbeziehung der interessierten Stellen und Information der Öffentlichkeit wurden in den 

Jahren 2013 und 2014 die Maßnahmenplanungen zunächst auf der Ebene von kleineren Manage-

menteinheiten durchgeführt. Interessierte Stellen sind neben den für die Aufstellung und Umsetzung 

der Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements zuständigen Akteuren wie z. B. Kommunen, 

Kreise, Wasser- und Deichverbände auch andere betroffene Verbände und Institutionen (z. B. Land- 

und Forstwirtschaft, Umweltverbände, Wirtschafts- und Kulturinstitutionen und Bürgerinitiativen). In 

den Managementeinheiten wurden gemeinsam mit den Kommunen und weiteren zuständigen Akt-

euren konkrete Maßnahmen vereinbart und anschließend in die landesweite Maßnahmendatenbank 

eingepflegt. 

Die Ergebnisse werden in den jeweiligen Hochwasserrisikomanagementplänen Ems, Maas, Weser 

und Rhein veröffentlicht. Für den Rhein werden die Ergebnisse zusätzlich in einzelnen Berichten für 

die Teileinzugsgebiete als Beiträge zum Hochwasserrisikomanagementplan Rhein dokumentiert und 

veröffentlicht. 

Das vorliegende Dokument ist der Beitrag aus dem Teileinzugsgebiet Emscher zum Hochwasserri-

sikomanagementplan für den nordrhein-westfälischen Anteil des Flussgebietes Rhein. 

Hochwasserrisikomanagement umfasst alle zeitlichen Phasen im Ablauf eines Hochwasserereignis-

ses (vor / während / nach dem Ereignis) und bezieht alle Akteure mit ihren jeweiligen Handlungs-

möglichkeiten ein, die Beiträge zur Risikominderung leisten können. 

Einen Überblick über die in den Handlungsbereichen Verantwortlichen und in die Hochwasserrisi-

komanagementplanung einzubeziehenden Akteure gibt Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Akteure des Hochwasserrisikomanagements (eigene Grafik in Anlehnung an LAWA 

2010) 
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2 Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 

Mit der vorläufigen Bewertung werden die Gebiete bzw. Gewässer bestimmt, bei denen möglicher-

weise ein signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten werden kann. 

Hierbei sind insbesondere die signifikanten Risiken für die Schutzgüter – menschliche Gesundheit, 

Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten – zu erfassen und zu beurteilen. Die vorläufige 

Bewertung des Hochwasserrisikos wird auf der Grundlage verfügbarer oder leicht abzuleitender In-

formationen durchgeführt (Art. 4 Absatz 1 und 2 HWRM-RL). In NRW erfolgt die Bewertung im We-

sentlichen auf der Grundlage der Prognose der Auswirkungen künftiger Hochwasser (Art. 4 Absatz 

2d HWRM-RL). Grundsätzlich soll eine Betrachtung aller Gewässer erfolgen. 

2.1 Kriterien und Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung 

Da die HWRM-RL keine konkreten Ausführungen darüber enthält, was ein „signifikantes Hochwas-

serrisiko“ ist, wurden die Signifikanzkriterien in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Rheinland-Pfalz 

in einem Pilotprojekt an der Sieg entwickelt und festgelegt. Definiert wurden Kriterien für die vier 

Schutzgüter.  

Signifikante Risiken für die menschliche Gesundheit:  

Die negativen Auswirkungen von Hochwasser auf die menschliche Gesundheit können vielfältig 

sein. Ein „signifikantes Risiko für die menschliche Gesundheit“ lässt sich nicht an einer konkreten 

Anzahl von Betroffenen oder der Art der Betroffenheit festmachen. Die potenziell betroffenen Ein-

wohner wurden insofern bei der Bewertung berücksichtigt, indem für alle Siedlungsgebiete die 

hochwassergefährdeten Flächen ermittelt wurden und über die Bewertung der Schadenspotenziale 

der Wohnbauflächen auch implizit die dort wohnenden Bewohner erfasst wurden. 

Signifikante Risiken für die Umwelt:  

Potenzielle signifikante Hochwasserrisiken für die Umwelt liegen dort vor, wo entsprechend den Er-

mittlungen IVU-Anlagen (Anlagen gemäß Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 

über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die IVU-Richtlinie 

2008/1/EG wurde inzwischen durch die EG-Richtlinie 2010/75/EG über Industrieemissionen, kurz 

IE-Richtlinie, abgelöst) potenziell von Hochwasser betroffen sein können. Von diesen Anlagen kön-

nen bei Hochwasser Umweltgefährdungen für die Unterlieger und die Umwelt ausgehen. Weitere 

Kriterien sind eine Gefährdung des Schutzes von Trinkwassergewinnungsanlagen und von Bade-

gewässern. 

Signifikante Risiken für das Kulturerbe:  

Signifikante Hochwasserrisiken für das Kulturerbe können insbesondere für die Weltkulturerbe-

Güter vorhanden sein. Die weiteren signifikanten Risiken werden über die Erfassung der von den 

Denkmalbehörden gemeldeten historischen Stadt- und Ortskerne erfasst. 

Signifikante Risiken für die wirtschaftlichen Tätigkeiten: 

Hochwasserrisikomanagement im Sinne der EG-HWRM-RL wird besonders dort erforderlich, wo 

sich Schadenspotenziale konzentrieren. Als Signifikanzschwelle wurde ein Wert von 500.000 € fest-

gelegt. Dies entspricht etwa einem Schaden, mit dem bei circa 50 überfluteten Kellern in Wohnhäu-

sern zu rechnen ist. Der Wert von 500.000 € wurde auch für Gewerbe- und Industrieanlagen ange-

setzt. Als Bereiche mit „potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko“ für die wirtschaftlichen Tätig-

keiten wurden deshalb die Gewässerabschnitte bestimmt, an denen in einem zusammenhängenden 

Siedlungsgebiet bzw. einer Ortslage, ein Schaden von mehr als 500.000 € auftritt. 

Auf dieser Grundlage wurde die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos für alle Gewässer (ca. 

50.000 km Länge) in zwei Stufen durchgeführt. Überflutungsrisiken aus Abwassersystemen werden 

im Rahmen anderer fachspezifischer Normen behandelt und sind nicht Gegenstand der Bearbeitung 

im Hochwasserrisikomanagementplan. Auch Starkregenereignisse werden nicht im Hochwasserrisi-

komanagementplan betrachtet, da bei diesen Ereignissen negative Auswirkungen auf die Schutzgü-

ter ausschließlich lokal auftreten und somit als nicht signifikant eingestuft wurden. 
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Die Bewertung der ersten Stufe erfolgte auf der Grundlage des „Hochwasserartikelgesetzes“ des 

Bundes (Hochwasserschutzgesetz 2005), nach der in NRW die Bestimmung der Gewässer und 

Gewässerabschnitte mit „nicht nur geringfügigen Schäden“ durchgeführt wurde. Die Ergebnisse 

wurden in einer Liste mit den „hochwasserbedingt schadensträchtigen Gewässern und Gewässer-

abschnitten gemäß § 112 Abs. 2 LWG“ („Gewässerliste“) zusammengestellt. Bei den nicht in die 

Gewässerliste aufgenommenen Gewässern wird ohne weitere Untersuchung davon ausgegangen, 

dass dort kein signifikantes Risiko im Sinne der HWRM-RL vorliegt. 

In der zweiten Bewertungsstufe wurden alle Gewässer bzw. Gewässerabschnitte, die in der Gewäs-

serliste enthalten sind, im Hinblick auf ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko betrachtet. Die 

Gewässerliste enthält 673 Gewässer mit einer Gesamtlänge von 10.913 km. Für viele dieser Ge-

wässer liegen bereits ausreichende Erkenntnisse über das Ausmaß künftiger Hochwasserszenarien 

vor, die für die Bewertung verwendet werden konnten. Für die Gewässer, bei denen die Erkenntnis-

se zu Hochwassergefahren nicht ausreichend waren, wurde das in dem Pilotprojekt an der Sieg 

entwickelte Abschätzverfahren angewendet, das eine mit vertretbarem Aufwand landesweit einheit-

liche Bearbeitung gewährleistet und eine Beurteilung nach einheitlichen Kriterien, die den Anforde-

rungen der EG-Richtlinie gerecht werden, ermöglicht. 

Die zuständigen Bezirksregierungen mit ihren Orts- und Fachkenntnissen haben die ermittelten Er-

gebnisse auf Plausibilität geprüft und legten sie letztendlich fest. Weitere Informationen zur vorläufi-

gen Bewertung finden sich in MKULNV (2011). 

2.2 Ergebnis der vorläufigen Bewertung im Teileinzugsgebiet Emscher  

Zum Zeitpunkt der vorläufigen Bewertung gab es bereits einen Hochwasseraktionsplan Emscher, 

der das hohe Schadenspotential und die große Gefährdung der Bevölkerung bei Versagen von 

Hochwasserschutzeinrichtungen ausführlich darstellt. Auf dieser Grundlage wurden für die EU-

HWRM-RL nahezu alle Nebenläufe der Emscher einbezogen, weil die großflächigen Poldergebiete 

und die teilweise gering bemessenen HW-Schutzeinrichtungen an den Nebengewässern ein beacht-

liches Gefährdungspotential darstellen. 

Die Ergebnisse der vorläufigen Bewertung für das Teileinzugsgebiet Emscher sind in der folgenden 

Tabelle zusammengefasst. In Tabelle 57 im Anhang 5 werden sie für alle Gewässer des Teilein-

zugsgebiets Emscher im Einzelnen aufgeführt.  

Tabelle 1: Ergebnisse der Untersuchung zu den Gewässern mit potenziellem signifikantem 

Hochwasserrisiko im Teileinzugsgebiet Emscher 

Teileinzugs- 
gebiet 

Flussgebiets-
einheit 

Untersuchte  
Gewässer 

Gewässer mit potenziell  
signifikantem Risiko Zuständige  

Bezirksregie-
rung 

Anzahl 
Länge  
in km 

Anzahl 
Länge  
in km 

Länge  
in % 

Emscher Rhein 29 277 27 268 97 Arnsberg,  
Düsseldorf,  
Münster 

 

In der Karte in Abbildung 4 sind die Risikogewässer dargestellt. 
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Abbildung 4: Karte der Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Emscher 
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3 Beschreibung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos im 
Teileinzugsgebiet Emscher sowie Schlussfolgerungen aus den 
Karten 

3.1 Beschreibung des Teileinzugsgebiets Emscher 

Das Teileinzugsgebiet Emscher erstreckt sich vom Ardeygebirge im Südosten, an dessen Westseite 

die Emscher in der Gemeinde Holzwickede entspringt, bis an den Rhein bei Dinslaken im Westen. 

Auf ihrem Weg zur Mündung in den Rhein entwässert die Emscher Städte des zentralen Ruhrgebie-

tes sowie Teile des rechtsniederrheinischen Tieflandes. Insgesamt leben in dem Gebiet ca. 2,1 Mio. 

Menschen. Die Emscherregion bildet die Kernzone des rheinisch-westfälischen Industriegebietes, 

einem von Kohlebergbau, Stahl- und Chemieindustrie geprägten Ballungsraum. Etwa die Hälfte des 

Gebietes wird von bebauten Flächen eingenommen. Landwirtschaft sowie Wälder und Grünflächen 

existieren nur in den Randbereichen. Die Emscher und ihre Nebengewässer wurden, mit Ausnahme 

weniger Oberläufe, als offene Abwassersammler mit Sohlschalen ausgebaut und sind entsprechend 

naturfern. Im Rahmen des 1991 beschlossenen Projektes "Emscherumbau" werden aktuell neue 

Abwasserkanäle gebaut und die Gewässer ökologisch umgestaltet. (MKULNV 2014b; Emscherge-

nossenschaft, MUNLV 2004) 

3.1.1 Geologie und Orographie 

Geologisch gesehen liegt das Teileinzugsgebiet Emscher am Südrand des Münsterländer Kreidebe-

ckens. Die Emscher durchfließt ein bis zu 8 km breites Tal, das sich von Dortmund durch das zent-

rale Ruhrgebiet nach Westen erstreckt und sich zum Rhein hin öffnet. Westlich der Emscher liegen 

die Mittlere Niederrheinebene und die Niederrheinischen Sandplatten. Am Nordrand erstreckt sich 

der vestische Höhenzug. Den größten Flächenanteil machen die Lössebenen der Emscherniede-

rung aus, die sich überwiegend nördlich der Emscher zwischen Dortmund und Bottrop erstrecken. 

Nach Süden schließen sich die leicht ansteigenden Hellwegbörden sowie der Westenhellweg an, 

deren Ausläufer im Südosten in das Niederbergische-Märkische Hügelland mit den Ruhrhöhen und 

dem Ardeygebirge übergehen. (MUNLV 2005; MKULNV 2011; Emschergenossenschaft, MUNLV 

2004) 

Unter zumeist Löss- und Niederterrassen oder älteren quartären Ablagerungen liegen Sand-, Mer-

gel- und Tonsteine der Kreidezeit. Diese bilden wiederum über dem kohleführenden Karbon ein 

mehrere 100 m mächtiges Deckgebirge. Im südlichen Teil des Teileinzugsgebietes tritt das Deckge-

birge an die Oberfläche. Bei dem größten Teil des Gebietes südlich der Emscher handelt es sich um 

Lössgebiete im Bereich des Westenhellweges und des südlichen Emscherlandes sowie in einem in-

selartigen Bereich nördlich der Emscher am Recklinghauser Lössrücken. Diese Gebiete bestehen 

hauptsächlich aus Mergel- und Tonmergelsteinen der Oberkreide mit tonig-schluffiger bis feinsandi-

ger Überdeckung. Im nördlichen Teileinzugsgebiet herrschen sandige tertiäre bzw. quartäre Ablage-

rungen vor, wobei die tertiären Ablagerungen nur im Westen der Emscherregion vorkommen. Ver-

einzelt existieren nördlich der Emscher auch Verwitterungsgebiete aufgrund von Tonmergelsteinen 

der Kreide und Grundmoränen, die wegen ihres Carbonatgehaltes verwitterungsanfällig sind. 

(MUNLV 2005; MKULNV 2011; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 

Im Teileinzugsgebiet Emscher kommen sechs Fließgewässerlandschaften vor, die "Niederungsge-

biete", "Sandgebiete", "Lössgebiete", "Verwitterungsgebiete, Flussterrassen und Moränengebiete", 

"Silikatisches Grundgebirge" und "Verkarstete Kalkgebiete" umfassen. Lössgebiete und Niede-

rungsgebiete herrschen jedoch bei weitem vor. Typologisch sind die Fließgewässer mit einem Ein-

zugsgebiet ≥ 10 km
2 

in 5 Typen (gemäß LAWA-Typologie) unterteilt, wobei die Fließgewässertypen 

des Tieflands „Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ und die „Lösslehm ge-

prägten Tieflandbäche“ dominieren. Die Emscher selber vertritt in ihrem Mittel- und Unterlauf den 

Fließgewässertyp der „Sand- und lehmgeprägten Tieflandflüsse“. Sie weist einen Höhenunterschied 

von 123 m von der Quelle (144 m ü. NN) bis zur Mündung (21 m ü. NN) auf, woraus sich ein mittle-
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res Gefälle von 1,5 ‰ ergibt. Im Oberlauf ist die Emscher ca. 3 m breit und erweitert sich auf bis zu 

25 m bei der Mündung in den Rhein. Bei Mittelwasserführung hat die Emscher eine Wassertiefe von 

1 bis 3 m. (MUNLV 2005; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 

3.1.2 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 

Das Land NRW gehört zum nordwestdeutschen Klimabereich mit milden Wintern und durchwachse-

nen Sommern in einem insgesamt warm-gemäßigten Regenklima. Innerhalb des Landes kommt es 

aufgrund sehr unterschiedlicher Geländestrukturen zu regional geprägten Klimabereichen mit je-

weils eigener Charakteristik. (LANUV 2010a) 

Das Teileinzugsgebiet Emscher liegt die Jahresdurchschnittstemperatur zwischen 8,5 und 10,5 °C. 

Im Südosten des Gebietes ist es aufgrund der Höhenlage am kältesten. Am wärmsten ist es in der 

Emscherniederung im Bereich der städtischen Ballungszentren (Oberhausen, Essen, Bochum). Die 

Niederschlagshöhen nehmen von Osten nach Westen hin ab. Regionale Höhenlagen können je-

doch zu Abweichungen von dieser Tendenz führen. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt 

im Südosten bei 870 mm/a und fällt auf 725 mm/a im Westen (auf der Basis der Zeitreihe 1951 bis 

1980). Die mittlere Jahresniederschlagshöhe für das Gesamtgebiet beträgt ca. 798 mm/a (1966 bis 

2000). (MUNLV 2005; MKULNV 2011; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 

Der "natürliche" mittlere Abfluss der Emscher liegt mit ca. 2 m³/s verhältnismäßig niedrig. Aufgrund 

der starken von Menschen verursachten Einwirkungen auf die Emscher liegt der gegenwärtige mitt-

lere Abfluss jedoch um etwa das fünffache höher als der natürliche Abfluss. Die Hauptursache ist, 

dass große Mengen des Trinkwassers in der Emscherregion aus der benachbarten Ruhr stammen. 

Die Abwässer, die aus diesem Trinkwasser entstehen, fließen der Emscher zu und erhöhen somit 

die natürliche Abflussmenge. Für die Zeitreihe von 1979 bis 2001 beträgt am Pegel Oberhausen 

Königstraße/Emscher der mittlere Abfluss (MQ) 16,3 m³/s für ein Einzugsgebiet von 773 km². Der 

mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) beträgt 9,38 m³/s und der mittlere Hochwasserabfluss (MHQ) 

132 m³/s. Der wichtigste Nebenlauf ist der Hüller Bach. Das Gewässersystem der Emscher unter-

scheidet sich im Abflussverhalten bei Hochwasser wesentlich von allen anderen Gewässern in 

Nordrhein-Westfalen, da das Einzugsgebiet sehr hohe Versiegelungsgrade aufweist und zu rund 

40 % aus Poldergebieten besteht. Daher müssen oftmals Zuflüsse zur Emscher in die Emscher ge-

pumpt werden. (MUNLV 2005; MKULNV 2011; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 

3.1.3 Oberflächengewässer 

Die Emscher entspringt in der Gemeinde Holzwickede auf einer Höhe von 144 m ü. NN und mündet 

bei einer Höhe von 21 m ü. NN bei Dinslaken in den Rhein. Die Emscher hat eine Lauflänge von 

83,1 km. Ihre ehemaligen Unterläufe, die Alte Emscher und die Kleine Emscher, entwässern über 

Pumpwerke in den Rhein und gehören daher nicht mehr zum oberirdischen Einzugsgebiet, werden 

aber dem Teileinzugsgebiet zugeordnet. Letzteres umfasst eine Fläche von 863,5 km
2
. (MUNLV 

2005; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 

Die Emscher ist ein Gewässer II. Ordnung und verläuft im Oberlauf von Süd nach Nord und auf der 

restlichen Fließstrecke von Ost nach West. Im Teileinzugsgebiet Emscher befinden sich 27 Fließ-

gewässer mit einem Einzugsgebiet von je mehr als 10 km
2
. Zudem gibt es zwei Schifffahrtskanäle, 

den Rhein-Herne-Kanal und den Dortmund-Ems-Kanal. Natürliche und künstliche Stillgewässer mit 

einer Fläche von mehr als 0,5 km
2 

kommen nicht vor. Der Oberlauf der Emscher erstreckt sich von 

der Quelle bis etwa zur Mündung des Herrentheyer Bachs. Die wichtigsten Nebenläufe sind der 

Hörder Bach, die Schondelle, der Rüpingsbach, der Roßbach und der Nettebach. Der Mittellauf der 

Emscher erstreckt sich bis zur Einmündung der Boye. Hier sind wichtige Nebenbäche von Süden 

zufließend der Landwehrbach, der Ostbach, der Hüller Bach und der Schwarzbach und von Norden 

der Herdicksbach, der Hellbach, der Resser Bach, der Holzbach und der Lanferbach. Mit dem Zu-

fluss des Hüller Baches und der Boye wird das Abflussregime der Emscher wesentlich beeinflusst. 

Im Unterlauf der Emscher sind die wichtigsten Zuflüsse die Berne von Süden und der Handbach von 

Norden kommend. (MUNLV 2005; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 
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Die Emscher wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung und der dadurch stark zu-

nehmenden Besiedlung als Abwasserkanal für die großen Industriestädte, den Bergbau und die In-

dustriebetriebe verwendet. Der Bergbau im Ruhrgebiet führte zusätzlich zu Bergsenkungen von 

teilweise über 20 m, wodurch eine Vorflutstörung eintrat. So musste beispielsweise der Lauf der un-

teren Emscher zweimal nach Norden verlegt werden. Die beiden entstandenen Altarme haben keine 

offene Anbindung mehr zur Emscher oder zum Rhein. Durch die Bergsenkungen war eine Verroh-

rung der Emscher und ihrer Nebenläufe nicht möglich und die Gewässer wurden kanalisiert. Zusätz-

lich wurde die Emscher angehoben und eingedeicht. Das Emschersystem entwickelte sich zu einem 

offenen Schmutzwassergerinne. Die heutige Fließstrecke der Emscher von rund 83 km entspricht 

einer Reduzierung der Fließlänge im Vergleich zum ursprünglichen Zustand um 20 %. (Emscherge-

nossenschaft, MUNLV 2004) 

3.1.4 Landnutzung (Verteilung der Landnutzung, Verteilung und Dichte der Siedlungsgebiete) 

Die vorherrschende Landnutzung im Teileinzugsgebiet Emscher wird mit ca. 48 % von städtischer 

Bebauung, Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen eingenommen. Etwa 22 % davon entfallen 

auf nichtgewerbliche Gebäude- und Siedlungsfreiflächen. Dies bedeutet bei insgesamt rund 

2,1 Mio. Einwohnern eine Bevölkerungsdichte von ca. 2.400 E/km², die damit mehr als fünfmal so 

hoch ist wie die Bevölkerungsdichte des Landes NRW. Innerhalb des Teileinzugsgebietes ist Herne 

die am dichtesten besiedelte Kommune. Weitere Siedlungsschwerpunkte liegen in den Städten Bo-

chum, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen. Die weiteren 26 % Flächenanteil setzen sich zu-

sammen aus 14 % Industrie- und Gewerbeflächen und 12 % Verkehrsflächen. Die landwirtschaftli-

che Nutzung ist mit ca. 18 % Gesamtfläche nur von zweitrangiger Bedeutung. Die landwirtschaftli-

chen Ackerflächen befinden sich innerhalb der Freiräume zwischen den Städten sowie an den 

Rändern des Ballungskerns, vor allem um Waltrop im Nordosten und Oberhausen/Dinslaken im 

Nordwesten. Wälder und Grünflächen nehmen ca. 12 % der Fläche ein. Schwerpunkte der Waldflä-

chen liegen in Dortmund, Castrop-Rauxel, Gelsenkirchen, Herten und Bottrop. (MKULNV 2011; 

Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 

Durch zwei bedeutende Wasserstraßen, den Rhein-Herne-Kanal und den Dortmund-Ems-Kanal, 

hat das Emschergebiet Anschluss an Regionen des In- und Auslands (MKULNV 2011). Zudem ist 

die Emscherregion durch ein dichtes Verkehrsnetz geprägt, u. a. mit einem Dutzend Bundesautob-

ahnen.  

3.1.5 Entstehung und Verlauf von Hochwasserereignissen im Teileinzugsgebiet Emscher und 
Beschreibung vergangener Hochwasserereignisse 

Das Gewässersystem der Emscher unterscheidet sich im Abflussverhalten bei Hochwasser wesent-

lich von den anderen Gewässern in NRW, da das Einzugsgebiet sehr hohe Versiegelungsgrade 

aufweist und zu rund 40 % aus Poldergebieten besteht. Daher müssen oftmals Zuflüsse zur Em-

scher in die Emscher gepumpt werden. Weiterhin ist die Emscher über weite Strecken eingedeicht 

und zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes bis zu einer Jährlichkeit von 200 Jahren hoch-

wassersicher ausgebaut. Ohne die Eindeichung und das Abpumpen des Wassers stünden große 

Teile der Emscherregion unter Wasser. (MKULNV 2011; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 

An der Emscher sind seit Beginn der Eindeichung nur wenige historische Hochwasserereignisse be-

kannt, die nicht gut dokumentiert sind. Ein größeres Hochwasserereignis fand am 14./15.08.1954 

statt, das auf einem ungewöhnlich starken Dauerregen beruhte. Bekannt sind weitere Augusthoch-

wasser in den Jahren 1917 und 1938. Ein außergewöhnliches Winterhochwasser im Februar 1946 

führte dazu, dass der rechte Emscherdeich nördlich von Essen auf einer Strecke von 50 m brach 

und Teile von Essen-Karnap und Gelsenkirchen-Horst unter Wasser gesetzt wurden. Dieses Deich-

versagen ist wahrscheinlich auf die Schwächung des Systems durch die Kriegseinwirkungen zu-

rückzuführen. Ein Großschadensereignis trat nach dem Februarhochwasser 1909 ein, als die Rege-

lung der Vorflut im Emschergebiet erst am Beginn stand und noch keinen Schutz gegen Hochwas-

ser bot. Dort waren Flächen von über 2.700 ha betroffen, mit Einstautiefen von bis zu mehreren Me-

tern. (MKULNV 2011; Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) 
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Als jüngeres lokales Hochwasserereignis ist vor allem das Starkregenereignis in Dortmund vom 

26.07.2008 erwähnenswert, was zu einer Polderüberflutung sowie zu Überschwemmungen an der 

Emscher in Dortmund-Dorstfeld führte. Die Überflutung des Polders in Dortmund-Marten wegen 

Pumpwerksüberlastung stellt dabei einen für das Emschergebiet charakteristischen Hochwassersfall 

dar. 

Im Teileinzugsgebiet Emscher sind derzeit Überschwemmungsgebiete an den Gewässern Appelbe-

cke, Backumer Bach, Bodelschwinger Bach, Börnchenbach (Springbach), Borbecker Mühlenbach, 

Boye, Breuskesmühlenbach, Deininghauser Bach, Dorneburger Mühlenbach, Emscher, Groppen-

bach, Hellbach, Holzbach, Hörderbach, Hüller Bach, Kirchschemmsbach, Landwehrbach, Nathe-

bach, Nattbach, Nettebach/Frohlinder Mühlenbach, Ostbach, Resser Bach, Roßbach, Rüpingsbach, 

Schwarzbach, Suderwicher Bach und Vorthbach vorläufig gesichert. Es gibt derzeit keine festge-

setzten Überschwemmungsgebiete. 

3.1.6 Schlussfolgerungen aus der Beschreibung des Teileinzugsgebiets Emscher für die 
Hochwasserrisikomanagementplanung 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Gewässern in NRW werden Hochwasserereignisse der Em-

scher von den Anliegern meist wenig oder gar nicht bemerkt. Hochwasser in der Emscher findet im 

Regelfall zwischen den Deichen statt, sodass keine Flächen außerhalb der Emscherdeiche in An-

spruch genommen werden. Der Grund dafür ist, dass die Emscher von der Mündung in den Rhein 

bis zur Einmündung des Schellenbruchgrabens (Station km 32,6) bis zu einer Jährlichkeit HW200 

hochwasserfrei ausgebaut ist. Oberhalb des Schellenbruchgrabens bis Castrop-Rauxel-Ickern (Sta-

tion km 47,5) hat die Emscher zurzeit einen Ausbaugrad von HW50, der aber auf HW100 erhöht wer-

den soll, bis Dortmund-Dorstfeld liegt der Ausbaugrad bei HW100. Oberhalb liegt der Ausbaugrad 

aufgrund geringerer Abflussfülle der Emscher bei HW20 bis HW50. (Emschergenossenschaft, 

MUNLV 2004) 

Bei Versagen oder Überströmen der Hochwasserschutzeinrichtungen treten hohe Schäden in den 

potenziellen Überflutungsgebieten hinter den Deichen auf. Vor allem in den Poldergebieten sind 

Überflutungen mit mehreren Metern Wassertiefe möglich. Weiterhin stellen auch die zahlreichen 

Pumpwerke eine Gefahr dar, wenn diese durch die bei Hochwasser aufkommenden hohen Ab-

flussmengen überlastet werden. Auch in diesem Fall würden zuerst die Poldergebiete überflutet 

werden. Die Ermittlung der potenziellen Überflutungsgebiete sowie die Beurteilung möglicher Aus-

wirkungen der Überflutung dieser Flächen sind Aspekte des Hochwasserrisikomanagementplans. 

3.2 Aufgabe und Inhalte der Hochwassergefahren- und -risikokarten 

Für alle im Rahmen der vorläufigen Bewertung klassifizierten Risikogewässer wurden bis Ende 2013 

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erstellt. Sie wurden jeweils für Hochwasser mit 

häufiger (HQhäufig), mittlerer (HQ100) und geringer (HQextrem) Wahrscheinlichkeit erstellt. Berücksichtigt 

wurden dabei Hochwasserereignisse aus einer Überflutung entlang von Gewässern. Da für die 

Hochwassergefahrenkarten aktuelle hydrologische Daten und Statistiken genutzt werden, ist der bis 

heute wirksam gewordene Einfluss der Klimaänderung in den Daten enthalten. Zukünftige Trends 

werden jeweils bei der Fortschreibung berücksichtigt. Ein spezielles Szenario "Klimaänderung" wird 

für die Hochwassergefahrenkarten nicht betrachtet. Für jeden relevanten Gewässerabschnitt stehen 

Karten im Maßstab 1:5.000 bereit. Die Karten können auf der Seite www.flussgebiete.nrw.de ange-

schaut und als pdf-Karten heruntergeladen werden. Eine Lesehilfe hilft beim Verständnis und bei der 

Interpretation der Karten.  

Die Gefahrenkarten informieren über die mögliche Ausdehnung und Tiefe einer Überflutung. Dabei 

wird dargestellt, wie das Ausmaß der Überflutung für ein häufiges, mittleres und seltenes Hochwas-

serereignis zu erwarten ist. Weitere Informationen in den Karten beziehen sich auf Fließgeschwin-

digkeiten in den überfluteten Bereichen sowie auf die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtun-

gen.  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Die Risikokarten werden auf Basis der Gefahrenkarten erstellt und beinhalten potenzielle Risiken für 

die vier Schutzgüter gemäß Art. 6 Abs. 5 HWRM-RL. Dabei werden folgende Angaben gemacht: 

 Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert), 

 Art der wirtschaftlichen Tätigkeit (Flächennutzung), 

 Angaben zu IVU-Anlagen (Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie über die integrierte Ver-

meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, seit 2013 abgelöst durch die Richtli-

nie über Industrieemissionen) als mögliche Gefahrenquellen für die Umwelt, 

 Angaben zu potenziell betroffenen Schutzgebieten wie Natura 2000 oder Wasserschutzgebie-

ten,  

 Angaben zu potenziell betroffenen EU-Badestellen, 

 Angaben zu potenziell betroffenen Kulturgütern. 

Die Risikokarten zeigen, wie Siedlungsflächen, Kulturgüter, Schutzgebiete, Wirtschaftsbetriebe und 

wirtschaftlich bedeutsame Infrastruktureinrichtungen in den genannten drei Szenarien durch Hoch-

wasser betroffen wären. Das zu erwartende Schadensausmaß bei Hochwasser hängt dabei im We-

sentlichen vom Schadenspotenzial in den überfluteten Gebieten und der Eintrittswahrscheinlichkeit 

des Hochwasserereignisses ab. Das Schadensausmaß bei einer häufigen Überflutung von Grünflä-

chen etwa ist als weniger problematisch einzuschätzen als eine seltene Überflutung in Siedlungsge-

bieten. Die erforderlichen Managementmaßnahmen müssen sich zwangsläufig daran orientieren. 

Mithilfe der Karten ist erkennbar, wo konkret Gefahren und Risiken durch Hochwasser bestehen. 

Auf dieser Basis kann die individuelle Gefahrenlage bewertet werden. Die Karten sind Grundlage 

der Hochwasserrisikomanagementplanung. 

3.3 Hochwassergefahren im Teileinzugsgebiet Emscher 

Die Tabelle 45 in Anhang 1 stellt dar, welche Kommunen mit potenziell signifikantem Hochwasserri-

siko im Sinne des Art. 5 HWRM-RL durch ein HQextrem im Teileinzugsgebiet Emscher gemäß der vor-

läufigen Bewertung und den Hochwassergefahrenkarten betroffen bzw. nicht betroffen sein können. 

Auch in den als nicht betroffen bewerteten Kommunen kann es Hochwasserereignisse geben. Diese 

Hochwasserereignisse gehen dann jedoch von Gewässern aus, die als nicht signifikant eingestuft 

wurden oder es handelt sich um Hochwasserereignisse aufgrund von Starkregen. Weitere Erläute-

rungen zur vorläufigen Bewertung (Methodik und Ergebnisse) gibt es im Bericht des MKULNV 

(2011). 

Im Teileinzugsgebiet Emscher sorgen zahlreiche Schutzeinrichtungen für einen Schutz gegen 

Hochwasser (s. Kapitel 3.1.6). In den Kommunen Dortmund, Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Her-

ne, Bochum, Herten, Gelsenkirchen, Essen, Gladbeck, Bottrop, Oberhausen, Duisburg und Dinsla-

ken sind Siedlungsbereiche vor Überflutung (HQ50 - HQ200) geschützt. Bei einem Versagen der 

Schutzeinrichtungen sind diese Flächen spätestens bei mittleren Hochwasserereignissen betroffen. 

3.4 Hochwasserrisiken im Teileinzugsgebiet Emscher 

Aufbauend auf den Gefahrenkarten werden die potenziellen Risiken in Hochwasserrisikokarten dar-

gestellt.  

Die Inhalte der Hochwasserrisikokarten im Teileinzugsgebiet werden nachfolgend zusammengefasst 

dargestellt. Die Karten sind auf der Seite www.flussgebiete.nrw.de verfügbar. 

3.4.1 Potenziell betroffene Einwohner 

Die Angaben zu potenziell betroffenen Einwohnern geben eine ungefähre Größenordnung der Be-

troffenheit bei häufigen, mittleren und seltenen Ereignissen. Die tatsächliche Betroffenheit der Ein-

wohner bei Hochwasserereignissen hängt von vielen Faktoren des tatsächlichen Hochwasserver-

laufs ab. Die Methodik zur Ermittlung der potenziell betroffenen Einwohner ist im Bericht zur Erstel-

lung der Gefahren- und Risikokarten (MKULNV 2014a) erläutert. 

Im Teileinzugsgebiet Emscher ist abhängig von den Hochwasserszenarien jeweils die folgende An-

zahl von Einwohnern potenziell von Hochwasser betroffen: 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Tabelle 2: Potenziell von Hochwasser betroffene Einwohner bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Hochwasserszenarien 

Betroffene Einwohner 

Anzahl 
Anteil an Gesamt- 

einwohnern in % 

HQhäufig – tritt statistisch einmal in 10 - 20 Jahren auf 3.000 0,14 

HQ100 – tritt statistisch einmal in 100 Jahren auf 5.300 0,25 

HQextrem – tritt statistisch seltener als alle 100 Jahren auf 118.100 5,63 

Zum Vergleich: Gesamteinwohner im Teileinzugsgebiet1 2.098.000 100 

 

3.4.2 Potenziell betroffene Flächennutzungen 

Die Angaben zu potenziell betroffenen Flächennutzungen werden aufgrund einer Überlagerung der 

überschwemmungsgefährdeten Flächen mit den vorliegenden Daten zur Flächennutzung gemacht. 

Die Flächennutzung wird aus den Objektarten des ATKIS BASIS-DLM (Geo-BASIS NRW 2009) ab-

geleitet, die aus Gründen der Übersichtlichkeit in 5 Klassen zuzüglich Gewässerflächen zusammen-

gefasst werden. Die Zuordnung der ATKIS-Objektarten zu den Flächennutzungen ist in Tabelle 46 in 

Anhang 1 erläutert. Die Angaben in Tabelle 3 spiegeln die ungefähre Größenordnung der potenziel-

len Betroffenheit unterschiedlicher Nutzungen wider. Die tatsächliche Betroffenheit der Flächen 

hängt vom Verlauf des jeweiligen Hochwasserereignisses ab.  

Im Teileinzugsgebiet Emscher sind abhängig von den Hochwasserszenarien jeweils die folgenden 

Flächennutzungen potenziell von Hochwasser betroffen. 

Tabelle 3: Potenziell von Hochwasser betroffene Flächennutzungen bei HQhäufig, HQ100 und 

HQextrem  

Potenziell betroffene Flächennutzungen 

Gesamtfläche des Teilein-

zugsgebiets [ha] 
86.000 

 

HQhäufig 

[ha] 

% der 

Fläche 

TEG 

HQ100 

[ha] 

% der 

Fläche 

TEG 

HQextrem 

[ha] 

% der 

Fläche 

TEG 

Vom Hochwasser potenziell 

betroffene Fläche davon: 
800 0,93 5.050 5,90 6.100 7,12 

Wohnbauflächen, Flächen 

gemischter Nutzung 
90 0,11 1.650 1,93 2.040 2,38 

Industrie- und Gewerbeflächen 40 0,05 850 0,99 1.030 1,20 

Verkehrsflächen 10 0,01 90 0,11 110 0,13 

                                                      

1 Die Gesamtzahl der Einwohner wurde ermittelt über die Einwohnerdichte in den besiedelten Gebieten im TEG (Quelle: 
ATKIS-BASIS-DLM 2009, IT.NRW Einwohnerstatistik Juni 2010). 
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Potenziell betroffene Flächennutzungen 

Gesamtfläche des Teilein-

zugsgebiets [ha] 
86.000 

 

HQhäufig 

[ha] 

% der 

Fläche 

TEG 

HQ100 

[ha] 

% der 

Fläche 

TEG 

HQextrem 

[ha] 

% der 

Fläche 

TEG 

Landwirtschaftlich genutzte 

Flächen, Wald, Forst 
450 0,53 1.490 1,74 1.840 2,15 

Sonstige Vegetations- und 

Freiflächen 
160 0,19 680 0,79 780 0,91 

Gewässerflächen 60 0,07 290 0,34 290 0,34 

 

3.4.3 Potenziell vom Hochwasser betroffene relevante Objekte für das Schutzgut Umwelt 

Als relevante Objekte für das Schutzgut Umwelt werden in der Hochwasserrisikomanagementpla-

nung Betriebe mit IVU-Anlagen erfasst. In Tabelle 47 in Anhang 1 sind für das Teileinzugsgebiet 

Emscher die potenziell betroffenen Betriebe mit IVU-Anlagen entsprechend der Darstellung in der 

Hochwasserrisikokarte aufgeführt. Insgesamt sind 15 Betriebe bei einem HQextrem und 14 Betriebe 

bei einem HQ100 potenziell betroffen. Die konkrete Betroffenheit der Betriebe im Hochwasserfall 

hängt vom Verlauf eines Hochwasserereignisses ab. Die genannten Betriebe sollten über die Gefah-

ren und Risiken informiert sein (Maßnahmentyp V03 s. Kapitel 5.4.20) und auf ein Hochwasserer-

eignis vorbereitet sein (Maßnahmentypen T08 s. Kapitel 5.4.17, V01 s. Kapitel 5.4.18, V05 s. Kapitel 

5.4.22, V10 s. Kapitel 5.4.27). Die IVU-Richtlinie 2008/1/EG wurde inzwischen durch die EU-

Richtlinie 2010/75/EG über Industrieemissionen, kurz IE-Richtlinie, abgelöst. Die Auswahl der Be-

triebe für die Risikokarten erfolgte jedoch noch auf Basis der IVU-Richtlinie, sodass auch die weite-

ren Maßnahmen sich derzeit auf diese Betriebe beziehen. Das bedeutet, dass IE-Anlagen, die nicht 

der IVU-Richtlinie unterlagen, nicht in die Planungen zum Hochwasserrisikomanagement einbezo-

gen werden und dass Betriebe mit IVU-Anlagen, die nach IE-RL nicht mehr diesen besonderen 

Bestimmungen unterliegen, in die Betrachtungen einbezogen sind. Im Rahmen der Fortschreibung 

bis 2021 wird die Datengrundlage entsprechend aktualisiert. 

3.4.4 Potenziell betroffene Schutzgebiete 

In Tabelle 48 bis Tabelle 50 in Anhang 1 sind die potenziell von den unterschiedlichen Hochwas-

serszenarien betroffenen europarechtlich geschützten Gebiete für den Schutz der Natur (Natura 

2000, d. h. Gebiete nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete), 

Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete2 und Badegewässer im Teileinzugsgebiet Emscher 

zusammengefasst. Im Teileinzugsgebiet Emscher sind keine Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, 

Vogelschutzgebiete) durch ein Hochwasserereignis eines Risikogewässers gem. HWRM-RL betrof-

fen. 

Im Teileinzugsgebiet Emscher sind auch keine Wasserschutzgebiete und keine Badegewässer 

durch ein Hochwasserereignis eines Risikogewässers gem. HWRM-RL betroffen. 

                                                      

2 Es wird im Hochwasserrisikomanagementplan nicht unterschieden zwischen Wasserschutzgebieten zur Trinkwasserge-
winnung und Heilquellenschutzgebieten. Im Weiteren werden beide Schutzgebietsarten unter „Wasserschutzgebiete“ zu-
sammengefasst. 
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3.4.5 Potenziell betroffene relevante Kulturgüter 

Die Anzahl der in den Kommunen potenziell von den Hochwasserszenarien betroffenen Kulturgüter 

im Teileinzugsgebiet Emscher sind in Tabelle 51 in Anhang 1 dargestellt. Die Darstellung relevanter 

Kulturgüter ist abhängig von den verfügbaren Daten zu diesen Kulturgütern. Die Informationen wer-

den für NRW aus den folgenden Datenquellen zusammengeführt: 

 ATKIS BASIS-DLM (GeoBASIS NRW, 2008 und 2009) 

 51007: AX_Historisches Bauwerk oder historische Einrichtung 

 51009: AX_Bauwerksfunktion_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung 

 Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2010) 

 Historische Stadt und Ortskerne 

 Baudenkmäler 

 Burgen 

 Bodendenkmäler 

3.5 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten im Teileinzugsgebiet 
Emscher 

Als Grundlage für die Maßnahmenplanung werden die Gefahren- und Risikokarten ausgewertet, 

damit deutlich wird, wo besondere Risiken für die Schutzgüter vorliegen bzw. in welchen Bereichen 

ein hoher Handlungsbedarf besteht. 

Die Auswertung der Karten erfolgt für jede Kommune unter Betrachtung der lokalen und regionalen 

Besonderheiten. Das Ergebnis der Auswertungen wird den Kommunen in Form eines Steckbriefes 

auf www.flussgebiete.nrw.de zur Verfügung gestellt. Hier wird jeweils deutlich, wo innerhalb der 

Kommune die Schutzgüter in besonderem Maße betroffen sind und Handlungsbedarf zur Reduzie-

rung des Hochwasserrisikos besteht. Eine Erläuterung der Maßnahmentypen sowie eine Zusam-

menfassung über deren Umsetzung im gesamten Teileinzugsgebiet Emscher ist in Kapitel 5.4 zu 

finden.  

Nachfolgend wird die Risikoanalyse für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, wirtschaftliche Tä-

tigkeiten, Umwelt und Kulturerbe im Teileinzugsgebiet Emscher zusammenfassend dargestellt. Die 

Maßnahmen, die einzugsgebietsweit bzw. regional und landesweit umgesetzt werden, werden in 

Kapitel 5.4 erläutert. Ergänzend gibt es in Kapitel 14 einen Überblick über alle relevanten Maßnah-

mentypen im Teileinzugsgebiet Emscher sowie zusammenfassende Angaben zu deren Umsetzung.  

3.5.1 Schutzgut menschliche Gesundheit 

Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit bestehen überall dort, wo Siedlungsflächen 

durch Hochwasserereignisse betroffen sind. Die Größenordnung der potenziell betroffenen Sied-

lungsflächen und Einwohner in den Risikokarten gibt einen groben Überblick, in welchem Ausmaß 

Risiken für die menschliche Gesundheit vorliegen.  

Im Teileinzugsgebiet Emscher sind bei einem extremen Hochwasserereignis ca. 2.040 ha Sied-

lungsfläche (Wohn- und Mischnutzung, s. Tabelle 3) und ca. 118.100 Einwohner (s. Tabelle 2) po-

tenziell betroffen. 

Maßgeblich für die Ausprägung des Risikos sind die Häufigkeit der Überflutung, die Überflutungstie-

fe und ggf. bei besonderen lokalen Verhältnissen die Fließgeschwindigkeit. Die Überflutungstiefe hat 

Auswirkungen insbesondere für die Katastrophenschutzplanung, da je nach Überflutungstiefe ein 

Eigenschutz der betroffenen Personen nicht mehr möglich ist. Bei Überflutungstiefen über 2 Meter 

bestehen in der Regel keine sicheren Rückzugsmöglichkeiten im Gebäude (vertikale Evakuierung in 

höhere Stockwerke), gleichzeitig sind Fluchtmöglichkeiten außerhalb des Gebäudes zumeist eben-

falls nicht mehr vorhanden. Die Überflutungshäufigkeit ist u. a. relevant für die Entscheidung über 

die Art der Maßnahmen (Schutz, Vorsorge, Eigenvorsorge) und hat Auswirkungen auf die Bewusst-

seinsbildung in der betroffenen Bevölkerung. Potenziell betroffene Personen, die bereits mehrmals 

ein Hochwasserereignis erlebt haben, haben eine andere Einstellung zu Maßnahmen der Eigenvor-

sorge als potenziell betroffene Personen ohne Hochwassererfahrung z. B. im Bereich eines HQextrem. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Insbesondere die Kommunen sollten mit ihrer Informationspolitik u. a. auf diese Unterschiede rea-

gieren.  

Eine besonders hohe Gefährdung für das Schutzgut menschliche Gesundheit ergibt sich im Teilein-

zugsgebiet Emscher vor allem aus dem Zusammenspiel von hoher Bevölkerungsdichte und die 

durch Bergsenkungen entstandenen Poldergebiete. Kommt es im Hochwasserfall zum plötzlichen 

Versagen einer der zahlreichen Hochwasserschutzeinrichtungen, werden die Poldergebiete in den 

Ballungszentren sehr schnell überflutet und es können Wassertiefen bis zu 8 m entstehen. Da die 

Poldergebiete und Nebengewässer in die Emscher gepumpt werden und die Pumpwerke im Hoch-

wasserereignis ausfallen können, ist zudem mit einer langen Standzeit des Wassers zu rechnen. 

Daraus ergeben sich auch Gefahren für Wirtschaft (s. Kapitel 3.5.2), Umwelt (s. Kapitel 3.5.3) und 

Kulturerbe (s. 3.5.4). Aus diesem Grund ist eine Aufklärung der Bürger von hoher Wichtigkeit. 

3.5.2 Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten 
Die Risikoeinschätzung für das Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten erfolgt durch eine Betrachtung 
der Betroffenheit der Industrie- und Gewerbeflächen. Im Teileinzugsgebiet Emscher sind bei einem 
extremen Hochwasserereignis 1.030 ha Industrie- und Gewerbefläche potenziell betroffen (s. Tabel-
le 3).  

Für die Risikoeinschätzung ist insbesondere wichtig, ob sich auf den betroffenen Flächen Gebäude 

befinden, in denen sich meistens die Schadenspotenziale konzentrieren. Für die Zuordnung von 

entsprechenden Maßnahmen ist weiterhin die Häufigkeit einer möglichen Überflutung zu berücksich-

tigen. Auch in Bezug auf Industrie- und Gewerbeflächen und die Betreiber von Unternehmen sind 

die Überflutungshäufigkeit und die Frage, ob das Unternehmen in der Vergangenheit bereits direkt 

betroffen war, relevant für die Akzeptanz und den Umgang mit Hochwasserrisiken. Insbesondere die 

Kommunen sollten mit ihrer Informationspolitik u. a. auf diese Unterschiede reagieren. Neben der 

direkten Betroffenheit durch Hochwasserereignisse entstehen für die Unternehmen je nach örtlicher 

Situation und Betriebsart indirekte Risiken z. B. durch Behinderungen der Binnenschifffahrt und des 

Bahnverkehrs, durch den Ausfall von Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen wie Energie oder Wasser 

etc., die im Rahmen der Eigenvorsorge der Unternehmen zu berücksichtigen sind.  

3.5.3 Schutzgut Umwelt 

Für das Schutzgut Umwelt sind zwei Wirkungsrichtungen im Hinblick auf Hochwasserrisiken zu be-

trachten. 

Eine Gefährdung der Umwelt kann durch den Austritt wassergefährdender Stoffe insbesondere aus 

Anlagen gemäß IVU-RL (zur Änderung der IVU-RL in die IE-RL vgl. Kapitel 3.4.3) entstehen. Eine 

Einschätzung über das Ausmaß der Gefährdung bei Hochwasser obliegt jeweils den Fachbehörden. 

Ggf. werden besondere Risiken, die von Betrieben mit IVU-Anlagen ausgehen, in der Risikoanalyse 

der Kommunen berücksichtigt. 

Hochwasserereignisse können für Umweltgüter in sensiblen Bereichen nachteilige Folgen haben. 

Entsprechend der HWRM-RL werden hier die Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete, die 

Natura 2000-Gebiete sowie Badegewässer nach Badegewässer-RL in die Betrachtung einbezogen.  

Für Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete ist die Zone I mit den Trinkwassergewinnungs-

anlagen als besonders empfindlich anzusehen, da eine Schädigung direkte Auswirkungen auf die 

Trinkwasserversorgung der Bevölkerung hat. Weitergehende Auswirkungen auf das Versorgungs-

netz der Trinkwasserversorgung müssen im Rahmen der Krisenmanagementplanung der Kommu-

nen und Betreiber berücksichtigt werden. 

Für Natura 2000-Gebiete müssen die Fachbehörden differenziert einschätzen, ob es im Überflu-

tungsfall zu irreversiblen Schäden bei zu schützenden Arten kommen kann. 

Bei Badegewässern ist jeweils einzuschätzen, inwiefern nach einem Hochwasserereignis die Ge-

wässerqualität noch den Vorgaben entspricht oder ob ein zeitlich begrenztes Badeverbot erforder-

lich ist.  
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3.5.4 Schutzgut Kulturerbe 

Die potenziell durch Hochwasser gefährdeten Kulturgüter sind in den Risikokarten dargestellt. Es 

handelt sich hier um eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Objekte, die unterschiedlich empfindlich 

gegenüber Hochwasserereignissen sind. Es obliegt den Fachverwaltungen, auf Basis der in den Ge-

fahren- und Risikokarten dargestellten Hochwassergefährdung eine weitergehende Einschätzung 

zum konkreten Risiko zu treffen sowie mögliche Maßnahmen der Eigenvorsorge zu identifizieren. 

In die Risikobeschreibung pro Kommune werden betroffene Kulturgüter bei Bedarf einbezogen. 
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4 Ziele des Hochwasserrisikomanagements 

In Art. 7 Abs. 2 der HWRM-RL wird bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten für die Gebiete mit signifi-

kanten Risiken angemessene Ziele für das Hochwasserrisikomanagement festlegen. Ausgangs-

punkt für die Festlegung angemessener Ziele sind die folgenden Oberziele der LAWA (2010):  

1. die Vermeidung neuer Risiken 

2. die Verringerung bestehender Risiken 

3. die Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

4. die Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

In NRW wurden angemessene Ziele in einem Katalog zusammengefasst, die Bezug auf die vier 

Schutzgüter nehmen und die Bereiche „Vermeidung“, „Schutz“ und „Vorsorge“ berücksichtigen. Die-

ser Zielkatalog wurde bei der Abstimmung der Maßnahmenplanung mit den jeweils interessierten 

Stellen besprochen und bei Bedarf an spezifische regionale Erfordernisse angepasst. Eine Berück-

sichtigung möglicher Auswirkungen des Klimawandels in Bezug auf die Ziele des Hochwasserrisi-

komanagements ist insofern erfolgt, dass die Ziele auch bei einer Verschiebung der Gebietskulisse 

(klimabedingte Veränderungen der überflutungsgefährdeten Flächen für die betrachteten Szenarien) 

weiterhin ihre Gültigkeit behalten können und werden. Bestimmte Ziele leisten darüber hinaus einen 

Beitrag zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen Folgen eines Klimawan-

dels (z. B. Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts, Anpassungen bei Bauwerken und Nut-

zungen an eine Überflutungsgefährdung, Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Öffentlichkeit 

und Behörden auf Hochwasserereignisse etc.). 

Mit dem Zielkatalog wurden landesweit geltende Ziele für die Schutzgüter definiert und somit ein 

vergleichbares Vorgehen ermöglicht. Die Zielvorstellungen der verschiedenen Akteure wurden dabei 

abgestimmt und ein gemeinsamer Rahmen für die Ermittlung des Handlungsbedarfs geschaffen. Die 

Ziele sind eine zentrale Grundlage der Maßnahmenplanung. 

Nachfolgend wird zu den Zielen jeweils auch angegeben, welche Maßnahmentypen zur Erreichung 

der Ziele beitragen. Die Maßnahmentypen sind in Kapitel 5.4 erläutert. 

4.1 Ziele zur Vermeidung neuer Risiken 

Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt die Ziele, die dem Oberziel „Vermeidung neuer Risiken“ 

zugeordnet sind. Durch den Erhalt der Abfluss- und Retentionsfunkionen im und am Gewässer 

sowie in der Fläche wird insbesondere ein Anstieg der Hochwassergefahr vermieden. Die 

Vermeidung von Siedlungstätigkeit bzw. die Anpassung der Nutzungen in hochwassergefährdeten 

Gebieten verhindert insbesondere den Anstieg von Schadenspotenzialen und somit von Risiken. 

Tabelle 4: Ziele zur Vermeidung neuer Risiken 

Nr. 
Vermeidung neuer Risiken vor einem 
Hochwasserereignis 

M
e
n
s
c
h

 

U
m

w
e
lt
 

K
u
lt
u
r 

W
ir
ts

c
h
a
ft

 

Maßnahmentypen 

1.1 
Erhalt der bestehenden Abfluss- / Retentionsfunktio-
nen im und am Gewässer sowie in der Fläche unter 
Berücksichtigung der Ziele der EG-WRRL. 

X X X X 
F01, F02, F03, 
W03, T05 

1.2 
Vermeidung von Siedlungstätigkeit (auch Verdich-
tung, Erweiterung) in Überschwemmungsgebieten 
(HQ100). 

X X X X F01, F02, F03 

1.3 
Umsetzung einer hochwasserangepassten Bauwei-
se für Bauwerke und Einrichtungen relevanter Infra-
strukturen in den Gebieten mit HQextrem. 

X X X X 
F01, F02, V01, 
V02, V04 
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Nr. 
Vermeidung neuer Risiken vor einem 
Hochwasserereignis 

M
e

n
s
c
h

 

U
m

w
e

lt
 

K
u
lt
u

r 

W
ir
ts

c
h

a
ft

 

Maßnahmentypen 

1.4 
Vermeidung einer Erhöhung des Schadenpotenzials 
/ der Nutzungsintensität nicht hochwasserangepass-
ter Nutzungen in Gebieten mit HQextrem. 

  X X 
F01, F02, F04, F05, 
V01, V02, V03, V09 

1.5 
Vermeidung eines nicht hochwasserangepassten 
Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen einschl. 
deren Lagerung in Gebieten mit HQextrem. 

 X   F05, V09 

1.6 Vermeidung neuer Erosionsrisiken (Nährstoffe).  X   F04 

1.7 

Überprüfung und ggf. Anpassung bzw. Ergänzung 
von Maßnahmen des technischen Hochwasser-
schutzes zur Vermeidung neuer Risiken i. V. mit der 
Schaffung neuer Schadenspotenziale. 

X X X X T01, T02 

 

4.2 Ziele zur Verringerung bestehender Risiken 

Die Tabelle 5 stellt die Ziele dar, die sich aus dem Oberziel „Verringerung bestehender Risiken“ 

ergeben. Schwerpunkte sind die Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts zur Verringerung 

der Hochwassergefahr sowie die Reduzierung der Schadensanfälligkeit (Anpassung an Risiken) und 

die Verringerung von Schadenspotenzialen.  

Tabelle 5: Ziele zur Verringerung bestehender Risiken 

Nr. 
Verringerung bestehender Risiken vor einem 
Hochwasserereignis 

M
e
n
s
c
h

 

U
m

w
e
lt
 

K
u
lt
u
r 

W
ir
ts

c
h
a
ft

 

Maßnahmentypen 

2.1 

Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltes in 
der Fläche und an den Gewässern unter Berücksich-
tigung der Ziele und Umsetzungsfahrpläne der EG-
WRRL. 

X X X X 
F01, F02, F04, 
W01, W02, W03, 
W04 

2.2 

Wiederherstellung der Abflussleistung an Gewäs-
sern in Siedlungsgebieten unter Berücksichtigung 
der für diese Gewässer formulierten Ziele der 
WRRL. 

X X X X T05, T06 

2.3 

Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Gebäu-
den, Anlagen, Betrieben sowie Einrichtungen der 
Infrastruktur (z. B. Ver- und Entsorgung, Gesund-
heitsvorsorge) in Gebieten mit HQextrem. 

X X X X 
F01, F02, T07, T08, 
V01, V02, V04, V09 

2.4 
Reduzierung des Schadenspotenzials durch Nut-
zungsanpassung in Gebieten mit HQ100. 

  X X 
F02, F04, F05, V01, 
V02, V03 

2.5 
Verringerung eines nicht angepassten Umgangs mit 
wassergefährdenden Stoffen in Gebieten HQextrem. 

 X   F04, F05 

2.6 
Minderung der Überschwemmungsgefahr für aus-
gewählte Objekte/Gebiete. 

X X X X T01, T02, T03, T04 

 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW – Flussgebietseinheit Rhein – Teileinzugsgebiet Emscher – Dezember 2015 

29 

4.3 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasser-
ereignisses 

Aus dem Oberziel „Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses“ erge-

ben sich die nachfolgend in Tabelle 6 dargestellten Ziele. Im Wesentlichen geht es hier um die Vor-

bereitung auf den Hochwasserfall, damit jeweils gezielt und schnell die richtigen Aktivitäten zur 

Vermeidung nachteiliger Folgen ergriffen werden können. 

Tabelle 6: Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

Nr. 
Verringerung nachteiliger Folgen während eines 
Hochwasserereignisses 

M
e

n
s
c
h

 

U
m

w
e

lt
 

K
u
lt
u

r 

W
ir
ts

c
h

a
ft

 

Maßnahmentypen 

3.1 
Verbesserung der Reaktionsfähigkeit betroffener 
Bevölkerung und Verantwortlicher für Anlagen, Ein-
richtungen und Betriebe. 

X X X X 
V03, V06, V07, 
V08, V09, V10, 
V12, N01 

3.2 
Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf 
kommunaler und regionaler Ebene. 

X X X X 
V06, V07, V08, 
V10, N01 

3.3 
Verbesserung der organisatorischen Grundlagen 
und Ressourcen für die Gefahrenabwehr. 

X X X X V10, V11 

 

4.4 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

Die folgende Tabelle 7 fasst die Ziele zusammen, die aus dem Oberziel „Verringerung nachteiliger 

Folgen nach einem Hochwasserereignis“ abgeleitet wurden. Der Schwerpunkt ist hier die Verbesse-

rung der Möglichkeiten zur Schadensnachsorge, um die Folgen eines Hochwasserereignisses 

schnell zu überwinden. 

Tabelle 7: Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

Nr. 
Verringerung nachteiliger Folgen nach einem 
Hochwasserereignis 

M
e
n
s
c
h

 

U
m

w
e
lt
 

K
u
lt
u
r 

W
ir
ts

c
h
a
ft

 

Maßnahmentypen 

4.1 
Verbesserung der Möglichkeiten zur Schadensnach-
sorge durch die betroffene Bevölkerung, Verantwort-
liche für Anlagen, Einrichtungen, Betriebe. 

X X X X 
F04, V03, V09, V10, 
V12, N01, N02 

4.2 

Verbesserung der Möglichkeiten zur Schadensnach-
sorge durch Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben auf kommunaler und regionaler 
Ebene. 

X X X X V10, N01, N02 

4.3 
Absicherung gegen existentielle finanzielle Schäden 
durch Versicherungen und Rücklagen. 

X  X X V05, V09, N02 

4.4 Hochwassergerechte Sanierung / Wiederherstellung. X X X X V11, N02 
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5 Zusammenfassung der Maßnahmen und deren Rangfolge 

Die Maßnahmenplanung für das Teileinzugsgebiet Emscher beruht auf dem landesweiten Maßnah-

mentypenkatalog in NRW. Der Maßnahmentypenkatalog wurde durch das MKULNV gemeinsam mit 

den Bezirksregierungen erstellt und mit weiteren betroffenen Fachressorts auf Landessebene sowie 

mit den Vertretern der Spitzenverbände (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag, 

Kammern und Verbände) in NRW abgestimmt.  

5.1 Maßnahmentypenkatalog in NRW 

Bei der Erstellung des landesweiten Maßnahmentypenkataloges (vgl. Anhang 4, Tabelle 55) wurden 

folgende Rahmenbedingungen und Vorgaben berücksichtigt: 

 Die Schwerpunkte der Hochwasserrisikomanagementplanung sollen auf den Bereichen 

„Vermeidung, Schutz und Vorsorge“ sowie „Erhalt und/oder Wiederherstellung von 

Überschwemmungsgebieten“ und „Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

auf die Schutzgüter“ liegen (HWRM-RL, Erwägungsgründe Nr. 14). 

 Die Maßnahmen sollen aus den angemessenen Zielen für alle Schutzgüter abgeleitet werden 

und alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements umfassen (Art. 7 i. V. m. Anhang AI 

HWRM-RL). 

 Die Maßnahmen dürfen keine Erhöhung des Hochwasserrisikos für Ober- und Unterlieger 

bewirken (Art. 7 Abs. 4 HWRM-RL). 

 Die Hochwasserrisikomanagementplanung ist mit den Maßnahmen aus der Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu koordinieren. Für die Maßnahmenplanung geschieht dies 

durch den Maßnahmentyp W01-01, der die Übernahme von Maßnahmen aus den 

Bewirtschaftungsplänen/Maßnahmenprogrammen der WRRL ermöglicht (Art. 9 HWRM-RL). 

 Aus den Entwürfen der Berichtsformulare (reporting sheets) für die Berichterstattung an die 

EU sowie durch den LAWA-Maßnahmenkatalog (LAWA 2013a, vgl. Tabelle 56 in Anhang 4), 

der zur Berichterstattung genutzt werden soll, ergeben sich weitere Vorgaben und 

Rahmenbedingungen, die bei der Erstellung des landesweiten Maßnahmentypenkatalogs 

berücksichtigt wurden. 

 In Anhang A I Nr. 4 HWRM-RL wird eine Darstellung der Einbeziehung von Maßnahmen des 

Hochwasserrisikomanagements („Hochwasserbekämpfungsmaßnahmen“) gefordert, die 

durch andere EU-Richtlinien ergriffen werden. Im Maßnahmentypenkatalog NRW sind dies 

die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Maßnahmentypen. 

Tabelle 8: Durch andere EU-Richtlinien initiierte Maßnahmen im Maßnahmentypenkatalog NRW 

Typ-Code Maßnahmentyp (Bezeichnung) zugrunde liegende Richtlinie 

W01-01 
Verweis auf Maßnahmen des 
Wasserrückhalts in Bewirtschaftungsplänen 
WRRL 

Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) 

W01-02 
Verweis auf Maßnahmen zum 
Wasserrückhalt / zur Strukturverbesserung 
in Natura 2000-Gebieten 

FFH- (92/43/EWG) und Vogelschutz- (79/409/EWG) 
Richtlinie 

V03-01 
Information von Betrieben mit IVU-Anlagen 
über Hochwassergefahren, ggf. 
Verifizierung der betrieblichen Aktivitäten 

IVU-Richtlinie (96/61/EG) und damit erfasst auch 
Seveso II-Richtlinie (96/82/EG) 

V03-02 Überwachung VAwS/AwSV in Betrieben 
IVU-Richtlinie (96/61/EG) und damit erfasst auch 
Seveso II-Richtlinie (96/82/EG) 

 

Ein Maßnahmentyp mit Bezug auf die UVP-Richtlinie (85/337/EWG) bzw. die SUP-Richtlinie 

(2001/42/EG) ist in den Hochwasserrisikomanagementplänen NRW nicht enthalten.  
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Der Maßnahmentypenkatalog beinhaltet Maßnahmen für alle Akteure, die zur Erreichung der Ziele 

des Hochwasserrisikomanagements beitragen können. In Anlehnung an die Handlungsbereiche aus 

den LAWA-Empfehlungen 2010 (LAWA 2010) wurden sechs Maßnahmengruppen unterschieden, 

die durch die Buchstaben K, F, W, T, V und N symbolisiert werden (vgl. Tabelle 9). Die Kategorie „K 

= Keine Maßnahmen“ ist im EU-Katalog vorgesehen für den Fall, dass im Bereich eines 

Risikogewässers überhaupt keine Maßnahmen ergriffen werden. Dies ist in NRW nicht der Fall. Die 

Kategorie wird der Vollständigkeit halber mitgeführt. 

Tabelle 9: Bedeutung der Buchstaben im Maßnahmentypencode 

K Keine Maßnahme 

F Flächenvorsorge 

W Natürlicher Wasserrückhalt 

T Technischer Hochwasserschutz 

V Vorsorge (umfasst Bauvorsorge, Verhaltensvorsorge, Informationsvorsorge 
und Risikovorsorge) 

N Nachsorge 

 

5.2 Wirkungen und Verbindlichkeit der Maßnahmenplanung in den 
Hochwasserrisikomanagementplänen 

Die Maßnahmenplanung wird für das gesamte Teileinzugsgebiet Emscher auf Basis der 

Maßnahmentypen – und somit auf einer relativ abstrakten Ebene – dokumentiert. Grundlage für die 

Dokumentation als Maßnahmentypen sind die mit den Akteuren gemeinsam erarbeiteten 

Maßnahmenlisten, die als vorbereitende Dokumente zum Hochwasserrisikomanagementplan Rhein 

hinterlegt sind und nach Abschluss aller Arbeiten auf der Internetseite www.flussgebiete.nrw.de 

verfügbar sein werden. Diese Listen sind nicht Bestandteil des Hochwasserrisikomanagementplans 

Rhein NRW und liefern auch für die örtliche Ebene keine Grundlage für eine direkte Umsetzung 

einzelner Maßnahmen. Hier sind jeweils die Planungs- und Genehmigungsprozesse nach Fachrecht 

erforderlich. 

Die Maßnahmenplanung im Hochwasserrisikomanagementplan Rhein NRW ist für die Umsetzung 

von Maßnahmen nicht rechtlich verbindlich. Die rechtlichen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten 

ergeben sich wie bisher aus den fachgesetzlichen Grundlagen. Die Dokumentation von 

Maßnahmentypen im Hochwasserrisikomanagementplan Rhein NRW und im vorliegenden Beitrag 

für das Teileinzugsgebiet Emscher ist daher keine Grundlage für Rechtsansprüche gegenüber den 

für die Umsetzung verantwortlichen Stellen. Mit der Dokumentation der Maßnahmentypen im 

Hochwasserrisikomanagementplan bekunden die Akteure den Willen, diese Maßnahmentypen 

umzusetzen. Der Plan stellt diesbezüglich eine behördenverbindliche Vereinbarung dar. 

Die Maßnahmenplanung im Beitrag zum Hochwasserrisikomanagementplan Rhein NRW für das 

Teileinzugsgebiet Emscher koordiniert die verschiedenen Ansätze aus allen Handlungsbereichen, 

die zur Reduzierung von Hochwasserrisiken beitragen können. Sie ermöglicht eine Übersicht 

darüber, welche Maßnahmentypen mit welchen Wirkungen in den kommenden Jahren umgesetzt 

werden sollen. Für die Akteure bedeutet die Aufnahme ihrer Angaben zu den Maßnahmentypen in 

den Hochwasserrisikomanagementplan Rhein NRW eine Selbstverpflichtung zur Umsetzung dieser 

Maßnahmentypen. Da die Hochwasserrisikomanagementpläne veröffentlicht werden, werden die 

Aktivitäten aller Beteiligten zur Reduzierung von Hochwasserrisiken für die Öffentlichkeit 

transparent.  

 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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5.3 Akteure zur Umsetzung der Maßnahmen im Teileinzugsgebiet Emscher 

Im Teileinzugsgebiet Emscher wirken Akteure aus verschiedensten Bereichen durch ihre Maßnah-

men daran mit, die Ziele des Hochwasserrisikomanagements zu erreichen (vgl. Abbildung 3). Nach-

folgend werden die relevanten Akteursgruppen benannt und die jeweiligen Möglichkeiten zur Mitwir-

kung aufgezeigt. Die Verteilung der unterschiedlichen Aufgaben auf die Akteure ist in verschiedenen 

Gesetzen geregelt, in Bezug auf wasserwirtschaftliche Aufgaben insbesondere im Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) i. V. m. dem Landeswassergesetz (LWG) NRW. Die Aufgaben im Hochwasser-

schutz sind in NRW dezentral organisiert und verteilt. 

5.3.1 Ministerium 

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) 

mit Sitz in Düsseldorf ist oberste Wasserbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen. Dem Ministeri-

um obliegt u. a. die Fachaufsicht über die Bezirksregierungen als obere Wasserbehörden.  

Bei der Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne koordiniert und unterstützt es die Be-

zirksregierungen zur Sicherstellung einer möglichst einheitlichen Vorgehensweise in NRW. Es führt 

federführend die Abstimmung mit den betroffenen anderen Fachressorts der Landesregierung 

durch. Dies betrifft insbesondere die Abstimmung zur Bereitstellung von Informationsmaterialien 

durch die jeweiligen Fachressorts zur Hochwasservorsorge in den verschiedenen Handlungsberei-

chen (z. B. Informationen für die Regional- und Bauleitplanung, Informationen zur Anpassung der 

Flächennutzung in Land- und Forstwirtschaft, Fortbildungsangebote der Kammern, Informationsma-

terial für die Bevölkerung).  

Das Land unterstützt den Neubau und die Sanierung von Hochwasserschutzanlagen. Dabei sind die 

Maßnahmen am Rhein aufgrund des hohen Schadenspotentials und der hohen Anzahl geschützter 

Menschen besonders hervorzuheben. Gemäß § 108 Abs. 2 LWG NRW sind Deiche von demjenigen 

zu unterhalten, der sie errichtet hat. I.d.R sind dies Kommunen oder Deichverbände. Die Sanierung 

der Deiche am Rhein wird mit erheblichen finanziellen Mitteln vom Land gefördert. Der Bau von 

Deichrückverlegungen und Rückhalteräumen am Rhein durch die Deichverbände und Kommunen 

wird als überregionale Aufgabe vom Land zu 100 % finanziert.  

Auch in anderen Flusseinzugsgebieten werden Hochwasserschutzmaßnahmen durch das Land ge-

fördert. Die Finanzierung des Hochwasserschutzes erfolgt sowohl aus reinen Landesmitteln als 

auch aus Bundes-/Landesmitteln der "Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz". 

Die Regelungen des Hochwassermeldewesens in NRW gemäß § 114c LWG NRW erfolgt durch das 

MKULNV. Es ist u. a. geplant, die Hochwasserinformationen durch das LANUV durch den Aufbau 

einer Hochwassermeldezentrale für NRW zu ergänzen (vgl. Kapitel 5.4.24). 

5.3.2 Bezirksregierungen 

Die fünf Bezirksregierungen mit Sitzen in Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster sind die 

oberen Wasserbehörden in NRW. Sie sind nach der Zuständigkeitsverordnung u. a. zuständig für 

die Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne. Neben der Bewertung von Hochwasserrisi-

ken und Bestimmung der Risikogebiete gehören auch die Erstellung sowie künftig die Aktualisierung 

der Gefahren- und Risikokarten als Teile des Hochwasserrisikomanagementplans zu den Aufgaben. 

Im Rahmen der Aufstellung der Entwürfe für die Hochwasserrisikomanagementpläne sowie im 

Rahmen der Anhörung führen die Bezirksregierungen die Beteiligung der interessierten Stellen so-

wie die Information der Öffentlichkeit durch, d. h. sie übernehmen Aufgaben im Zusammenhang mit 

der Informationsvorsorge. Die jeweilige obere Wasserbehörde führt die Abstimmung mit den be-

troffenen anderen Fachdezernaten der Bezirksregierung durch.  

Den Bezirksregierungen als obere Wasserbehörde obliegt auch die Genehmigung und Überwa-

chung von Hochwasserschutzeinrichtungen an Gewässern I. und II. Ordnung sowie die Ausweisung 

von Überschwemmungsgebieten als Maßnahmen des Risikomanagements. 
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5.3.3 Kommunen und Kreise 

Die Kommunen und Kreise erfüllen mit ihren Fachverwaltungen unterschiedliche Aufgaben aus allen 

Bereichen der Daseinsvorsorge. Entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten, einen Beitrag zum 

Hochwasserrisikomanagement zu leisten. Dies reicht von der Berücksichtigung der Hochwasservor-

sorge in der Bauleitplanung und in der Siedlungsentwicklung über die Planung und Umsetzung 

technischer Maßnahmen des Hochwasserschutzes bis hin zur Aufgabe der Information der Bürge-

rinnen und Bürger über die Gefahren und Risiken und den individuellen Möglichkeiten der Eigenvor-

sorge. Auch der Bereich des Katastrophenschutzes und die Einsatzmöglichkeiten z. B. der örtlichen 

Feuerwehren spielen für das Hochwasserrisikomanagement eine wichtige Rolle.  

5.3.4 Wasser- und Deichverbände 

Im Teileinzugsgebiet Emscher gibt es ausschließlich den sondergesetzlichen Wasserverband "Em-

schergenossenschaft", der bereits seit über 100 Jahren für die Belange rund um die Emscher und 

ihre Nebenläufe verantwortlich ist. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören der Hochwasserschutz, 

die Gewässerunterhaltung, die Abwasserbeseitigung sowie das Regen- und Grundwassermanage-

ment. Weiterhin führt die Emschergenossenschaft im Zuge des Großprojektes "Emscher-Umbau", in 

Verbindung mit der Wasserrahmenrichtlinie, naturnahe Gewässerumgestaltungen an der Emscher 

und den Nebengewässern durch (www.eglv.de/emschergenossenschaft.html). 

5.3.5 Wirtschaftsunternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger 

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, verpflichtet, 

geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-

densminderung zu treffen. Zur Eigenvorsorge gehören Maßnahmen aus dem Bereich der Nut-

zungsanpassung, des Objektschutzes und der baulichen Anpassung ebenso wie die Risikovorsorge 

durch finanzielle Rücklagen, Versicherungen etc. Die Eigentümer / Betreiber von besonders gefähr-

deten Objekten können darüber hinaus gemäß Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

(FSHG) gefordert sein, einen objektspezifischen Einsatzplan (Sonderschutzplan) im Rahmen des 

Katastrophenschutzes zu erstellen und umzusetzen. 

5.4 Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements im Teileinzugsgebiet 
Emscher 

In den folgenden Kapiteln werden die Maßnahmentypen des Maßnahmentypenkatalogs NRW all-

gemein beschrieben. Zu jedem Maßnahmentyp können verschiedene Einzelmaßnahmen gehören. 

In den nachfolgenden Übersichtstabellen wird für jeden Maßnahmentyp zusammenfassend darge-

stellt, welche Akteure in wieviel betroffenen Kommunen des Flussgebietes Einzelmaßnahmen aus 

diesem Maßnahmentyp entweder umgesetzt haben („Maßnahme ist umgesetzt“), ab einem be-

stimmten Zeitpunkt laufend bearbeiten und somit „fortlaufend“ realisieren („ab Zeitpunkt“) oder die 

Umsetzung bis zu bestimmten Zeitzielen planen („Umsetzung geplant“). Die Tabellen für fortlaufen-

de Maßnahmen und abschließend umzusetzende Maßnahmen unterscheiden sich lediglich in der 

Angabe der Umsetzungszeiträume (vgl. Abbildung 5). 

 

http://www.eglv.de/emschergenossenschaft.html
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Abbildung 5: Tabellenkopf für abschließend umzusetzende Maßnahmen (oben) und fortlaufend um-

zusetzende Maßnahmen (unten) 

 

Im Folgenden ist eine Mustertabelle dargestellt, anhand derer erläutert wird, welche Informationen 

hieraus entnommen werden können. 

Tabelle 10: Mustertabelle "Umsetzung eines Maßnahmentyps im Hochwasserrisiko-

managementplan" (Werte fiktiv) 

1 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

2 
Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmetyp 
nicht relevant 

3 bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

 Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 

4 
F04-02 
Landwirtschaft      

5 Bezirksregierung 0 38 0 0 

0 
6 Eigentümer 0 1 5 0 

7 Land 68 0 68 0 

8 Wasserverband 14 0 0 0 

9 
F04-03 
Forstwirtschaft      

10 Bezirksregierung 0 30 0 0 

30 11 Eigentümer 0 3 0 0 

12 Wasserverband 14 0 8 0 

Die einzelnen Spalten der Tabelle beinhalten die folgenden Informationen: 

Spalte 1: Es werden diejenigen Akteure (Akteursgruppen), die in der betreffenden Flussge-

bietseinheit diesen Maßnahmentyp umsetzen, aufgeführt. 

Spalte 2: Hier ist zu entnehmen, in wie vielen betroffenen Kommunen in der Flussgebietsein-

heit Einzelmaßnahmen des Maßnahmentyps durch den betreffenden Akteur umge-

setzt wurden. 

Spalten 3-5: Hier ist angegeben, in wie vielen betroffenen Kommunen in der Flussgebietseinheit 

die Umsetzung von Einzelmaßnahmen des Maßnahmentyps geplant ist und zwar 

gestaffelt nach den Zeitzielen „bis 2021“, „bis 2027“ und „nach 2027“ (bei fortlaufend 

umzusetzenden Maßnahmen „ab 2015“, „ab 2021“ und „ab 2027“). 
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Spalte 6: In dieser Spalte ist die Anzahl der betroffenen Kommunen in der Flussgebietseinheit 

aufgeführt, für die dieser Maßnahmentyp entweder nicht relevant ist oder keine An-

gabe zur Umsetzung vorliegt. 

Aus der oben dargestellten Mustertabelle kann der Leser Folgendes entnehmen: 

1. Für den Maßnahmentyp F 04-02 (Nutzungsanpassungen in der Landwirtschaft): 

 Für diesen Maßnahmentyp werden von vier Akteursgruppen (Bezirksregierung, Eigen-

tümer, Land, Wasserverband) Maßnahmen durchgeführt. (Zeilen 5-8) 

 Die Bezirksregierungen planen bis 2021 Maßnahmen dieses Maßnahmentyps, die ins-

gesamt 38 Kommunen in der Flussgebietseinheit betreffen, wie z. B. eine Informations-

broschüre für Landwirte. (Zeile 5) 

 In 6 Kommunen in der Flussgebietseinheit gibt es Eigentümer, die Maßnahmen des 

Maßnahmentyps F 04-02 planen, und zwar in einer Kommune bis 2021 abzuschließen, 

und in 5 Kommunen bis 2027. (Zeile 6) 

 Das Land hat bereits entsprechende Maßnahmen für die 68 betroffenen Kommunen in 

der Flussgebietseinheit umgesetzt und plant bis 2027 weitere Maßnahmen dieses Maß-

nahmentyps für diese 68 Kommunen. (Zeile 7) 

 Wasserverbände haben in 14 betroffenen Kommunen der Flussgebietseinheit Maß-

nahmen dieses Maßnahmentyps umgesetzt. (Zeile 8) 

 Es gibt keine betroffene Kommune in der Flussgebietseinheit, für die dieser Maßnah-

mentyp nicht relevant ist. In allen betroffenen Kommunen wird mindestens eine Maß-

nahme des Maßnahmentyps umgesetzt. 

2. Für den Maßnahmentyp F04-03 (Nutzungsanpassung in der Forstwirtschaft) 

 Für diesen Maßnahmentyp werden von drei Akteursgruppen (Bezirksregierung, Eigen-

tümer, Wasserverband) Maßnahmen durchgeführt. (Zeilen 10-12) 

 Die Bezirksregierungen planen bis 2021 die Umsetzung von Maßnahmen dieses Typs 

für 30 betroffene Kommunen in der Flussgebietseinheit. (Zeile 10) 

 In 3 betroffenen Kommunen in der Flussgebietseinheit planen Eigentümer Maßnahmen 

dieses Typs. (Zeile 11) 

 Wasserverbände haben in 14 betroffenen Kommunen in der Flussgebietseinheit Maß-

nahmen dieses Maßnahmentyps umgesetzt und planen in 8 Kommunen die Umsetzung 

weiterer Maßnahmen bis 2027. (Zeile 12) 

 In der Flussgebietseinheit gibt es 30 betroffene Kommunen, für die dieser Maßnahmen-

typ derzeit nicht relevant ist bzw. für die keine Angaben zur Umsetzung dieses Maß-

nahmentyps vorliegen. 

Eine Zusammenstellung zur Umsetzung aller Maßnahmentypen in der Flussgebietseinheit findet 

sich in Kapitel 14. Darüber hinaus können als Hintergrundinformation Maßnahmenübersichten für 

jede Kommune unter www.flussgebiete.nrw.de eingesehen werden. 

5.4.1 F01 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Landes- und Regionalplanung 

Im Entwurf des Landesentwicklungsplanes (LEP-Entwurf 2013) werden Überschwemmungsbereiche 

(HQ100) sowie rückgewinnbare Überschwemmungsbereiche als Vorranggebiete dargestellt. Für die-

se Vorranggebiete gelten folgende Ziele: „Die Überschwemmungsbereiche sind von hochwasser-

empfindlichen oder den Abfluss behindernden Nutzungen, insbesondere von zusätzlichen Sied-

lungsbereichen und Bauflächen, freizuhalten. […] Die innerhalb von Überschwemmungsbereichen in 

Flächennutzungsplänen dargestellten Bauflächen, die noch nicht realisiert oder in verbindliche Bau-

leitpläne umgesetzt wurden, sind zurückzunehmen und vorrangig als natürlicher Retentionsraum zu 

sichern […]. Zur Vergrößerung des Rückhaltevermögens sind an ausgebauten und eingedeichten 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Gewässern hierfür geeignete Bereiche vorsorgend zu sichern und nach Prüfung durch entsprechen-

de Planungen und Maßnahmen als Retentionsraum zurückzugewinnen“ (LEP-Entwurf, S. 92). „So-

weit vorhandene Bebauung oder verbindlich ausgewiesene Bauflächen von raumordnerisch festge-

legten Überschwemmungsbereichen überlagert werden, soll dies den Bestand der vorhandenen 

Bebauung nicht in Frage stellen, sondern die Gefährdung hervorheben und zu angepassten Bau-

weisen und Schutzmaßnahmen anregen“ (LEP-Entwurf, S. 96). 

Die Bereiche, die nur bei Extremhochwasser potenziell überflutet werden, und deichgeschützte Be-

reiche werden als Vorbehaltsgebiete dargestellt. Damit verbunden ist der Grundsatz, dass in deich-

geschützten und von Extremhochwasser erreichbaren Gebieten bei der räumlichen Nutzung die po-

tenzielle Überflutungsgefahr berücksichtigt wird (LEP-Entwurf, S. 92). Das Aufzeigen der potenziel-

len Gefährdung soll diese bewusst machen und zu angepassten Bauweisen und Nutzungen sowie 

zu Schutzmaßnahmen anregen (z. B. Berücksichtigung dieser Gefährdung bei der Ansiedlung von 

im Katastrophenfall erforderlichen Einrichtungen, Freihaltung besonders tiefliegenden Geländes, 

Kammerung, vorbereitende Katastrophenschutzmaßnahmen) (LEP-Entwurf, S. 97). 

Grundlage für die Darstellung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sind die Hochwassergefahrenkar-

ten und -risikokarten und Hochwasserrisikomanagementpläne (LEP-Entwurf, S. 97).  

 

Abbildung 6: Begriffe zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Landesentwicklungsplan (LEP-

Entwurf 2013, S. 97) 

 

Die Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Regionalplanung kann erfolgen durch  

 Aufnahme von Zielen und Grundsätzen zum vorbeugenden Hochwasserschutz 

 Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz 

auf Basis der Darstellungen im Landesentwicklungsplan (Entwurf) 

 Nachrichtliche Übernahme von Flächen für überörtlich bedeutsame Maßnahmen des Hoch-

wasserschutzes aus den wasserwirtschaftlichen Planungen 

Inhaltliche Aspekte sind die Regelung der Siedlungstätigkeit in Gebieten mit Hochwassergefährdung 

(auch hinter Deichen), die Freihaltung von Retentionsflächen und die Integration des natürlichen 

Wasserrückhalts sowie die Freihaltung von Flächen für regional bedeutsame Anlagen des techni-
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schen Hochwasserschutzes bzw. der Hochwasserrückhaltung. Die Inhalte insbesondere zum natür-

lichen Wasserrückhalt in der Fläche und an den Gewässern können im Landschaftsrahmenplan zum 

Regionalplan vorbereitet werden. 

Nach den Grundsätzen der Raumordnung ist für den vorbeugenden Hochwasserschutz zu sorgen. 

Daneben soll die Raumordnung Festlegungen für Freiräume zur Gewährleistung des vorbeugenden 

Hochwasserschutzes enthalten (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 und § 8 Abs. 5 Nr. 2d ROG).  

Die Ziele und Grundsätze der Regionalplanung im Sinne des Hochwasserrisikomanagements kom-

men allen Schutzgütern zugute. Sie tragen dazu bei, die Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 und 2.3 zu errei-

chen. 

Die Aufgabe obliegt im Teileinzugsgebiet Emscher dem Regionalverband Ruhr. 

Tabelle 11: Umsetzung des Maßnahmentyps F01 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F01-01 
Regionalpläne      

sonstiger Verband 0 16 0 0 0 

F01-02 
Regionaler Flächennut-
zungsplan      

sonstiger Verband3 6 6 0 0 10 

F01-03 
Landesentwicklungsplan      

Land 0 16 0 0 0 

 

Der Regionalverband Ruhr erarbeitet derzeitig den "Regionalplan Ruhr", dessen Geltungsbereich 

das gesamte Verbandsgebiet umfasst und alle bisherigen Regionalpläne ablösen wird (siehe 

www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/regionalplanung/regionalplaene.html). 

5.4.2 F02 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Bauleitplanung 

Die kommunale Bauleitplanung (auf Ebene des Flächennutzungsplan wie Bebauungsplan) kann 

durch die bestehenden bauplanungsrechtlichen Instrumentarien einen wichtigen Beitrag zum Hoch-

wasserschutz leisten. Neben der Steuerung der Siedlungsentwicklung und der Vorbereitung hoch-

wasserangepassten Bauens zur Vermeidung von Schadenspotenzialen spielen im Flächennut-

zungsplan insbesondere auch die Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts, die Freihaltung 

von Retentionsräumen sowie die Freihaltung von Flächen für Maßnahmen des technischen Hoch-

wasserschutzes eine Rolle. 

                                                      

3 Gemeint ist hier die Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr, die im Jahr 2005 von den Städten Bochum, Essen, Gel-
senkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen gegründet wurde (Städteregion Ruhr 2014). Ziel ist zukünftig 
die Überleitung des im Jahr 2010 in Kraft getretenen Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) in einen Gemeinsamen 
Flächennutzungsplan (GFNP). Für den Bereich der Städteregion Ruhr wird dann der Regionalplan des Regionalverban-
des Ruhr Gültigkeit haben. 

http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/regionalplanung/regionalplaene.html
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Die Kommunen haben bei der Bauleitplanung die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu be-

achten bzw. berücksichtigen (§ 4 ROG). Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 

Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen gem. § 5 Abs. 4a BauGB im Flächennutzungsplan 

nachrichtlich übernommen werden. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne 

des § 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 

1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte Gebiete sollen im Flächennutzungsplan vermerkt 

werden. Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 des Wasserhaus-

haltsgesetzes sollen gem. § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen wer-

den. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 3 des Wasser-

haushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaus-

haltsgesetzes bestimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan vermerkt werden. 

Zu den in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belangen gehören die Hochwassergefahren- 

und -risikokarten (als Pläne des Wasserrechts gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) sowie allgemein die 

Belange des Hochwasserschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB. Im Rahmen der Bebauungs-

planung kommen verschiedene Festsetzungsmöglichkeiten zur Umsetzung hochwasserangepass-

ten Bauens zum Tragen. Im Bebauungsplan können darüber hinaus Flächen für die Wasserwirt-

schaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflusses festgesetzt wer-

den (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB). Gebiete mit weitergehenden Gefahren durch Hochwasser (z. B. mit 

Hochwasser verbundene hohe Grundwasserstände oder HQextrem-Bereiche) sind in den Bebau-

ungsplänen zu kennzeichnen, wenn „bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 

äußere Einwirkungen oder [...] besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 

erforderlich sind“ (§ 9 Abs. 5 BauGB). 

Die Kommunen werden bei der hochwassergerechten Bauleitplanung u. a. durch Materialien des 

Landes unterstützt (vgl. V02-01). 

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans und Festsetzungen des Bebauungsplanes kommen 

allen Schutzgütern des Hochwasserrisikomanagements zugute. Mit den Maßnahmen wird die Errei-

chung der Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 und 2.4 unterstützt. 

Tabelle 12: Umsetzung des Maßnahmentyps F02 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F02-01 
Flächennutzungspläne      

Gemeinde 3 5 0 0 
2 

sonstiger Verband4 0 6 0 0 

                                                      

4 Gemeint ist hier die Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr, die im Jahr 2005 von den Städten Bochum, Essen, Gel-
senkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen gegründet wurde (Städteregion Ruhr 2014). Ziel ist zukünftig 
die Überleitung des im Jahr 2010 in Kraft getretenen Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) in einen Gemeinsamen 
Flächennutzungsplan (GFNP). Für den Bereich der Städteregion Ruhr wird dann der Regionalplan des Regionalverban-
des Ruhr Gültigkeit haben. 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

F02-02 
Bebauungspläne      

Gemeinde 8 6 0 0 2 
 

 

5.4.3 F03 Rechtliche Sicherung der Überschwemmungsgebiete 

Als Überschwemmungsgebiete werden gemäß § 76 WHG mindestens diejenigen Gebiete festge-

setzt, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, sowie die 

zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete. Die Festsetzung als Über-

schwemmungsgebiet erfolgt durch die Obere Wasserbehörde (Bezirksregierung) und bewirkt Rest-

riktionen und Beschränkungen für die Nutzung dieser Gebiete, die in § 78 WHG geregelt sind. Ins-

besondere betrifft dies die Siedlungstätigkeit, den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 

Veränderungen der Erdoberfläche sowie die Umwandlung von Grün- in Ackerland und von Auwald 

in andere Nutzungen.  

Bei vorhandenen festgesetzten Überschwemmungsgebieten wird auf Grundlage der aktuellen 

Hochwassergefahrenkarten geprüft, ob eine Anpassung der bestehenden Festsetzungen erforder-

lich ist. Für Bereiche ohne festgesetzte Überschwemmungsgebiete erfolgt die vorläufige Sicherung 

bzw. die Festsetzung auf Grundlage der aktuellen Hochwassergefahrenkarten.  

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt fortlaufend durch die Bezirksregierungen als Obere Was-

serbehörden im gesamten Teileinzugsgebiet Emscher. 

Die Maßnahme kommt allen Schutzgütern zugute und trägt zur Erreichung der Ziele 1.1 und 1.2 bei. 

Im Teileinzugsgebiet Emscher sind derzeit Überschwemmungsgebiete an den Gewässern Appelbe-

cke, Backumer Bach, Bodelschwinger Bach, Börnchenbach (Springbach), Borbecker Mühlenbach, 

Boye, Breuskesmühlenbach, Deininghauser Bach, Dorneburger Mühlenbach, Emscher, Groppen-

bach, Hellbach, Holzbach, Hörderbach, Hüller Bach, Kirchschemmsbach, Landwehrbach, Nathe-

bach, Nattbach, Nettebach/Frohlinder Mühlenbach, Ostbach, Resser Bach, Roßbach, Rüpingsbach, 

Schwarzbach, Suderwicher Bach und Vorthbach vorläufig gesichert. Es gibt derzeit keine festge-

setzten Überschwemmungsgebiete. 

5.4.4 F04 Anpassung der Flächennutzung an HW-Risiken 

5.4.4.1 Nutzungsänderungen im Siedlungsbereich (F04-01) 

Das Schadenspotenzial bei Hochwasserereignissen liegt insbesondere in den Sach- und Vermö-

genswerten im Siedlungsbereich. Die Höhe dieser Schadenspotenziale verändert sich je nach Dy-

namik der Siedlungsentwicklung. Die Trends zur Alterung der Gesellschaft und zum Bevölkerungs-

rückgang in einigen Regionen führen zunehmend zu Leerstand und Kommunen müssen sich dann 

mit Strategien zur Bewältigung von Schrumpfungsprozessen zumindest in Teilen ihrer Siedlungsge-

biete auseinandersetzen. Unter Umständen lassen sich solche Prozesse gezielt nutzen, um Scha-

denspotenziale in gefährdeten Siedlungsbereichen langfristig durch Nutzungsänderungen zu redu-

zieren. In Kommunen, in denen in den kommenden Jahren die Gestaltung und Steuerung von 

Schrumpfungsprozessen angegangen wird, sollte der Aspekt der Reduzierung von Schadenspoten-

zialen in hochwassergefährdeten Bereichen in die Gesamtstrategie einfließen. 
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Bei bereits verbindlichen Bebauungsplänen sind evtl. planungsschadensrechtliche Ansprüche nach 

§§ 39 ff. BauGB besonders zu berücksichtigen und in die Abwägung einzubeziehen. Das Planungs-

schadensrecht gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Entschädigung für die Fälle, in denen 

durch Änderung oder Aufhebung der Festsetzung eines Bebauungsplans die Bebaubarkeit eines 

Grundstücks eingeschränkt oder aufgehoben wird. 

Eine Nutzungsänderung in Siedlungsbereichen wirkt auf die Schutzgüter menschliche Gesundheit 

und wirtschaftliche Tätigkeiten und trägt zur Erreichung der Ziele 1.4, 2.4 und 2.5 bei. 

 

Tabelle 13: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-01 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F04-01 
Siedlungsbereich      

Gemeinde 0 0 1 0 
14 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

 

5.4.4.2 Nutzungsanpassung in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft (F04-02, F04-03) 

Für eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung in der Landwirtschaft sind die fol-

genden Aspekte von besonderer Bedeutung: 

 Verminderung von Ertragsausfällen durch die angepasste Nutzung insbesondere hochwas-

sergefährdeter Flächen 

 Vorbereitung der Nachsorge, insbesondere der Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion bzw. landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

Bei der Nachsorge auf landwirtschaftlichen Flächen sind u. a. Vorschriften des Futtermittel-, des 

Bau-, des Bodenschutz- und des Abfallrechts zu berücksichtigen.  

In anhängigen Flurbereinigungsverfahren wird, soweit möglich, die Verminderung von Erosions-

risiken als Aspekt bei der Neukonzeptionierung von Wegen berücksichtigt. Im Einzelfall besteht zu-

dem die Möglichkeit, durch Ausweisung und Schaffung von Querstrukturen im Rahmen von Flurbe-

reinigungsverfahren einen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz zu leisten. 

Eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft umfasst die Ver-

minderung von Ertragsausfällen durch angepasste Bewirtschaftung in Auenbereichen. 

Bei der Umsetzung kann auf die im Landesforstgesetz NRW (LFoG) formulierten Grundpflichten der 

Waldbesitzer für eine nachhaltige und ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung zurückgegriffen wer-

den (§§ 1a und 1b LFoG).  

Die Nachsorge in Bezug auf betroffene Flächen für die Produktion von Nahrungsmitteln dient insbe-

sondere dem Schutzgut menschliche Gesundheit. Eine entsprechende Veränderung der Bewirt-

schaftung trägt zur Erreichung der Ziele 1.6, 2.4 und 4.1 bei. 

Die Nutzungsanpassung obliegt den einzelnen Land- und Forstwirten und kann im Rahmen der 

Hochwasserrisikomanagementplanung nicht im Einzelnen erfasst werden. Nachfolgend wird zu-

sammengefasst der derzeitige Stand und Trend zur Nutzungsanpassung in überschwemmungsge-
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fährdeten Gebieten aufgrund von Angaben und Einschätzungen durch die Kreis-/Bezirksstellen der 

Landwirtschaftskammer und die Regionalforstämter bzw. weitere Akteure wiedergegeben. 

 

Tabelle 14: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-02 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F04-02 
Landwirtschaft      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 
0 

Land 16 0 0 0 

 

Für den Maßnahmentyp F04-03 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.4.3 Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nutzung / Bewirtschaftung in der 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft / Flächenvorsorge (F04-04, F04-05 und F04-99) 

Die Erstellung von Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nutzung und Bewirtschaftung 

in der Landwirtschaft unterstützt die Beratung der Landwirte. Durch die Erstellung von Informati-

onsmaterial zur Umsetzung einer hochwasserangepassten Nutzung/Bewirtschaftung in der Forst-

wirtschaft auf Landesebene wird die Beratung der Waldbesitzer unterstützt. 

Für eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung sind in der Landwirtschaft folgende 

Aspekte wichtig: 

 Verminderung von Ertragsausfällen durch die angepasste Nutzung insbesondere hochwas-

sergefährdeter Flächen 

 Vorbereitung der Nachsorge, insbesondere der Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

Bei der Nachsorge auf landwirtschaftlichen Flächen sind u. a. Vorschriften des Futtermittel-, des 

Bau-, des Bodenschutz- und des Abfallrechts zu berücksichtigen.  

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) 

wird zur Sensibilisierung der Landwirtschaft für diese Themen eine Informationsbroschüre zu mögli-

chen Maßnahmen zur Verminderung des Hochwasserrisikos für den eigenen Betrieb / die eigenen 

Flächen einerseits und für die Unterlieger andererseits erstellen. 

Eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft umfasst insbeson-

dere die Verminderung von Ertragsausfällen durch angepasste Bewirtschaftung in Auenbereichen. 

Für die Zielgruppe Forstwirtschaft wird das MKULNV ebenfalls Informationsmaterial erarbeiten über 

mögliche Maßnahmen zur Verminderung des Hochwasserrisikos unter Berücksichtigung der Durch-

gängigkeit von Bächen und Flüssen bei gleichzeitiger Verringerung rascher Wasserableitung durch 

Gewässer, bzw. vermehrte Wasserableitung in Waldflächen zur Verbesserung des Wasserrückhalts 

im Boden und Gelände.  

Die Informationen zur Nachsorge und zum Umgang mit betroffenen Flächen für die Produktion von 

Nahrungsmitteln dienen insbesondere dem Schutzgut menschliche Gesundheit, die Verminderung 

von Ertragsausfällen dient dem Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit. Eine entsprechende Verände-

rung der Bewirtschaftung trägt zur Erreichung der Ziele 1.6, 2.4 und 4.1 bei. 
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Tabelle 15: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-04, F04-05 und F04-99 im Teileinzugsgebiet 

Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F04-04 
Informationen Landwirtschaft      

Land 0 16 0 0 0 

F04-05 
Informationen Forstwirtschaft      

Land 0 16 0 0 0 

F04-99 
Flächenvorsorge      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

 

5.4.5 F05 Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte oder gefährdeter Nutzungen 

In Gebieten und auf Grundstücken, die häufig durch Hochwasser betroffen sind, kann die Verlegung 

bzw. Entfernung der gefährdeten Objekte und Nutzungen das Schadenspotenzial erheblich reduzie-

ren. Auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten können Eigentümer und Nutzer von Grundstü-

cken und Gebäuden Entscheidungen treffen, wie sie die Grundstücke nutzen und wohin ggf. gefähr-

dete Objekte verlagert werden können. Diese Entscheidungen verlangen im Einzelfall eine sorgfälti-

ge Abwägung der möglichen wirtschaftlichen Schäden im Hochwasserfall gegenüber den Kosten ei-

ner Verlagerung. 

Die Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte und Nutzungen wirkt insbesondere für die Schutz-

güter menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Tätigkeit und trägt zur Erreichung der Ziele 1.4, 

1.5, 2.4 und 2.5 bei. 

Die Entfernung und/oder Verlegung gefährdeter Objekte und Nutzungen wird durch die jeweiligen 

Eigentümer und Nutzer der Grundstücke umgesetzt und kann im Rahmen der Hochwasserrisikoma-

nagementplanung nicht im Einzelnen erfasst werden.  

Für diesen Maßnahmentyp gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.6 W01 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in Bewirtschaftungsplänen nach 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und in Managementplänen der Natura 2000-Gebiete 

Sowohl die Maßnahmenprogramme nach WRRL als auch die Managementpläne für Natura 2000-

Gebiete zielen nicht auf eine Reduktion des Hochwasserrisikos ab, können aber einen Beitrag zur 

Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche und an den Gewässern leisten.  

Für viele Gewässer, die in der Vergangenheit auf minimale Platzansprüche reduziert wurden, wer-

den derzeit im Rahmen der Umsetzung der WRRL Renaturierungen durchgeführt. Die Gewässer 

werden in einen naturnahen Zustand zurückgeführt mit entsprechenden Profilen und Raum für die 

Laufentwicklung. Damit können lokal kleinräumige Verbesserungen für den Hochwasserschutz ins-

besondere bei häufigen Hochwasserereignissen (HQ10 bis HQ20) erzielt werden. Großräumig bzw. 

für extreme Ereignisse nimmt die Wirkung in der Regel ab, sie kann in Einzelfällen aber auch groß-

räumig relevant sein. 
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Auf die entsprechenden Maßnahmen in den Bewirtschaftungsplänen nach WRRL bzw. Manage-

mentplänen für Natura 2000-Gebiete wird im Hochwasserrisikomanagementplan Rhein verwiesen. 

Aus den Bewirtschaftungsplänen nach WRRL kommen insbesondere Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Gewässerstruktur infrage. Welche WRRL-Maßnahmen im Einzelfall im Entwurf des Hoch-

wasserrisikomanagementplans berücksichtigt werden, entscheiden die Bezirksregierungen in einem 

Abstimmungsprozess mit den Bearbeitern der WRRL und dem jeweiligen Maßnahmenträger. Insbe-

sondere wird dabei geprüft, welche WRRL-Maßnahmen sich positiv auf die Abflussspitze (Reduktion 

des Abflusses) und/oder auf den Wasserspiegel (Reduktion des Wasserspiegels) auswirken und in 

absehbarer Zeit umgesetzt werden. Die Umsetzungszeiträume werden entsprechend der WRRL-

Umsetzungsfahrpläne übernommen. Weitere Informationen, welche WRRL-Maßnahmen einen sol-

chen Beitrag zum Hochwasserrisikomanagement leisten können, sind in den als Hintergrundinfor-

mation hinterlegten Maßnahmenübersichten für jede Kommune unter www.flussgebiete.nrw.de zu 

finden. 

Im Teileinzugsgebiet Emscher sind alle Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie im Großprojekt 

"Emscher-Umbau" enthalten. Ziel ist hierbei vor allem die Trennung des Abwassers in Kanälen vom 

Gewässerlauf und der naturnahe Ausbau der Emscher und deren Nebengewässer. Auf eine weiter-

gehende Darstellung der Maßnahmen wird hier verzichtet. Ausführliche Erläuterungen zum Maß-

nahmenprogramm nach WRRL finden sich unter www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/

Hauptseite sowie konkret zum Teileinzugsgebiet Emscher unter www.emscher.nrw.de/

index.php/Emscher. 

In den Managementplänen der Natura 2000-Gebiete tragen Maßnahmen zur Extensivierung der 

Landnutzung und zur Verbesserung der Gewässermorphologie zum natürlichen Wasserrückhalt bei. 

Die Verbesserung des Wasserrückhalts senkt die Hochwassergefahr und damit das Hochwasserri-

siko für alle Schutzgüter. 

Im Teileinzugsgebiet Emscher gibt es nur wenige Natura 2000-Gebiete, von denen keine in hoch-

wassergefährdeten Bereichen liegen und somit nicht als Maßnahme erfasst wurden. Eine ausführli-

che Darstellung der Natura 2000-Gebiete findet sich unter www.naturschutzinformationen-nrw.de/

natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/bezirke. 

Mit der Aufnahme der Maßnahmen aus Bewirtschaftungsplänen nach WRRL und Managementplä-

nen für Natura 2000-Gebieten wird die Anforderung aus § 75 Abs. 3 WHG i. V. m. Anhang I Nr. 4 

HWRM-RL erfüllt, nach der u. a. die im Rahmen anderer Gemeinschaftsrechtsakte (EG-Richtlinien) 

ergriffenen Hochwasserbekämpfungsmaßnahmen in die Hochwasserrisikomanagementpläne auf-

zunehmen sind.  

Die Maßnahmen dienen allen Schutzgütern und tragen zur Erreichung des Ziels 2.1 bei. 

5.4.7 W02 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und entlang der 
Gewässer (außerhalb der Umsetzung der WRRL) 

5.4.7.1 Gewässer- und Auenrenaturierung (W02-01) 

Gewässer- und Auenrenaturierungen werden auch außerhalb der Umsetzung der WRRL durchge-

führt, z. B. als Ausgleichsmaßnahme bei Bauvorhaben. Die Gewässer werden in einen naturnahen 

Zustand zurückgeführt mit entsprechenden Profilen und Raum für die Laufentwicklung. Diese Maß-

nahmen zur Gewässer- und Auenrenaturierung können zur Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts in der Fläche und am Gewässer beitragen. Sie zielen in erster Linie auf die Verbesserung 

der Gewässerstruktur und des ökologischen Zustands des Gewässers ab. Damit können aber auch 

lokal kleinräumige Verbesserungen für den Hochwasserschutz insbesondere bei häufigen Hoch-

wasserereignissen (HQ10 bis HQ20) erzielt werden. Großräumig bzw. für extreme Ereignisse nimmt 

die Wirkung in der Regel ab, sie kann in Einzelfällen aber auch großräumig relevant sein.  

Eine Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche dient allen Schutzgütern. Die Maßnahmen 

tragen zur Erreichung des Ziels 2.1 bei.  

 
 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/Hauptseite
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/Hauptseite
http://www.emscher.nrw.de/index.php/Emscher
http://www.emscher.nrw.de/index.php/Emscher
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/bezirke
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/bezirke
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Tabelle 16: Umsetzung des Maßnahmentyps W02-01 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W02-01 
Renaturierung      

Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 14 

 

5.4.7.2 Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt in der Landwirtschaft und in der 
Forstwirtschaft (W02-02, W02-03) 

Auch in der Land- und Forstwirtschaft können Beiträge zum natürlichen Wasserrückhalt geleistet 

werden. Entscheidend ist dabei die Art der Bewirtschaftung der Flächen.  

In der Landwirtschaft kommt hier insbesondere die Erosionsschutzverordnung vom 1.7.2010 (Erosi-

onsSchV) zum Tragen. Sie enthält Anforderungen zum Schutz des Bodens vor Erosion. Je nach 

Einstufung der landwirtschaftlichen Flächen hinsichtlich ihrer Erosionsgefährdung (drei Kategorien) 

sind entsprechende Maßnahmen zur Erosionsvermeidung durchzuführen. Damit werden Mindest-

standards zur Erosionsvermeidung, wie z. B. die Vermeidung von Bodenabträgen durch standortan-

gepasste Nutzung, umgesetzt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen nutzt das Instrument der Bodenordnung nach dem FlurbG durch den 

Einsatz gezielter Bodenordnungsverfahren im Rahmen des Landmanagements für den natürlichen 

Wasserrückhalt in der Fläche, der Flächenbereitstellung für Maßnahmen des technischen Hochwas-

serschutzes, z. B. Deiche.  

In der Forstwirtschaft können Kleinstrückhalte im Wald sowie ein angepasster Waldwegebau dazu 

beitragen, den Wasserabfluss zu verzögern und den natürlichen Wasserrückhalt zu verbessern. Bei 

der Umsetzung kann auf die im Landesforstgesetz NRW (LFoG) formulierten Grundpflichten der 

Waldbesitzer für eine nachhaltige und ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung zurückgegriffen wer-

den (§§ 1a und 1b LFoG). Insbesondere in den Verordnungen für Schutzwälder nach § 49 LFoG 

können Maßnahmen zum Schutz gegen Erosion und schädliches Abfließen von Niederschlagswas-

ser vorgesehen werden.  

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts trägt lokal kleinräumig zu Verbesserungen für 

den Hochwasserschutz insbesondere bei häufigen Hochwasserereignissen (HQ10 bis HQ20) bei. 

Großräumig bzw. für extreme Ereignisse nimmt die Wirkung in der Regel ab. Eine Verbesserung 

des Wasserrückhalts in der Fläche dient allen Schutzgütern. Eine entsprechende Veränderung der 

Bewirtschaftung trägt zur Erreichung des Ziels 2.1 bei. 
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Tabelle 17: Umsetzung der Maßnahmentypen W02-02 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W02-02 
Landwirtschaft      

Land 16 0 0 0 0 

 

Für den Maßnahmentyp W02-03 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.8 W03 Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen 

Die Flächen in Talauen entlang der Flüsse und Bäche sind über die vergangenen Jahrzehnte viel-

fach bebaut und verändert worden. Mit dem Bau von Dämmen, Mauern und Aufschüttungen sind 

große Teile des ursprünglich vorhandenen Retentionsraums verloren gegangen. In der Folge haben 

sich die Hochwassergefahren entlang dieser Flüsse verschärft bei einem gleichzeitigen Anstieg der 

Schadenspotenziale in den Siedlungsbereichen. 

Die Sicherung und – wo möglich – Reaktivierung von Retentionsräumen hat daher eine hohe Be-

deutung für die Verringerung von Hochwasserrisiken und die Vermeidung eines weiteren Anstiegs 

der Schadenspotenziale. Die noch vorhandenen potenziellen Retentionsräume müssen in die Über-

schwemmungsgebiete (wieder) eingebunden werden. Geeignete Maßnahmen sind z. B. die Rück-

verlegung oder Absenkung von Deichen, die Beseitigung von Aufschüttungen oder der Anschluss 

retentionsrelevanter Bereiche. Auch die Gewässerentwicklung zu Sekundärauen stellt die Funktion 

von Retentionsräumen wieder her.  

Ergänzend wirken verschiedene Maßnahmentypen zur Sicherung vorhandener Retentionsräume, 

z. B. in der räumlichen Planung (vgl. Maßnahmentypen F01 und F02), die Festsetzung als Über-

schwemmungsgebiete (vgl. Maßnahmentyp F03) oder die Renaturierung von Gewässern (vgl. Maß-

nahmentyp W02). 

Die Maßnahmen zur Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen dienen allen Schutzgütern 

des Hochwasserrisikomanagements und tragen zur Erreichung der Ziele 1.1 und 2.1 bei. 

Tabelle 18: Umsetzung des Maßnahmentyps W03 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W03-99-b 
Sicherung/Schaffung von 
Retentionsraum       

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 

 

Für die Maßnahmentypen W03-01 bis W03-04 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 
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5.4.9 W04 Regenwassermanagement 

Das Ziel eines kommunalen Regenwassermanagements ist, das Wasser möglichst lange in der Flä-

che zurückzuhalten. Ein wesentliches Element zur Umsetzung des Regenwassermanagements sind 

kommunale Satzungen (insbesondere Bebauungspläne), in denen rechtsverbindliche Festlegungen 

im Hinblick auf die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung bei Neubauten getroffen werden, 

z. B. zur Versickerung oder zur ortsnahen Einleitung von Regenwasser in Oberflächengewässer. 

Die Pflicht zur dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser ist in § 55 Abs. 2 WHG und § 51a 

LWG geregelt. Ein weiteres Element zur Umsetzung des Regenwassermanagements sind gesplitte-

te Abwassergebühren, die einen finanziellen Anreiz zur Flächenabkopplung oder Entsiegelung 

schaffen. 

Kommunale Entsiegelungskonzepte und -programme dienen in erster Linie dem Ziel, den Flächen-

verbrauch zu reduzieren und Bodenfunktionen wieder herzustellen. Gleichzeitig wird die Gefahr der 

Überlastung technischer Anlagen wie z. B. Kläranlagen verringert. Durch die Verringerung des 

Oberflächenabflusses wird die Hochwassergefahr vermindert. Entsiegelungskonzepte können kom-

biniert werden mit der Anwendung des Rückbau- und Entsiegelungsgebots nach § 179 BauGB.  

Mit Maßnahmen des Regenwassermanagements können lokal kleinräumige Verbesserungen für 

den Hochwasserschutz insbesondere bei häufigen Hochwasserereignissen erzielt werden. Groß-

räumig bzw. für extreme Ereignisse nimmt die Wirkung in der Regel ab. Die Maßnahmen zielen auf 

die Reduktion der Hochwassergefahren, insbesondere von häufigen Hochwasserereignissen, ab 

und dienen damit allen Schutzgütern. Mit den Maßnahmen wird die Erreichung des Ziels 2.1 unter-

stützt. 

Tabelle 19: Umsetzung des Maßnahmentyps W04 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W04-02 
Regenwassermanagement      

Gemeinde 0 1 0 0 

0 Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Wasserverband 0 16 0 0 

 

Für den Maßnahmentyp W04-01 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.10 T01 Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwasserschutz und Planung von 
Einzelmaßnahmen 

Die Maßnahme umfasst die Erarbeitung von Konzepten für den technischen Hochwasserschutz und 

die Planung einzelner Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die entspre-

chend schutzwürdigen Bereiche. Gemäß der HWRM-RL liegen die Schwerpunkte der Hochwasser-

risikomanagementplanung auf der Verringerung potenzieller hochwasserbedingter Folgen für die 

Schutzgüter und auf nicht-baulichen Maßnahmen der Hochwasservorsorge. Maßnahmen des tech-

nischen Hochwasserschutzes sollen ergänzend dort eingesetzt werden, wo andere Maßnahmen be-

reits ausgeschöpft sind und nicht ausreichen, um das Hochwasserrisiko auf ein akzeptables Maß zu 

verringern. Bei der Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte sind daher nicht-technische Maß-

nahmen ebenso zu berücksichtigen wie technische Hochwasserschutzmaßnahmen. 
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Die finanzielle Förderung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes ist in den Förder-

richtlinien für Hochwasserschutz und Gewässerausbau des Landes NRW erläutert 

(https://www.umwelt.nrw.de/umweltschutz-umweltwirtschaft/umwelt-und-wasser/gewaesser-eu-

wrrl/hochwasser/). 

Der technisch-infrastrukturelle Hochwasserschutz wirkt in der Regel für alle Schutzgüter und trägt 

zur Erreichung der Ziele 1.7 und 2.6 bei. 

Tabelle 20: Umsetzung des Maßnahmentyps T01 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T01-01 
Integrierte Konzepte      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

 

Für den Maßnahmentyp T01-02 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.11 T02 Umsetzung bereits bestehender Konzepte und von Einzelmaßnahmen des technischen 
Hochwasserschutzes 

Die Umsetzung bestehender Konzepte und bereits geplanter Einzelmaßnahmen baut auf die Maß-

nahme T01 auf. Auch hier gilt, dass Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes dort ergän-

zend eingesetzt werden sollen, wo andere Maßnahmen bereits ausgeschöpft sind und nicht ausrei-

chen, um das Hochwasserrisiko auf ein akzeptables Maß zu verringern. 

Der technisch-infrastrukturelle Hochwasserschutz wirkt in der Regel für alle Schutzgüter und trägt 

zur Erreichung der Ziele 1.7 und 2.6 bei. 

Tabelle 21: Umsetzung des Maßnahmentyps T02 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T02-01 
Konzepte HRB und Stauanla-
gen      

Gemeinde 0 1 0 0 
14 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 0 1 

 

Für die Maßnahmentypen T02-02 bis T02-04 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

https://www.umwelt.nrw.de/umweltschutz-umweltwirtschaft/umwelt-und-wasser/gewaesser-eu-wrrl/hochwasser/
https://www.umwelt.nrw.de/umweltschutz-umweltwirtschaft/umwelt-und-wasser/gewaesser-eu-wrrl/hochwasser/
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5.4.12 T03 Unterhaltung und Optimierung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur 
Hochwasserrückhaltung 

Der Maßnahmentyp T03 umfasst die Unterhaltung und Optimierung der bestehenden technischen 

Hochwasserschutzeinrichtungen zur Hochwasserrückhaltung (Hochwasserrückhaltebecken, Tal-

sperren etc.) sowie deren Überwachung. Die Unterhaltung der Anlagen obliegt dem jeweiligen Be-

treiber. Die Unterhaltungspflichten ergeben sich aus § 106 LWG (Talsperren, Hochwasserrückhalte-

becken). 

Während mit der Unterhaltung die bestehende Leistungsfähigkeit der Anlagen erhalten wird, zielt die 

Optimierung auf eine Verbesserung der Wirksamkeit der Einrichtungen ab. Auch die Notwendigkeit 

einer Anpassung an neue Anforderungen, z. B. bedingt durch den Klimawandel, sollte regelmäßig 

geprüft werden.  

Die Unterhaltung und Optimierung der Anlagen stellt deren Funktionsfähigkeit sicher bzw. verbes-

sert sie. Die Wirkungen umfassen alle Schutzgüter und unterstützen die Erreichung des Ziels 2.6. 

Tabelle 22: Umsetzung des Maßnahmentyps T03 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

T03-01 
Unterhaltung HRB und Stauan-
lagen      

Bezirksregierung 3 0 0 0 

5 
Gemeinde 1 0 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 3 1 0 0 

Wasserverband 9 0 0 0 

 

5.4.13 T04 Unterhaltung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur Hochwasserabwehr 

Der Maßnahmentyp T04 umfasst die Unterhaltung der bestehenden technischen Hochwasser-

schutzeinrichtungen zur Hochwasserabwehr (Deiche, Dämme etc.) sowie deren Überwachung. Die 

Unterhaltung der Anlagen obliegt demjenigen, der die Anlagen errichtet hat. Die Unterhaltungspflich-

ten ergeben sich aus § 107 LWG (Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen). 

Auch die Notwendigkeit einer Anpassung an neue Anforderungen, z. B. bedingt durch den Klima-

wandel, sollte regelmäßig geprüft werden.  

Die Unterhaltung der Anlagen stellt deren Funktionsfähigkeit sicher bzw. verbessert sie. Die Wirkun-

gen umfassen alle Schutzgüter und unterstützen die Erreichung des Ziels 2.6. 
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Tabelle 23: Umsetzung des Maßnahmentyps T04 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

T04-01 
Unterhaltung Schutzeinrichtun-
gen      

Bezirksregierung 5 5 0 0 

0 

Gemeinde 1 0 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 7 0 0 0 

Land 0 16 0 0 

Wasserverband 14 0 0 0 

 

Im Teileinzugsgebiet Emscher spielen vor allem die Pumpwerke der Emschergenossenschaft eine 

wichtige Rolle zur Hochwasserabwehr. Die Pumpwerke anderer Betreiber werden an dieser Stelle 

nicht berücksichtigt. 

5.4.14 T05 Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte 

Die Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte im Rahmen der Gewässerunterhaltung dient 

dazu, ungewollte Störungen des Wasserabflusses frühzeitig zu entdecken und zu beseitigen. So 

können Verklausungen und Rückstau bei Hochwasser vermieden werden. 

Die Pflicht zur Gewässerunterhaltung obliegt gemäß § 91 LWG für Gewässer I. Ordnung dem Land 

und für Gewässer II. Ordnung sowie für sonstige Gewässer den Gemeinden. Für Bundeswasser-

straßen liegt die Unterhaltungspflicht beim Bund. Gemäß § 91 Abs. 1a LWG kann die Gemeinde 

diese Pflicht auf eine von ihr nach § 114a der Gemeindeordnung errichtete Anstalt des öffentlichen 

Rechts übertragen. Gemäß §91 Abs. 3 LWG treten die Wasserverbände an die Stelle der Gemein-

den, wenn sie nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe haben. 

Mit Runderlass vom 18.03.2010 hat das MKULNV die „Richtlinie für die Entwicklung naturnaher 

Fließgewässer in NRW – Ausbau und Unterhaltung“ als allgemein anerkannte Regel der Technik 

bekanntgegeben und zur verbindlichen Anwendung eingeführt. Darin wird unter dem Aspekt Ausbau 

und Unterhaltung beschrieben, wie „naturnahe Fließgewässer geschützt und strukturell beeinträch-

tigte Fließgewässer möglichst naturnah weiterentwickelt werden können, ohne dabei Aspekte wie 

den ordnungsgemäßen Abfluss, den Hochwasserschutz sowie die angrenzenden Flächennutzungen 

zu vernachlässigen“. Die Richtlinie kann als Veröffentlichung beim LANUV unter dem nachfolgenden 

Link heruntergeladen werden: www.lanuv.nrw.de/uploads/tx_commercedownloads/60007.pdf. 

Die Maßnahme dient allen Schutzgütern und trägt zur der Erreichung der Ziele 1.1 und 2.2 bei. 

 

http://www.lanuv.nrw.de/uploads/tx_commercedownloads/60007.pdf
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Tabelle 24: Umsetzung des Maßnahmentyps T05 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T05-99-a 
Weitergehende Kontrolle und 
Freihaltung      

Wasserverband 0 1 0 0 15 

  

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

T05-01 
Regelmäßige Kontrolle  
(z. B. Gewässerschau)      

Kreis/kreisfreie Stadt 12 0 0 0 4 

T05-02 
Freihaltung Abflussquerschnit-
te      

Firma 1 0 0 0 

0 

Gemeinde 1 0 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 6 1 0 0 

Wasserverband 16 0 0 0 

Bund 1 0 0 0 

 

5.4.15 T06 Beseitigung von Engstellen unter Beachtung der Ziele der WRRL 

An Stellen, die aufgrund vergangener Ereignisse oder Berechnungen als kritisch erkannt sind, kön-

nen gezielte bauliche Maßnahmen die Abflusskapazität erhöhen. Dazu gehören die Aufweitung von 

Abflussquerschnitten, die Vergrößerung von Durchlässen oder auch der Umbau von Brücken. Wenn 

solche Maßnahmen geplant und umgesetzt werden, sollten jeweils die Ziele der WRRL einbezogen 

werden. Zu berücksichtigen sind bei der Planung und Umsetzung auch die Wirkungen der Maß-

nahmen für die Unterlieger. 

Die Maßnahmen tragen zur lokalen Reduktion der Hochwassergefahren bei und dienen damit allen 

Schutzgütern. Mit den Maßnahmen wird die Erreichung des Ziels 2.2 unterstützt. 

Für diesen Maßnahmentyp gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 
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5.4.16 T07 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 

Maßnahmen am und im Kanalnetz können zur Verringerung von Abflussspitzen beitragen und 

Hochwassergefahren aus dem Kanalbereich reduzieren. Der Bau und Ausbau von Stauraumkanä-

len und Entlastungsanlagen gehört hier ebenso dazu wie die Berücksichtigung der Rückstauproble-

matik durch den Einbau entsprechender Großarmaturen. In der Regel haben diese Maßnahmen 

Auswirkungen auf das HQhäufig. In Einzelfällen (z. B. im Emschergebiet) gibt es Planungen von Re-

genrückhaltebecken hinter Entlastungsbauwerken, die auch eine Hochwasserschutzwirkung bis 

HQ50 haben. Maßnahmen wie z. B. Rückstauklappen haben für rückwärtige Einzugsgebiete oder 

Poldergebiete deutliche Auswirkungen und werden z. B. im Emschergebiet auf das HQextrem bemes-

sen. 

Die Maßnahmen tragen zur lokalen Reduktion der Hochwassergefahren bei und dienen damit allen 

Schutzgütern. Mit den Maßnahmen wird die Erreichung des Ziels 2.3 unterstützt. 

Tabelle 25: Umsetzung des Maßnahmentyps T07 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T07-01 
Stauraumkanäle      

Gemeinde 1 0 0 0 15 

T07-02 
Rückstauschutz      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

T07-99-a 
Kanalisation und Abwasser-
behandlungsanlagen      

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 

 

5.4.17 T08 Objektschutz an bestehenden Bauwerken und an Infrastruktureinrichtungen 

5.4.17.1 Durchführung von Objektschutzmaßnahmen an bestehenden Gebäuden und an 
Infrastruktureinrichtungen / Überprüfung der Hochwassersicherheit betroffener 
Gebäude/Einrichtungen (T08-01, T08-02, T08-99-a) 

Mit Objektschutzmaßnahmen an bestehenden Bauwerken kann individuell eine Reduzierung des 

Schadenspotenzials erreicht werden. Die Nachrüstung von Gebäuden umfasst z. B. die Herstellung 

hochwassersicherer Kellerbereiche, generelle Maßnahmen gegen eindringendes Wasser und Vor-

sorgemaßnahmen im Gebäude.  

Objektschutzmaßnahmen an Infrastruktureinrichtungen zielen insbesondere darauf ab, dass die be-

troffene Infrastruktur auch im Hochwasserfall einsatzbereit ist.  

Maßnahmen des Objektschutzes werden jeweils von den einzelnen Betroffenen im Rahmen der Ei-

genvorsorge individuell geplant und durchgeführt. Eine zentrale und systematische Erfassung dieser 

Maßnahmen findet nicht statt; ihre Dokumentation kann daher nicht flächendeckend erfolgen, son-

dern nur z. B. aus der Ortskenntnis kommunaler Vertreter stammende Informationen beinhalten.  
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Maßnahmen des Objektschutzes wirken insbesondere für die Schutzgüter menschliche Gesundheit 

und wirtschaftliche Tätigkeit und tragen zur Erreichung des Ziels 2.3 bei. 

Tabelle 26: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-01, T08-02 und T08-99-a im Teileinzugsgebiet 

Emscher  

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T08-02 
Objektschutz Infrastruktur      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

T08-99-a 
Überprüfung der Hochwasser-
sicherheit betroffener Gebäude / 
Einrichtungen 

     

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 15 

 

Für den Maßnahmentyp T08-01 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.17.2 Informationsmaterial für Bevölkerung und Wirtschaft mit Anleitungen zur Eigenvorsorge 
(T08-03) 

Durch die Veröffentlichung von Hochwassergefahren- und -risikokarten werden die Bevölkerung und 

Wirtschaftsunternehmen über mögliche Risiken für ihre Grundstücke und Gebäude informiert. Damit 

sie in der Lage sind, eine wirksame Eigenvorsorge zu ergreifen, sind weitere Informationen notwen-

dig. Diese Informationen sollen dabei helfen, die eigene Situation richtig zu interpretieren und die 

Möglichkeiten zur Eigenvorsorge aufzeigen. Sie sollten möglichst zielgruppenorientiert erfolgen.  

Themen für entsprechendes Informationsmaterial sind: 

 Eigenvorsorge, z. B. durch Objektschutz, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. de-

ren Ersatz 

 Verhaltensvorsorge, z. B. durch private Notfallvorbereitungen bzw. private/betriebs- oder ob-

jektspezifische Alarm- und Einsatzpläne einschließlich der Kenntnisse über die vorgesehene 

Art der Warnung 

 Nachsorge, z. B. Informationen über die Gebäudestatik, Materialien für die Reinigung 

 Versicherung bzw. Bildung von Rücklagen 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung des Ziels 2.3 bei. 
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Tabelle 27: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-03 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T08-03 
Eigenvorsorge      

Gemeinde 0 3 0 0 
7 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 6 0 0 

 

5.4.17.3 Informationsmaterial für Ver- und Entsorger (T08-04) 

Die Hochwassergefahrenkarten enthalten wichtige Informationen für die landesweit tätigen Unter-

nehmen der Energieversorgung und Telekommunikation. 

Die Informationen aus den Gefahrenkarten sollten insbesondere in die Planung, den Bau und den 

Betrieb der Netzinfrastrukturen einfließen. Darüber hinaus sind die Energieversorger und Telekom-

munikationsunternehmen in die jeweilige Katastrophenschutzplanung einzubinden. 

Im Zuge der Umsetzung des HWRM-Plans wird seitens des MKULNV geprüft, welcher Informati-

onsbedarf bei den landesweit tätigen Ver- und Entsorgern vorhanden ist und wie darauf reagiert 

werden kann. 

Die Maßnahme hat Wirkungen für alle Schutzgüter, sie trägt zur Erreichung des Ziels 2.3 bei. 

Tabelle 28: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-04 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T08-04 
Ver- und Entsorger      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
0 

Land 0 0 16 0 

 

5.4.18 V01 Umsetzung baulicher Anpassungen und Nutzungsanpassungen an Hochwasserrisiken 

Bei baulichen Maßnahmen in hochwassergefährdeten Bereichen gibt es technische und nicht-

technische Möglichkeiten zur Anpassung an Hochwasserrisiken. Neben der Verwendung entspre-

chender Baumaterialien und der Abdichtung z. B. von Kellern können auch durch die Gestaltung der 

Gebäude und Nutzungsverteilung innerhalb der Gebäude Schadenspotenziale vermieden werden. 

Dazu gehört beispielsweise der Verzicht auf einen Keller, die Höherlegung des Erdgeschosses oder 

die Unterbringung empfindlicher Nutzungen und Installationen in den oberen Stockwerken.  
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Eine Erfassung solcher Maßnahmen erfolgt bisher nicht flächendeckend und zentral. Zur Dokumen-

tation können hier nur einzelne Informationen, z. B. aus der Ortskenntnis kommunaler Vertreter, 

aufgenommen werden. 

Maßnahmen baulicher Anpassungen und der Anpassung von Nutzungen wirken insbesondere für 

die Schutzgüter menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Tätigkeit und tragen zur Erreichung der 

Ziele 1.3, 1.4, 2.3 und 2.4 bei. 

Tabelle 29: Umsetzung des Maßnahmentyps V01 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V01-01 
Bestehende Gebäude      

Eigentümer 0 1 0 0 

12 Gemeinde 0 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 1 

 

Für die Maßnahmentypen V01-02 und V01-03 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.19 V02 Beratung und Überwachung zur Bauvorsorge 

5.4.19.1 Informationsmaterial für Regional- und Bauleitplanung (V02-01) 

Mit der Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes in die Regionalplanung und in die Bau-

leitplanung können wichtige Beiträge zur Flächenvorsorge und zur Verminderung von Risiken und 

Schadenspotenzialen geleistet werden. 

Die Erstellung von Informationsmaterialen für die Regional- und Bauleitplanung unterstützt die Regi-

onalplanungsstellen und die Kommunen in der Umsetzung dieser Aufgaben (Maßnahmentypen F01 

und F02). Bei der Erstellung des Informationsmaterials werden die Rechtsgrundlagen des Bundes 

und des Landes NRW ebenso berücksichtigt wie die aktuellen fachlichen Grundlagen und Erfahrun-

gen aus der Planungspraxis. 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der Ziele 1.3, 1.4, 2.3 und 2.4 bei.  
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Tabelle 30: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-01 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V02-01 
Information Regional- und Bau-
leitplanung      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

5.4.19.2 Informationsmaterial und Fortbildung für MitarbeiterInnen in Baugenehmigungsbehörden 
(V02-02) 

Die Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Baugenehmigung sowie die zielgerichtete Bera-

tung von Bauwilligen leisten wichtige Beiträge zur Vermeidung neuen Schadenspotenzials in ge-

fährdeten Gebieten. Mit der Erstellung von entsprechendem Informationsmaterial sowie der Durch-

führung von Fortbildungen und Schulungen werden die unteren Baurechtsbehörden bei der Umset-

zung dieser Aspekte unterstützt. 

Themenschwerpunkte für die Erstellung der Informationsmaterialien sind 

 Handlungsvorgaben und Checklisten für die Erteilung und den Vollzug von Baugenehmigun-

gen 

 Informationen zu wassergefährdenden Stoffen in Betrieben und Haushalten 

 Informationen zu Möglichkeiten des hochwasserangepassten Bauens und deren Umsetzung 

in der Beratung Bauwilliger 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der Ziele 1.3, 1.4, 2.3 und 2.4 bei.  

Tabelle 31: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-02 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V02-02 
Information Baugenehmigungs-
behörden      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 14 

 

5.4.19.3 Hinweise und Auflagen bei Baugenehmigungen / Öffentlichkeitsarbeit und Information / 
Vorhaben in Deichschutzzonen/ÜSG (V02-03, V02-99-a, V02-99-b) 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen 

gemäß § 78 WHG untersagt. Dies gilt im Geltungsbereich eines rechtskräftigen oder in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplanes ebenso wie im unbeplanten Innenbereich und im Außenbereich. Die 
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zuständigen Behörden können unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. § 78 Abs. 2 WHG) Aus-

nahmen genehmigen.  

Außerhalb der festgesetzten Überschwemmungsgebiete sind Hinweise zum hochwasserangepass-

ten Bauen in Baugenehmigungen sinnvoll für Standorte in überschwemmungsgefährdeten Gebieten, 

d. h. solchen Standorten, die außerhalb der HQ100-Linie (bzw. des festgesetzten Überschwem-

mungsgebietes), aber innerhalb der HQextrem-Linie liegen.  

Im ersten Fall (Ausnahmegenehmigung im festgesetzten Überschwemmungsgebiet) muss gemäß 

§ 78 Abs. 3 Nr. 4 WHG das Bauvorhaben hochwasserangepasst ausgeführt werden. Aber auch im 

zweiten Fall (Bauvorhaben in überschwemmungsgefährdeten Gebieten) sollten bei der Planung und 

Umsetzung Schäden durch hochwasserangepasste Anlage und Bauweisen vorausschauend ver-

mieden werden. Dies kann bereits durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan vorberei-

tet werden (vgl. Maßnahme F02-02, Kapitel 5.4.2).  

Zur Sicherstellung einer hochwasserangepassten Bauweise bei Neu- und Umbauten in hochwas-

sergefährdeten Bereichen geben die Baugenehmigungsbehörden entsprechende Informationen an 

die Bauherren weiter (Informationen zur Eigenvorsorge, Objektschutz etc.) bzw. verhängen entspre-

chende Auflagen bei der Baugenehmigung. Auch Auflagen hinsichtlich der Nutzungsintensität und 

Nutzungsverteilung (z. B. Untersagung der Wohnnutzung in Kellern) können potenzielle Risiken re-

duzieren. 

Für die Bauaufsicht sind in erster Linie die unteren Baurechtsbehörden zuständig. Die unteren Bau-

rechtsbehörden werden bei der Umsetzung der Maßnahme durch die Erarbeitung bzw. Aktualisie-

rung von Informationsmaterial sowie Fortbildungen auf Landesebene (Maßnahme V02-02) unter-

stützt. 

Dieser Maßnahmentyp dient vor allem den Schutzgütern menschliche Gesundheit und wirtschaftli-

che Tätigkeiten. Indirekt kommt er aber auch den anderen Schutzgütern zugute. Die Maßnahme 

trägt zur Erreichung der Ziele 1.3, 1.4 und 2.3 bei. 

Tabelle 32: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-03, V02-99-a und V02-99-b im Teileinzugsgebiet 
Emscher  

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V02-99-a 
Öffentlichkeitsarbeit und Information      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

V02-99-b 
Vorhaben in Deichschutzzonen / 
ÜSG      

Bezirksregierung 0 5 0 0 11 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V02-03 
Baugenehmigungen      

Gemeinde 3 2 0 0 
2 

Kreis/kreisfreie Stadt 6 8 0 0 

 

5.4.20 V03 Beratung und Überwachung zum hochwasserangepassten Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen einschließlich deren Lagerung 

5.4.20.1 Information von Betrieben mit IVU-Anlagen über Hochwassergefahren und Verifizierung 
betrieblicher Aktivitäten sowie Überwachung der VAwS-Anlagen in Betrieben (V03-01, 
V03-02) 

IE-Anlagen (früher: IVU-Anlagen) unterliegen je nach Art des Betriebes und der daraus resultieren-

den Risiken für die Umwelt unterschiedlichen Pflichten. Nach der IE-Richtlinie (2010/75/EU) müssen 

die Mitgliedstaaten ein System von regelmäßigen Umweltinspektionen für bestimmte Anlagen ein-

führen. 

Das MKULNV hat dieses bereits mit dem Erlass vom 24.09.2012 umgesetzt und mit diesem Erlass 

Kriterien für die risikobasierte Planung von medienübergreifenden Umweltinspektionen für alle zu 

überwachenden Anlagen eingeführt. Aufgrund der grundsätzlichen Umweltrelevanz kommt den IE-

Anlagen dabei eine hohe Priorität zu. Unter den standortbezogenen Kriterien ist die Lage in über-

schwemmungsgefährdeten Gebieten berücksichtigt, sodass Anlagen in überschwemmungsgefähr-

deten Gebieten grundsätzlich häufiger zu überwachen sind als andere Anlagen. 

Für Betriebsbereiche, die der „Seveso-Richtlinie“ (96/82/EG) unterliegen, gelten daneben auch die 

Anforderungen der Störfall-Verordnung (12. BImSchV). Für diese bestehen unter anderem besonde-

re Überwachungspflichten. Für Betriebsbereiche im Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung gilt 

die Technische Regel Anlagensicherheit „Vorkehrungen und Maßnahmen gegen Gefahrenquellen, 

Niederschläge und Hochwasser“, die u. a. eine Gefahrquellenanalyse und eine Erarbeitung von 

Schutzkonzepten vorsieht. 

IE-Anlagen, aber auch andere gewerbliche und industrielle Anlagen, bestehen regelmäßig aus (Ein-

zel-)Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Diese unterliegen zurzeit, wie z. B. 

auch Heizöllageranlagen, der Landes-„Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)“. Die VAwS wird voraussichtlich in 2015 durch die 

Bundes-„Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ abgelöst 

werden. 

Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird die AwSV die Vorgabe enthalten, 

dass Anlagen in festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten nur errichtet 

und betrieben werden dürfen, wenn wassergefährdende Stoffe durch Hochwasser nicht abge-

schwemmt oder freigesetzt werden und auch nicht auf eine andere Weise in ein Gewässer oder eine 

Abwasserbehandlungsanlage gelangen können. Diese Anforderung bezieht sich zunächst auf Neu-

anlagen. Bei bestehenden Anlagen, die einer wiederkehrenden Prüfpflicht unterliegen, hat der 

Sachverständige bei der ersten Prüfung festzustellen, inwieweit die vorstehenden Anforderungen 

erfüllt sind und seine Feststellung der zuständigen Behörde zusammen mit dem Prüfbericht vorzule-
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gen. Bei allen Anlagen kann die zuständige Behörde technische oder organisatorische Anpas-

sungsmaßnahmen anordnen. 

Inhaltlich richtet sich die Überwachung der Anlagen nach den jeweiligen auch in den Genehmi-

gungsbescheiden festgelegten Anforderungen aus den verschiedenen Bereichen des Umweltrechts. 

Die Umweltbehörden unterstützen die Betriebe in ihrer Eigenvorsorge durch Beratung und Informa-

tionen über Hochwassergefahren auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten und – soweit erfor-

derlich – durch die Verifizierung der betrieblichen Aktivitäten zur Hochwassergefahrenabwehr. Diese 

Aktivitäten können bauliche wie auch organisatorische Maßnahmen umfassen. 

Die Maßnahmen zielen vor allem auf das Schutzgut Umwelt ab. Sie dienen durch die Vermeidung 

von Folgeschäden auch den anderen Schutzgütern. Die Maßnahmen tragen zur Erreichung der Zie-

le 1.4, 2.4, 3.1 und 4.1 bei. 

Tabelle 33: Umsetzung der Maßnahmentypen V03-01 und V03-02 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V03-01 
IVU-Anlagen      

Bezirksregierung 2 12 0 0 

1 Gemeinde 0 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 3 0 0 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V03-02 
VAwS/ AwSV      

Bezirksregierung 7 7 0 0 
2 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 0 0 

 

5.4.20.2 Erstellung von Informationsmaterial für Sachverständige VAwS (V03-03) und für 
Betreiber von Heizölverbraucheranlagen (V03-99) 

Die Sachverständigenorganisationen für die Überwachung der VAwS-Anlagen werden durch die je-

weils zuständigen Behörden in den Bundesländern akkreditiert. In NRW ist das Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) die zuständige Behörde. 

Das LANUV wird die Sachverständigenorganisationen bitten, für Anlagen in Hochwasserrisikogebie-

ten in Ergänzung zu ihren Prüfberichten auch eine Aussage zu treffen, ob von der betreffenden An-

lage im Hochwasserfall eine Gefahr ausgehen kann. 
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Das LANUV wird den Sachverständigenorganisationen entsprechendes Informationsmaterial zur 

Nutzung der Hochwassergefahrenkarten im Rahmen der Prüfungstätigkeit zur Verfügung stellen. 

Nach den derzeit geltenden Regelungen der VAwS und auch nach den zukünftigen Regelungen der 

AwSV sind eine Vielzahl kleinerer Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nicht 

prüfpflichtig. Diese Kleinanlagen sind den Behörden auch vielfach nicht bekannt. Insofern ist eine 

Umsetzung der mit der AwSV vorgesehenen Anforderungen für Anlagen in Überschwemmungsge-

bieten bei bestehenden Anlagen schwierig. Das betrifft insbesondere private Betreiber von Heizöl-

verbraucheranlagen. 

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das MKULNV - gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den 

Verbänden der Mineralölwirtschaft - die Betreiber von Heizölverbraucheranlagen in einem Flyer auf 

neue sowohl sich aus der AwSV als auch aus Änderungen im technischen Regelwerk ergebende 

Anforderungen hinzuweisen. In diesem Flyer soll u. a. sowohl auf die neuen Anforderungen an An-

lagen in Überschwemmungsgebieten, aber auch auf die Problematik der Lage in Hochwasserrisiko-

gebieten hingewiesen werden. 

Die Maßnahme dient in erster Linie dem Schutzgut Umwelt und trägt zu einem hochwasserange-

passten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei. Damit wird die Erreichung der Ziele 1.4 und 

2.4 unterstützt. 

Tabelle 34: Umsetzung des Maßnahmentyps V03-03 und V03-99-a im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V03-03 
Sachverständige VAwS      

Land 0 16 0 0 0 

V03-99-a 
allgemeine Beratung und Über-
wachung      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
0 

Land 0 16 0 0 

 

5.4.21 V04 Fortbildung und Schulung für Architekten, Ingenieure, Handwerker und 
Sachverständige 

Um langfristig das Schadenspotenzial zu minimieren, können Architekten, Ingenieure und Handwer-

ker wichtige Beiträge im Handlungsfeld Planen, Bauen und Sanieren leisten. Mit einer hochwasser-

angepassten Ausführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen kann wirkungsvolle Risikovorsorge 

betrieben werden. Auch das Thema der Nachsorgemaßnahmen ist für diese Berufsgruppen rele-

vant. 

Das MKULNV unterstützt die Architektenkammer NRW und die Ingenieurkammer-Bau NRW bei der 

Konzeption und Weiterentwicklung bestehender Angebote. Konkrete Maßnahmen können z. B. sein: 

 Sensibilisierung: Artikel in den Mitteilungsorganen der Kammern 

 Informieren: Erstellung von Fachinformationen für die Homepages und Praxishinweise, 

Durchführung einer Fachveranstaltung 

 Qualifizieren: Angebote in der Fort- und Weiterbildung durch die Kammern 
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Die Maßnahme kommt allen Schutzgütern zugute und leistet einen Beitrag insbesondere zur Verrin-

gerung bestehender Risiken und Vermeidung neuer Risiken, d. h. zur Erreichung der Ziele 1.3 und 

2.3. 

Tabelle 35: Umsetzung des Maßnahmentyps V04 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V04-01 
Fortbildungen      

Bezirksregierung 5 0 0 0 
0 

Land 0 0 16 0 

 

5.4.22 V05 Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge und Versicherungen 

Ein wichtiger Baustein der Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaftsunter-

nehmen ist die finanzielle Vorsorge durch Versicherungen und Rücklagen. Die Analyse der jeweili-

gen Risikosituation auf Basis der Hochwassergefahren- und -risikokarten ist die Grundlage für die 

Planung notwendiger Maßnahmen zur Eigenvorsorge und der Bestimmung des Bedarfs an Versi-

cherungen und finanziellen Rücklagen. Wirtschaftsunternehmen sollten dabei die möglichen Schä-

den an Gebäuden, Produktionsstätten und Lagerflächen sowie Folgeschäden durch Produktions-

ausfälle und Umweltschäden berücksichtigen. Für Bürgerinnen und Bürger sind mögliche Schäden 

an Gebäude und Hausrat relevant. 

Die Risikovorsorge durch Versicherungen und Rücklagen sollte das verbleibende Restrisiko nach 

Durchführung von Objektschutzmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen abdecken. Die Risikovor-

sorge durch den Abschluss von Versicherungen und die Bildung von Rücklagen wird durch die Ei-

gentümer und Nutzer von Gebäude und Infrastruktureinrichtungen im Zuge der Eigenvorsorge um-

gesetzt und kann im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht im Einzelnen erfasst 

werden. In der nachfolgenden Tabelle werden daher die vorliegenden Informationen der Kommunen 

zusammengefasst, überwiegend liegen allerdings keine Angaben vor. 

Im Mittelpunkt der Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger steht das Schutzgut menschliche Ge-

sundheit, bei den Unternehmen kommen die Schutzgüter wirtschaftliche Tätigkeit und Umwelt hinzu. 

Maßnahmen der Risikovorsorge tragen zur Erreichung des Ziels 4.3 bei. 

Für diesen Maßnahmentyp gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.23 V06 Erweiterung und Verbesserung der Hochwasserinformation und -vorhersage 

Wichtige Grundlagen für eine effektive Hochwasserinformation und -vorhersage sind der schnelle 

und zuverlässige Zugriff auf ein hydrologisches Messnetz sowie die Verteilung dieser Daten an die 

Empfänger und ein Zugriff auf ergänzende Informationen, die die Erstellung hydrologischer Lagebe-

urteilungen erlauben. In NRW ist die Aufgabe des „Hochwassermeldedienstes“ nicht im Landeswas-

sergesetz geregelt. Allerdings lässt sich aus § 19 LWG die Aufgabe herleiten, dass das Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) mit der Ermittlung der Grundlagen des Wasser-

haushalts und dem Betrieb eines hydrologischen Messnetzes auch aktuelle Wasserstandsdaten zur 

Verfügung stellt.  

Diese sind für über 100 Pegel in NRW abrufbar auf der Internetseite des LANUV „HYGON“ (Hydro-

logische Grundlagendaten Online, luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php). 

http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php
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Bei Überschreiten von Warnschwellen an den Hochwassermeldepegeln oder auf Basis der meteoro-

logischen Meldungen des DWD drohendem Hochwasser informiert das LANUV in hydrologischen 

Lageberichten zum Sachstand. Diese werden unter 

luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?hochwasser=ja veröffentlicht. 

Daneben betreiben auch die Wasserverbände teilweise eigene hydrologische Messnetze und erstel-

len Hochwasservorhersagen. Auf diese Informationen verlinkt das LANUV unter 

www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/oberflaechengewaesserfluesse-und-

seen/gewaesserzustand/hochwasserschutz/hochwassermeldedienst-nrw. 

Die Hochwasservorhersage kommt allen Schutzgütern zugute. Die verwendeten hydrologischen 

Modelle zur Hochwasservorhersage werden fortlaufend verbessert und weiterentwickelt. Die Ver-

besserung der Hochwasservorhersage unterstützt das Erreichen des Oberziels „Verminderung 

nachteiliger Folgen während eines Hochwassers“ und der daraus abgeleiteten Ziele 3.1 und 3.2. 

Tabelle 36: Umsetzung des Maßnahmentyps V06 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V06-01 
HW-Information      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
0 

Land 16 16 0 0 

V06-02 
HW-Vorhersage      

Land 16 0 16 0 
0 

Wasserverband 16 0 0 0 

V06-99 
Sonstiges Hochwasservorher-
sage      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

 

5.4.24 V07 Optimierung der Hochwasserwarn- und -meldedienste 

Die Hochwassermeldedienste für den Rhein und die Weser sind jeweils gesondert geregelt. Für den 

Rhein liegt diese Aufgabe beim Hochwassermeldezentrum Mainz, das den Meldedienst für Rhein-

land-Pfalz und NRW übernimmt. Für die Weser übernimmt die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mit-

te in Hannover diese Aufgabe. 

Für 19 weitere Gewässer regeln jeweils die Bezirksregierungen über eine Hochwassermeldeord-

nung den Meldedienst. Sie werden dabei von den Wasserverbänden unterstützt, die teilweise eige-

ne hydrologische Messnetze betreiben und Hochwasservorhersagen erstellen. In den Hochwasser-

meldeordnungen sind die Meldestufen sowie die Informationsketten geregelt. Diese Informationsket-

ten müssen auf allen Ebenen bis hinunter zu den Kommunen (lokale Warndienste) regelmäßig 

überprüft werden. 

Der Schwerpunkt dieser Maßnahme liegt auf der Weiterentwicklung der vorhandenen Meldearten 

wie beispielsweise der Meldung per SMS oder Meldungen für spezielle Zielgruppen. Die Verbesse-

rung des Hochwassermeldedienstes kommt allen Schutzgütern zugute. Damit wird ein Beitrag zur 

http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?hochwasser=ja
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/oberflaechengewaesserfluesse-und-seen/gewaesserzustand/hochwasserschutz/hochwassermeldedienst-nrw/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/oberflaechengewaesserfluesse-und-seen/gewaesserzustand/hochwasserschutz/hochwassermeldedienst-nrw/
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Erreichung der aus dem Oberziel „Verminderung nachteiliger Folgen während eines Hochwassers“ 

abgeleiteten Ziele 3.1 und 3.2 geleistet. 

Im Teileinzugsgebiet Emscher gibt es keine Hochwassermeldeordnungen. Für die Emscher und de-

ren Nebengewässer gibt es eine interne Betriebsanweisung der Emschergenossenschaft. Diese 

wird im Hochwasseraktionsplan Emscher (Emschergenossenschaft, MUNLV 2004) näher erläutert. 

Tabelle 37: Umsetzung des Maßnahmentyps V07 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V07-02 
Warndienste      

Gemeinde 2 0 0 0 
12 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 0 0 0 

V07-04 
Kommunikationswege      

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 1 14 

V07-99 
Sonstige Hochwasserwarn-
dienste      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V07-01 
Aktualisierung Daten      

Bezirksregierung 7 0 0 0 
9 

Kreis/kreisfreie Stadt 5 0 0 0 

 

Für den Maßnahmentyp V07-03 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.25 V08 Ortsnahe Veröffentlichung der Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 

Die Veröffentlichung der Hochwassergefahren- und -risikokarten ist eine wesentliche Grundlage für 

alle weiteren Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements, insbesondere der Maßnahmen zur 

Information und zur Bewusstseinsbildung. 

Die Karten für das Teileinzugsgebiet Emscher sind unter dem Link www.flussgebiete.nrw.de/

index.php/HWRMRL/Gebietsansicht/TEZG_Emscher verfügbar. Zu den Karten gibt es eine Lesehil-

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Gebietsansicht/TEZG_Emscher
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Gebietsansicht/TEZG_Emscher
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fe, die Verständnis und Interpretation der Darstellungen erleichtert. Mit der Veröffentlichung im In-

ternet ist die Maßnahme V08 im Teileinzugsgebiet Emscher erledigt. Viele Kommunen haben die 

Maßnahme V08 durch Veröffentlichung des Links auf ihrer Internetseite ebenfalls umgesetzt. 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der Ziele 3.1 und 3.2 bei.  

5.4.26 V09 Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

Eine wichtige Grundlage für die Minimierung von Risiken und von Schadenspotenzialen ist die In-

formation der potenziell Betroffenen (Bevölkerung, Unternehmen) über die Gefahren und Risiken 

sowie über richtiges Verhalten im Hochwasserfall und die Möglichkeiten der Eigenvorsorge. 

Die Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial zu diesen Themen ist daher eine zentrale 

Aufgabe innerhalb des Hochwasserrisikomanagements. Auf der Internetseite 

www.flussgebiete.nrw.de werden aktuelle Informationen zu den Hochwassergefahren- 

und -risikokarten sowie zu verschiedenen Themen des Hochwasserrisikomanagements bereitgehal-

ten. Ergänzend zur Veröffentlichung im Internet werden zu wesentlichen Themenfeldern des Hoch-

wasserrisikomanagements Broschüren bzw. Flyer erstellt.  

Das MKULNV unterstützt die Industrie- und Handelskammern bei der Konzeption und Weiterent-

wicklung bestehender Angebote. Konkrete Maßnahmen können z. B. sein: 

 Artikel und einheitliche Texte in den Mitteilungsorganen der Kammern 

 Erstellung von Fachinformationen für die Homepages 

 Flyer mit wichtigen HWRM-Inhalten und Fundstellen für weiterführende Informationen 

Ergänzend zum landesweit bereitgestellten Informationsmaterial (s.o.) halten die Bezirksregierungen 

auf ihren Internetseiten regionalspezifische Informationen zum Thema Hochwasserrisikomanage-

ment bereit. Diese können für das Teileinzugsgebiet Emscher abgerufen werden unter 

 www.bezreg-muenster.de/HWRM bei der Bezirksregierung Münster, 

 www.bezreg-arnsberg.nrw.de/umwelt_gesundheit_arbeitsschutz/umwelt/wasserwirtschaft

_gewaesserschutz/index.php bei der Bezirksregierung Arnsberg und  

 www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/UeSG_HWRM.html bei der Bezirksregie-

rung Düsseldorf  

Eine der wichtigsten Aufgaben für den zukünftigen Umgang mit Hochwasserrisiken ist die Schaffung 

und Erhaltung eines Risikobewusstseins bei den Betroffenen. Die Kommune hat zahlreiche Mög-

lichkeiten, eine solche Bewusstseinsbildung zu fördern:  

Informationen auf der Internetseite zu den Inhalten:  

 Hochwassergefahren- und -risikokarten 

 Beschreibung der konkreten Situation für die Kommune 

 Vorsorge und Nachsorge 

 Verhalten im Hochwasserfall 

 lokale Ansprechpartner für Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen 

Nutzung der Presse für 

 Bekanntmachung der lokalen Ansprechpartner zum Thema Hochwasserrisiko 

 Bekanntmachung der Informationen über die Situation in der Kommune 

 Hinweise auf Publikationen und Informationsmaterial, Checklisten etc. 

Regelmäßige Durchführung von Informationsveranstaltungen 

 für bestimmte Zielgruppen (Unternehmen, Bevölkerung im Bereich eines HQhäufig etc.) 

 Vorstellung von Praxisbeispielen (z. B. zum Thema Objektschutz, hochwasserangepasstes 

Bauen für Bauwillige etc.) 

Die Kommunen können dabei u. a. auf die Informationsmaterialien des Landes (s.o.) zurückgreifen.  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.bezreg-muenster.de/HWRM
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/umwelt_gesundheit_arbeitsschutz/umwelt/wasserwirtschaft_gewaesserschutz/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/umwelt_gesundheit_arbeitsschutz/umwelt/wasserwirtschaft_gewaesserschutz/index.php
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/UeSG_HWRM.html
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Die Maßnahme wirkt für alle Schutzguter und trägt zur Erreichung der Ziele 1.4, 1.5, 2.3, 3.1, 4.1 

und 4.3 bei. 

Tabelle 38: Umsetzung des Maßnahmentyps V09 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist 
geplant 

Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V09-01 
Informationsmaterial      

Gemeinde 1 2 0 0 

0 
Kreis/kreisfreie Stadt 2 6 0 0 

Land 16 0 16 0 

Wasserverband 0 16 0 0 

V09-02 
Informationsveranstaltungen      

Land 16 0 0 0 0 

V09-03 
Schulungen      

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 

V09-99-d 
Weitergehende Öffentlichkeitsarbeit 
und Information      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 0 1 15 

 

5.4.27 V10 Alarm- und Einsatzplanung, Katastrophenschutzplanung 

Die Gemeinden haben im Rahmen der Gefahrenabwehrplanungen insbesondere die Aufgabe, mit 

ihren Feuerwehren im Falle eines öffentlichen Notstandes (z. B. durch Hochwasser) Hilfe zu leisten 

(§ 1 Abs. 1 FSHG NRW). Dafür müssen sie gemeinsam mit ihren Feuerwehren entsprechende Plä-

ne für deren Einsatz („Einsatzpläne“) aufstellen und fortschreiben (§ 22 Abs. 1 Satz 1 FSHG NRW). 

Zudem werden die Gemeinden an der Aufstellung der sogenannten Gefahrenabwehrpläne (s. u.) 

und sonstiger weiterer Einsatzpläne für den Hochwasserfall beteiligt und wirken an der Umsetzung 

und Ausführung der entsprechenden Maßnahmen mit.  

Die Kreise und kreisfreien Städte leiten und koordinieren als Katastrophenschutzbehörden gemäß 

§ 1 Abs. 3 FSHG NRW den Einsatz bei Großschadensereignissen. Sie erstellen dazu Gefahrenab-

wehrpläne für Großschadensereignisse und schreiben diese regelmäßig fort (§ 22 Abs. 1 Satz 2 

FSHG NRW). Dabei berücksichtigen sie die Einsatzpläne der Gemeinden. Für die Katastrophen-

schutzplanung für Hochwasserereignisse ist die Einbindung folgender Akteure zu empfehlen:  

 Verantwortliche für empfindliche Nutzungen im Hinblick auf das Schutzgut menschliche Ge-

sundheit (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime etc.) 

 Verantwortliche für Verkehrswege im Hinblick auf Versorgungs- und Fluchtwege, Sperrungen 

 Verantwortliche für Einrichtungen der Ver- und Entsorgung im Hinblick auf die Aufrechterhal-

tung der Stromversorgung, Trinkwasserversorgung und Telekommunikation 
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Je nach lokaler Situation sollten darüber hinaus die sogenannten Sonderschutzpläne gemäß § 22 

Abs. 1 FSHG bzw. betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne gemäß § 14 Abs. 3 FSHG (interne 

Gefahrenabwehrpläne) für besonders gefährliche Objekte und Betriebe, die mit entsprechenden 

Mengen wassergefährdender Stoffe arbeiten, einbezogen werden. Weiterhin sind ggf. Maßnahmen 

zum Schutz wertvoller Kulturobjekte einzubinden. Durch die Einbindung der verschiedenen Akteure 

für jeweils empfindliche Objekte können die vorhandenen Ressourcen und deren Einsatz aufeinan-

der abgestimmt werden. 

Betreiber von sogenannten besonders gefährlichen Objekten sind gemäß § 24 FSHG verpflichtet, 

die Behörden bei der Aufstellung von Sonderschutzplänen und der Gefahrenabwehr zu unterstüt-

zen. Den Umfang der Unterstützung und der Pflichten regelt § 24 FSHG. Ggf. müssen für diese Be-

triebe betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellt werden. 

In die Katastrophenschutzplanung können Vorsorgemaßnahmen einbezogen werden, die im Vorfeld 

eines Hochwasserereignisses die möglichen Folgen minimieren. Dies umfasst Maßnahmen der 

Bauvorsorge und des Objektschutzes ebenso wie Nutzungsänderungen oder die Erstellung objekt-

spezifischer Einsatzpläne über die gesetzlich vorgeschriebenen Sonderschutzpläne hinaus. 

Die Abläufe im Hochwasserfall kann die Gemeinde unterstützen, indem sie für ihre Bevölkerung In-

formationen über die Art der Warnungen und über mögliche Informationsquellen im Vorfeld bereit-

hält und vermittelt. Die Informationen zu Warnung und Vorwarnzeiten können kombiniert werden mit 

Informationen über Gefahren- und Eigenvorsorge (vgl. Maßnahmen T08-03 und V09).  

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der 

Ziele 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 und 4.2 bei. 

Tabelle 39: Umsetzung des Maßnahmentyps V10 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V10-02 
objektspezifische Einsatzpläne      

Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 14 

V10-04 
Nachsorge-Konzepte      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

V10-99 
Katastrophenschutzplanung      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
0 

Land 0 0 16 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung  
ist geplant 

Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V10-01 
Alarm- und Einsatzplanung      

Gemeinde 2 1 0 0 
0 

Kreis/kreisfreie Stadt 10 4 0 1 

 

Für die Maßnahmentyp V10-03 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.28 V11 Bereithaltung notwendiger Ressourcen 

Eine besondere Problematik in der Katastrophenschutzplanung für Hochwasserereignisse ergibt 

sich aus der großflächigen gleichzeitigen Betroffenheit vieler Kommunen. Vorhandene lokale Res-

sourcen werden jeweils lokal benötigt, Unterstützung muss ggf. überregional organisiert werden. Die 

Koordination der vorhandenen Ressourcen und Aktivierung weiterer Unterstützung bedarf somit ei-

ner sorgfältigen Vorbereitung und Planung, die unterschiedliche Szenarien eines möglichen Hoch-

wasserverlaufs berücksichtigt.  

Dafür müssen im Vorfeld, ggf. im Rahmen der Katastrophenschutzplanung, die vorhandenen Res-

sourcen ermittelt und mit dem Bedarf im Katastrophenfall anhand unterschiedlicher Szenarien ab-

geglichen werden, um Mängel und Defizite zu erkennen und beheben zu können. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter im Sinne des Hochwasser-

risikomanagements und trägt zur Erreichung der Ziele 3.3 und 4.4 bei. 

Tabelle 40: Umsetzung des Maßnahmentyps V11 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V11-99 
Katastrophenschutzmanagement      

Bezirksregierung 0 5 0 0 11 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung  
ist geplant 

Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V11-01 
Bereithaltung Ressourcen      

Kreis/kreisfreie Stadt 7 0 0 0 
0 

Land 0 0 16 0 

 

Für die Maßnahmentyp V11-02 gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 

5.4.29 V12 Ausbildung der Einsatzkräfte und Übungen 

Die Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren regelt das Gesetz 

über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 23 FSHG). Zur Sicherstellung eines erfolgreichen Ab-

laufs der Katstrophenschutzplanungen im Hochwasserfall sind regelmäßige Übungen erforderlich. 

Diese können lokal im kleineren Maßstab und überregional als große Katastrophenschutzübungen 

stattfinden. Die Übungen sind auszuwerten und die Erkenntnisse in die Überarbeitung und Aktuali-

sierung der Katastrophenschutzpläne einzubauen. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter im Sinne des Hochwasserrisi-

komanagements und trägt zur Erreichung der Ziele 3.1 und 4.1 bei. 

Tabelle 41: Umsetzung des Maßnahmentyps V12 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V12-01 
Einsatzkräfte      

Kreis/kreisfreie Stadt 4 0 0 0 12 

V12-02 
Übungen      

Kreis/kreisfreie Stadt 9 0 0 0 7 

 

5.4.30 N01 Auswertung der Erfahrungen, Evaluation der Einsätze und Einsatzplanung 

Die Auswertung der Erfahrungen aus vergangenen Hochwasserereignissen bildet eine wichtige 

Grundlage für die Planung künftiger Einsätze und die Planung notwendiger Vorsorgemaßnahmen. 

Häufig sind vergangene Ereignisse nur dezentral bei unterschiedlichen Akteuren dokumentiert. Die 

Kommunen können diese Dokumentationen sammeln, zentral auswerten und so die Basis schaffen 

für eine Überprüfung der bisher getroffenen Maßnahmen und der vorhandenen Ressourcen.  
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Die Kommunen können für ihr Gebiet jeweils zur Evaluation der Einsätze und Abläufe im Hochwas-

serfall beitragen und die Ergebnisse den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen. Die Evaluati-

on sollte die an der Bewältigung des Hochwasserereignisses beteiligten Akteure und die betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme sollte bereits im Rahmen 

der Katastrophenschutzplanung vorbereitet werden, um sicherzustellen, dass die Evaluation auch 

bei den Aktivitäten zur Nachsorge berücksichtigt wird. Beispielsweise sollten systematisch Ge-

schwemmsellinien (Markierung des höchsten Wasserstands durch Treibgut) aufgenommen werden, 

bevor die Straßen gereinigt werden. In den Dokumentationen sollten Entstehung und Ausmaße des 

Hochwasserereignisses sowie die nachteiligen Folgen festgehalten und ausgewertet werden. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der 

Ziele 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 bei. 

Tabelle 42: Umsetzung des Maßnahmentyps N01 im Teileinzugsgebiet Emscher 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 2015 ab 2021 ab 2027 

N01-01 
Dokumentation Schäden      

Bezirksregierung 11 0 0 0 

4 Gemeinde 2 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 8 0 0 0 

N01-02 
Evaluierung Einsätze      

Gemeinde 1 0 0 0 

0 Kreis/kreisfreie Stadt 4 1 0 0 

Land 16 0 0 0 

N01-03 
Überprüfung Vor-/Nachsorge      

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 

 

5.4.31 N02 Regeneration, Aufbauhilfe und Wiederaufbau 

Die Vorbereitung der Nachsorge ist für die Betroffenen eines Hochwassers wichtig, um die Folgen 

möglichst schnell überwinden zu können. Die Organisation der Aufräumarbeiten, Hygienemaßnah-

men und Hilfestellungen für die Sanierung und den Wiederaufbau sollten in die Katastrophen-

schutzplanung einfließen. Ebenso sind die Kontrolle der Hochwasserschutzeinrichtungen und die 

Durchführung notwendiger Reparaturen einzubeziehen. 

Die Kommunen können diese Prozesse durch das Angebot und die Koordination entsprechender 

Hilfeleistungen ebenso unterstützen wie durch Informationsmaterial und die Verbreitung von Infor-

mationen über Nachsorgemaßnahmen (vgl. Maßnahme V09). 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der 

Ziele 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 bei. 

Für diesen Maßnahmentyp gibt es derzeit keine Maßnahmen im TEG Emscher. 
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5.5 Priorisierung und Rangfolge der Maßnahmenplanung 

Alle Maßnahmentypen werden landesweit hinsichtlich ihrer Priorität eingestuft. Mit dieser Prioritäts-

einstufung wird eine allgemeine Aussage darüber getroffen, welche Bedeutung die jeweiligen Maß-

nahmentypen für das Hochwasserrisikomanagement in NRW haben. Unabhängig von der landes-

weiten Priorität ergibt sich aus den Angaben der Akteure zur Umsetzung der Maßnahmen eine zeit-

liche Rangfolge der Maßnahmenplanung im Teileinzugsgebiet Emscher.  

Die zu berücksichtigenden Aspekte für die landesweite Einstufung in Prioritäten der Maßnahmen in 

NRW beruhen insbesondere auf in der HWRM-RL genannten Aspekten und sind: 

 Umsetzbarkeit 

 Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung 

 Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen des HWRM 

Für die Priorisierung der Maßnahmentypen werden keine eigenen Untersuchungen durchgeführt, 

maßgeblich ist die allgemeine fachliche Einschätzung aufgrund der vorliegenden Daten und Infor-

mationen zu den Maßnahmentypen. Vor die Klammer gezogen werden alle Pflichtaufgaben, die ge-

nerell die Priorität I erhalten. Für alle anderen Maßnahmentypen des Kataloges wird aufgrund der 

genannten Kriterien eine Priorität in drei Stufen (I = sehr hoch, II = hoch, III = mittel) landesweit ge-

setzt und in Tabelle 43 dargestellt. 
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Tabelle 43: Landesweite Prioritäten der Maßnahmentypen 

Kürzel Bezeichnung Priorität Begründung 

K01 Keine Maßnahme III Kein Beitrag zur Zielerreichung 

F01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisi-
ken in der Landes- und Regionalpla-
nung 

I 

Pflichtaufgaben, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen mit großer Wirkung für 
die Ziele (nachfolgende Planungen) des 
HWRM bzw. für Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele (Flächensicherung) 

F02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisi-
ken in der Bauleitplanung 

I 

Pflichtaufgaben, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM, ver-
gleichsweise geringer Aufwand (Berück-
sichtigung bei Neuaufstellung/Änderung) 

F03 
Rechtliche Sicherung der Über-
schwemmungsgebiete 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM, Grundla-
ge für weitere Maßnahmen des HWRM 

F04 
Anpassung der Flächennutzung an 
Hochwasserrisiken 

III 
Maßnahmen mit i. d. R. lokalen Wirkungen, 
vergleichsweise hoher Aufwand in der Um-
setzung 

F05 
Entfernung / Verlegung gefährdeter Ob-
jekte oder gefährdeter Nutzungen 

III 
Maßnahmen mit i. d. R. lokalen Wirkungen, 
vergleichsweise hoher Aufwand in der Um-
setzung 

W01 

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserrückhalts in Bewirtschaftungs-
plänen nach WRRL und in Pflegeplä-
nen der Natura 2000-Gebiete 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, vergleichsweise geringer 
Aufwand 

W02 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche und ent-
lang der Gewässer 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, vergleichsweise geringer 
Aufwand 

W03 
Sicherung und Reaktivierung von Re-
tentionsräumen 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, vergleichsweise geringer 
Aufwand 

W04 Regenwassermanagement  III 
Maßnahmen mit vergleichsweise geringer 
Wirkung für die Ziele des HWRM  

T01 
Erstellung von integrierten Konzepten 
zum Hochwasserschutz und Planung 
von Einzelmaßnahmen 

II 

Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, sehr hoher Aufwand (lange 
Planungs-/ Genehmigungsphasen, hoher 
Finanzierungsaufwand)  

T02 
Umsetzung von Konzepten und Ein-
zelmaßnahmen des technischen HWS 

II 

Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, sehr hoher Aufwand (lange 
Planungs-/ Genehmigungsphasen, hoher 
Finanzierungsaufwand)  

T03 
Unterhaltung und Optimierung techni-
scher HWS-Einrichtungen HW-
Rückhaltung 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM 

T04 
Unterhaltung technischer HWS-
Einrichtungen HW-Abwehr 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM 
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Kürzel Bezeichnung Priorität Begründung 

T05 
Kontrolle und Freihaltung der Abfluss-
querschnitte 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM 

T06 
Beseitigung von Engstellen unter Be-
achtung der Ziele der WRRL 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

T07 
Siedlungswasserwirtschaftliche Maß-
nahmen 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

T08 
Objektschutz an bestehenden Bauwer-
ken und an Infrastruktureinrichtungen 

I 
Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, mittlerer Aufwand, Ergän-
zung weiterer Maßnahmen des HWRM 

V01 

Umsetzung baulicher Anpassungen 
und Nutzungsanpassungen (einschl. 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) an Hochwasserrisiken 

I 
Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, mittlerer Aufwand, Ergän-
zung weiterer Maßnahmen des HWRM 

V02 
Beratung und Überwachung zur Bau-
vorsorge 

I 

Teilweise Pflichtaufgabe, wesentliche 
Grundlage für weitere Maßnahmen, Maß-
nahmen mit großer Wirkung für die Ziele 
des HWRM, vergleichsweise geringer Auf-
wand 

V03 

Beratung und Überwachung zum 
hochwasserangepassten Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen einschl. 
deren Lagerung 

I 

Teilweise Pflichtaufgabe, wesentliche 
Grundlage für weitere Maßnahmen, Maß-
nahmen mit großer Wirkung für die Ziele 
des HWRM, vergleichsweise geringer Auf-
wand 

V04 
Fortbildung / Schulung von Architekten, 
Ingenieuren, Handwerkern, Sachver-
ständigen 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

V05 
Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge, 
Versicherungen 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

V06 
Erweiterung und Verbesserung der 
Hochwasserinformation und -
vorhersage 

I 
Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

V07 
Optimierung der Hochwasserwarn- und 
-meldedienste 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

V08 
Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK 
und HWRK 

I 
Pflichtaufgabe, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen, Maßnahmen mit gro-
ßer Wirkung für die Ziele des HWRM 

V09 
Bewusstseinsbildung und Öffentlich-
keitsarbeit 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

V10 
Alarm- und Einsatzplanung, Krisenma-
nagementplanung 

I 
Pflichtaufgabe, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen, Maßnahmen mit gro-
ßer Wirkung für die Ziele des HWRM 
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Kürzel Bezeichnung Priorität Begründung 

V11 
Bereithaltung notwendiger Ressourcen, 
Katastrophenschutzmanagement 

I 
Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM 

V12 
Ausbildung der Einsatzkräfte und 
Übungen 

I 
Pflichtaufgabe, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen, Maßnahmen mit gro-
ßer Wirkung für die Ziele des HWRM 

N01 
Auswertung der Erfahrungen, Evaluati-
on der Einsätze und Einsatzplanung 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

N02 
Regeneration, Aufbauhilfe und Wieder-
aufbau 

I 
Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM 

 

Für die Hochwasserrisikomanagementpläne in NRW wird die Rangfolge als Zeitplan der Umsetzung 

angegeben. Der „Zeithorizont“ wird über die Kategorien „kurzfristig (2021), mittelfristig (2027) und 

langfristig (nach 2027)“ ausgedrückt. Für fortlaufende Maßnahmen wird die Angabe „fortlaufend“ 

genutzt. 

Die Kriterien zur Bildung der Rangfolge entsprechen den Kriterien zur Einstufung in Prioritäten. Als 

zusätzliches Kriterium werden mögliche Synergien mit der WRRL betrachtet. Bei der Bildung der 

Rangfolge sind in der Diskussion mit den verantwortlichen Akteuren alle Kriterien zu betrachten und 

abzuwägen, das Ergebnis hängt von den Verhältnissen und Rahmenbedingungen vor Ort ab. Die 

Abbildung 7 zeigt das Prüfschema für die Bildung der Rangfolge. 

 

Abbildung 7: Prüfschema zur Bildung der Rangfolge 
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Die Kriterien bzw. deren Anwendung sind dabei wie folgt definiert. 

5.5.1 Umsetzbarkeit 

Zur Beurteilung der Umsetzbarkeit sind nicht nur finanzielle Ressourcen zu betrachten. Auch lang-

wierige Genehmigungsverfahren (Zeit, Personal) oder sonstige Schwierigkeiten (z. B. Betroffenheit 

von Schutzgebieten, hoher Aufwand für Ausgleichsmaßnahmen etc.) beeinflussen die Realisierbar-

keit.  

Für das Kriterium „Umsetzbarkeit“ sind die aufgrund rechtlicher Vorgaben bestehenden Pflichtauf-

gaben der Akteure wichtig. Hier wird jeweils gemeinsam überlegt, ob und wie sich die Erfüllung die-

ser Aufgaben verändert durch die Informationen aus dem HWRM, z. B. in Bezug auf die Bauleitpla-

nung (Berücksichtigung der Informationen aus HWGK und HWRK), und bis wann die Erledigung der 

Aufgaben an neue Rahmenbedingungen / neue Informationen angepasst werden kann.  

Maßnahmen, für die die Umsetzbarkeit als hoch anzusehen ist, weil sie mit geringem Aufwand um-

setzbar sind, stehen in der Regel als kurzfristige Maßnahmen in der Rangfolge ganz vorn, unabhän-

gig von ihrer Wirkung für die Zielerreichung. Bei Maßnahmen mit mittlerer und geringer Umsetzbar-

keit sind die weiteren Kriterien heranzuziehen, um die Rangfolge zu bestimmen. Beispielsweise 

kann es sinnvoll sein, eine Maßnahme mit geringer Umsetzbarkeit und gleichzeitig hoher Wirkung 

möglichst kurz- bis mittelfristig umzusetzen, während Maßnahmen mit mittlerer Umsetzbarkeit und 

geringer Wirkung eher in die mittel- bis langfristige Rangfolge einzustufen sind. Dies hängt jedoch 

stark vom Einzelfall ab und wird mit den Akteuren jeweils diskutiert und entschieden. 

5.5.2 Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung 

Mit dem Kriterium „Wirksamkeit“ ist keine technische Beurteilung im Sinne „Verbesserung des 

Schutzes von HQ50 auf HQ100“ verbunden. Vielmehr geht es um die Verringerung des Risikos durch 

Hochwasser und um die Verbesserung des Umgangs mit dem Risiko. Die Wirksamkeit einer Maß-

nahme kann auch dann sehr hoch sein, wenn sie die Bürger zur Eigenvorsorge motiviert und somit 

das Schadenspotenzial durch richtiges Verhalten und individuellen Schutz sinkt. Die Einschätzung 

treffen – fachlich begründet – die Akteure bzw. die Bezirksregierungen aufgrund vorliegender Daten, 

Informationen und Erfahrungen. 

Insbesondere bei der Entscheidung über die Rangfolge von Maßnahmen mit mittlerem und hohem 

Aufwand (Umsetzbarkeit) ist die Wirksamkeit auf die Zielerreichung ausschlaggebend. Durch eine 

solche Gegenüberstellung von Aufwand und Wirksamkeit/Zielerreichung kann die potenzielle Wirt-

schaftlichkeit der Maßnahme in erster Näherung eingeschätzt werden. Die als wirtschaftlicher ein-

geschätzten Maßnahmen werden in der Rangfolge bevorzugt. 

5.5.3 Synergieeffekte mit anderen Zielen, insb. Wasserrahmenrichtlinie 

In Art. 9 der HWRM-RL wird ausgeführt, dass die Anwendung der HWRM-RL und der WRRL mitei-

nander zu koordinieren sind. Ein Schwerpunkt der Koordination ist die Erzielung von Synergien und 

gemeinsamen Vorteilen im Hinblick auf die Umweltziele der WRRL. Gemäß LAWA 2013b werden 

die Maßnahmentypen der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Abhängigkeit ihrer Wirkung da-

hingehend beurteilt, ob Synergieeffekte möglich sind (Erläuterung der Kriterien in LAWA 2013b, S. 

16 f.). Die Einstufung in die drei Gruppen hat u. a. Auswirkungen auf die Bildung der Rangfolge in 

NRW (entsprechend den LAWA-Empfehlungen zur Priorisierung von Maßnahmen). Maßnahmen 

des Hochwasserrisikomanagements, die Synergieeffekte mit der WRRL beinhalten, können mit die-

ser Begründung in der Rangfolge nach vorn geholt werden. 

Welche Maßnahmentypen aus dem landesweiten Katalog Synergieeffekte mit der WRRL bewirken, 

ist entsprechend der Einstufung im LAWA-Maßnahmenkatalog (LAWA 2013a, Anlage 4) übernom-

men worden (vgl. Tabelle 52 in Kapitel 13). Die konkrete fachliche Beurteilung, ob es zu Synergieef-

fekten kommen kann, obliegt den Bezirksregierungen. Diese beurteilen die Maßnahmen i. d. R. ge-

meinsam mit den Bearbeitern der WRRL. 

Bei potenziellen Konflikten mit den Zielen der WRRL ist im Einzelfall zu entscheiden, ob dies Aus-

wirkungen auf die Rangfolge hat oder nicht. In der Maßnahmenplanung sollte auf den möglichen 
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Zielkonflikt hingewiesen werden. Die Lösung des Konflikts bzw. die Abwägung, welche Ziele im Ein-

zelfall Vorrang haben, wird in der Regel erst auf der Ebene der konkreten Planung erfolgen können. 

5.5.4 Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements 

Es gibt Maßnahmentypen, die die Grundlage schaffen für die Umsetzung anderer Maßnahmen des 

HWRM. Die Information der Bürgerinnen und Bürger beispielsweise ist eine wichtige Voraussetzung 

für die individuelle Umsetzung von Maßnahmen der Eigenvorsorge und des Objektschutzes. Eine 

Nicht-Durchführung solcher Maßnahmen würde die Umsetzung der weiteren Maßnahmen blockie-

ren.  

Zu diesen Maßnahmentypen zählen z. B. die Erstellung von Informationsmaterial, Verbesserung der 

Informationsgrundlagen, Verbreitung von Informationen, Aus- und Fortbildung sowie die Aufstellung 

von Alarm- und Einsatzplänen als Grundlage für den gesamten Katastrophenschutz und die Nach-

sorge. 

5.6 Berücksichtigung ökonomischer Aspekte in der Maßnahmenplanung 

Ökonomische Bewertungen sind regulärer Bestandteil des deutschen Hochwasserrisikomanage-

ments. Dies reflektiert unter anderem die Idee, dass die Verwendung von ökonomischen Instrumen-

ten, Methoden und Verfahren ein effektives Management des Hochwasserrisikos unterstützen kann, 

wie beispielsweise Entscheidungsfindung, Verletzbarkeits- und Risikobewertung, die Auswertung 

und Priorisierung von Maßnahmen sowie die Finanzierung von HWRM-Maßnahmen. Der Prozess 

der Maßnahmenidentifizierung und -auswahl bildet die Basis für ein erfolgreiches HWRM. In 

Deutschland verläuft dieser Prozess in der Regel dezentral unter Berücksichtigung der Akteure des 

Hochwasserrisikomanagements; dabei ist eine Vielzahl von Regelungen und Vorgaben zu beach-

ten. Ökonomische Bewertungen im weitesten Sinne sind ein Bestandteil dieser Rahmenbedingun-

gen und Einflussfaktoren des HWRM-Prozesses. 

Die Anforderungen der HWRM-RL trafen in Deutschland somit auf ein bestehendes System des 

Hochwasserrisikomanagements. Dennoch hat die Umsetzung von Anforderungen Optimierungen 

des bestehenden Systems sowie die planerischen Abläufe mit sich gebracht. So wurden gemäß Art. 

6 der HWRM-RL Hochwasserrisikokarten erstellt und somit besonders gefährdete Gebiete transpa-

rent für alle Beteiligten ausgewiesen. Dies bildet die Grundlage für die Systematisierung des beste-

henden und fortlaufenden Prozess der gemeinsamen Begegnung des Hochwasserrisikos über loka-

le und regionale Grenzen hinweg.  
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6 Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung 

Die Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmen des Hochwasserrisikomana-

gements erfolgt fortlaufend und wird im Rahmen der gemäß Richtlinie erforderlichen Überprüfung 

alle sechs Jahre (Art. 14 Abs. 3 HWRM-RL) dokumentiert.  

Eine wichtige Grundlage für die Überprüfung der Fortschritte ist die Erfassung der Informationen zu 

jedem Maßnahmentyp in einer landesweiten Datenbank (vgl. Tabelle 44). Für jeden Maßnahmentyp 

werden pro Flussgebietseinheit die verantwortlichen Akteure benannt sowie ein mit den Akteuren 

abgestimmter voraussichtlicher Umsetzungszeitraum.  

Tabelle 44: Informationen zu jedem Maßnahmentyp in der landesweiten Datenbank 

Informationen zu jedem Maßnahmentyp in der landesweiten Datenbank 

Zuordnung der Akteure zu einem Maßnahmentyp aus dem Maßnahmentypenkatalog 

Akteur mit Angabe der Kontaktdaten 

Beschreibung der Maßnahmen zum Maßnahmentyp pro Akteur 

Umsetzungsstand der Maßnahmentypen pro Akteur zum Zeitpunkt der Erfassung 

Angabe des geplanten Beginns und des geplanten Umsetzungszeitraums pro Akteur 

Vorabschätzung über die mögliche Betroffenheit der Ober- / Unterlieger durch den Maßnahmentyp 

Bezug zu anderen relevanten Planungen (WRRL, SUP, UVP, Seveso II) 

Zusammenwirken mit der WRRL 

 

Auf der Grundlage dieser Informationen lassen sich Abfragen erstellen, die zu jedem Zeitpunkt den 

Soll-Zustand der Umsetzung aufzeigen. Da die Maßnahmentypen jeweils den zuständigen Akteuren 

zugeordnet sind, kann darauf aufbauend gezielt der tatsächliche Umsetzungsstand (Ist-Zustand) 

abgefragt werden. Die Informationen aus den Rückläufen dieser Abfragen sind dann die Basis für 

die Fortschreibung der Maßnahmenplanung in der landesweiten Datenbank. Eine solche Abfrage 

bei den zuständigen Akteuren wird alle sechs Jahre durchgeführt und bei Bedarf mit der Ermittlung 

der Ist-Zustände für die WRRL koordiniert.  
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7 Einbeziehung interessierter Stellen und Information der 
Öffentlichkeit 

Die Information und Einbeziehung der interessierten Stellen und die Information der Öffentlichkeit 

fand in NRW kontinuierlich während des Bearbeitungsprozesses auf verschiedenen Ebenen statt.  

Interessierte Stellen sind neben den für die Aufstellung und Umsetzung der Maßnahmen des Hoch-

wasserrisikomanagements zuständigen Akteuren wie z. B. Kommunen, Kreise, Wasser- und Deich-

verbände auch andere betroffene Verbände und Institutionen (z. B. Land- und Forstwirtschaft, Um-

weltverbände, Wirtschafts- und Kulturinstitutionen und Bürgerinitiativen). 

7.1 Beteiligung interessierter Stellen 

7.1.1 Beteiligung interessierter Stellen auf Landesebene 

Eine wichtige Aufgabe des MKULNV auf Landesebene besteht darin, die Umsetzung der HWRM-RL 

konzeptionell vorzubereiten und zu begleiten. Dazu wurde auf der Landesebene eine Vorgehens-

weise definiert, durch die die Bezirksregierungen bei der konkreten Umsetzung der Richtlinie unter-

stützt werden und die landesweit vergleichbare Ergebnisse sicherstellt. Parallel erfolgte von Beginn 

an die regelmäßige Information der unterschiedlichen Akteursgruppen auf Landesebene, die durch 

die Umsetzung der Richtlinie berührt sind. Dabei wurden sowohl die fachlich und somit für die Um-

setzung von Maßnahmen zuständigen Akteure als auch die interessierten Stellen wie z. B. die In-

dustrie- und Handelskammern, der Naturschutz etc. einbezogen. 

Ein wichtiges Gremium in diesem Zusammenhang ist das Treffen der Spitzenverbände, das seit 

2009 jeweils einmal pro Jahr stattfindet. Im Rahmen dieser Besprechung wird regelmäßig über die 

Konzepte und Aktivitäten zur Umsetzung der HWRM-RL berichtet. Hier sind die landesweiten Spit-

zenverbände der Kommunen, der Wasserwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschut-

zes, der Wirtschaft sowie aus den Bereichen Wohnen und Verkehr vertreten. Hinzu kommen Vertre-

ter aus anderen Ministerien (insb. Ministerium für Inneres und Kommunales NRW für den Bereich 

Katastrophenschutz, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW 

und Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW). 

Für die Erstellung der HWRM-Pläne wurde in NRW eine landesweite Arbeitshilfe mit einem Katalog 

angemessener Ziele sowie einem Maßnahmentypenkatalog erarbeitet. Die Erarbeitung und Ab-

stimmung der landesweiten Grundlagen erfolgte in einer Arbeitsgruppe (AG Hochwasserschutz) un-

ter der Leitung des MKULNV, Referat IV-6 (Flussgebietsmanagement, Gewässerökologie, Hoch-

wasserschutz). In der Arbeitsgruppe ist neben den Bezirksregierungen auch das Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) vertreten. Die Arbeitshilfe wurde mit den o. g. Spitzen-

verbänden abgestimmt.  

Zur Information eines größeren Interessentenkreises wurde in den Jahren 2013 und 2014 vom 

MKULNV jeweils ein Symposium zur Umsetzung der HWRM-RL in NRW durchgeführt. 

Im Rahmen des ersten Symposiums wurden die Arbeitshilfe sowie der Stand der Hochwasserrisi-

komanagementplanung im Jahr 2013 einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Über 300 Teilneh-

mer aus Kommunen, verschiedenen Verwaltungsbereichen und Bürgerinitiativen nahmen am Sym-

posium teil. 

Im Rahmen des zweiten Symposiums im Herbst 2014 wurde über den aktuellen Stand der Maß-

nahmenplanung informiert und mit den Akteuren aus der Fachöffentlichkeit die künftige Umsetzung 

und Fortschreibung der HWRM-Pläne diskutiert. 

7.1.2 Beteiligung interessierter Stellen im Teileinzugsgebiet 

Um die Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplans vor allem hinsichtlich der Bearbeitung 

bei den Bezirksregierungen und der Beteiligung zuständiger Akteure und interessierter Stellen 

(Art. 10 Abs. 2 HWRM-RL) handhabbar zu gestalten, orientiert sich die Erarbeitung in NRW auf zwei 

Gebietszuschnitte (vgl. Abbildung 8): 

http://lv.nrw.de/gb_mij/index.html
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 Ein Teileinzugsgebiet (TEG) ist der Bezugsraum für einen Beitrag zum Hochwasserrisikoma-

nagementplan, der innerhalb von NRW jeweils für eine Flussgebietseinheit (FGE) erstellt wird. 

 Die Managementeinheiten (ME) untergliedern das Teileinzugsgebiet und dienen als reine Ar-

beitsebene zur Abstimmung der Ergebnisse und Zwischenschritte mit den lokalen und regio-

nalen Akteuren.  

Die Ergebnisse der berichtspflichtigen Arbeitsschritte aus den Teileinzugsgebieten werden innerhalb 

von NRW in den vier Flussgebietseinheiten (FGE) zum Hochwasserrisikomanagementplan zusam-

mengefasst und anschließend an die Flussgebietskommissionen gemeldet. 

Abbildung 8: Bearbeitungsräume für die HWRM-Pläne in NRW (eigene Grafik) 

 

Das Teileinzugsgebiet Emscher ist nicht in mehrere Managementeinheiten unterteilt. Im November 

2013 fanden mit den drei zuständigen Bezirksregierungen Münster (federführend), Arnsberg und 

Düsseldorf zwei Auftaktveranstaltungen zur Maßnahmenplanung statt. Wesentlicher Inhalt der Ver-

anstaltungen war die Vorstellung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie sowie der Hochwas-

sergefahren- und Hochwasserrisikokarten. Folgende Beteiligte wurden eingeladen: 

 alle Kommunen und Kreise 

 Landwirtschaftskammer NRW, zuständige Industrie- und Handelskammern sowie zuständig 

Handwerkskammern 

 Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 
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 Emschergenossenschaft, Regionalverband Ruhr, Grundbesitzerverband NRW, Gelsenwas-

ser AG, WRRL-Koordinatoren der Arbeitsgemeinschaft Wasser- und Bodenverbände West-

falen-Lippe 

 Oberlieger und Unterlieger, z. B. angrenzende Kommunen und Kreise 

Im Anschluss fanden bis Februar 2014 einige Folgeveranstaltungen bei den einzelnen Bezirksregie-

rungen statt, wobei erneut der o. g. Teilnehmerkreis eingeladen war. Folgende Themen standen auf 

der Tagesordnung: 

1. die gemeinsame Festlegung von Risikobereichen auf Grundlage der Hochwassergefahren- 

und Hochwasserrisikokarten, 

2. die Diskussion der Zielfestlegung basierend auf dem "Katalog Angemessener Ziele für das 

Hochwasserrisiko-Management in NRW" sowie 

3. die Einführung in die Maßnahmenplanung mit dem "Maßnahmentypenkatalog Hochwasser-

risiko-Management NRW". 

Im Frühjahr und Sommer 2014 folgte dann die Phase der Maßnahmenerfassung, in welcher die 

Maßnahmenträger selbständig unter Nutzung der vom MKULNV erstellten Erfassungstabelle und 

der dazugehörigen Anleitung die von ihnen geplanten Maßnahmen dokumentierten. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat bereits auf ihrer Veranstaltung im Februar 2014 gemeinsam mit den Maßnah-

menträgern den Handlungsbedarf an den einzelnen Risikogewässern sowie erste Maßnahmen dis-

kutiert. Die drei Bezirksregierungen unterstützten die Maßnahmenträger zudem mittels konkreter 

Maßnahmenvorschläge. Die in dieser Phase teilweise erforderliche fachliche Beratung durch die 

Bezirksregierungen erfolgte vorrangig telefonisch und per E-Mail, im Regierungsbezirk Düsseldorf 

zusätzlich in einzelnen Arbeitsgesprächen. 

Die Bezirksregierungen Münster, Arnsberg und Düsseldorf führten im August 2014 Abschlussveran-

staltungen zur Maßnahmenerfassung durch, wobei wiederum der o. g. Teilnehmerkreis eingeladen 

war. Im Rahmen dieser Termine wurden die durch die Maßnahmenträger benannten Maßnahmen 

sowie ergänzende Vorschläge der Bezirksregierungen gemeinsam diskutiert und beschlossen.  

Von August bis November 2014 stellten die Bezirksregierungen den Maßnahmenträgern abschlie-

ßend die redaktionell überarbeitete Maßnahmenerfassungstabelle als Grundlage für ggfs. erforderli-

che Beschlüsse in politischen Gremien zur Verfügung.  

Folgende Dezernate der Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf wurden darüber hinaus über 

die Umsetzung der HWRM-Richtlinie informiert und je nach Zuständigkeitsbereich in die Maßnah-

menerfassung mit einbezogen: 

 Dezernat 22 (Gefahrenabwehr) 

 Dezernat 32 (Regionalentwicklung) 

 Dezernat 35 (Städtebau) 

 Dezernat 51 (Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei) 

 Dezernat 52 (Abfallwirtschaft) 

 Dezernat 53 (Immissionsschutz) 

 Dezernat 54 (Wasserwirtschaft) 

Bei der Bezirksregierung Düsseldorf wurden zusätzlich die Dezernate 24 (Öffentliche Gesundheit), 

25 (Verkehr) und 33 (Ländliche Entwicklung, Bodenordnung) informiert. Bei der Bezirksregierung 

Arnsberg stand die behördeninterne Kommunikation mit Kollegen der Wasserrahmenrichtlinie im 

Vordergrund. 
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7.2 Information und Anhörung der Öffentlichkeit 

Für die Öffentlichkeit stehen über das Internet unter www.flussgebiete.nrw.de jeweils die aktuellen 

Informationen zum Bearbeitungsstand und zu den Ergebnissen in den einzelnen Flussgebietseinhei-

ten zur Verfügung. Hier finden alle interessierten Akteure u. a.  

 Informationen zur Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 

 Informationen zur Erarbeitung der Hochwasserrisikomanagementpläne in NRW 

 Dokumentation der aktuellen Ergebnisse der einzelnen Bearbeitungsschritte je nach Fort-

schritt der Bearbeitung, darunter die Hochwassergefahren- und -risikokarten und die Hoch-

wasserrisikomanagementpläne für NRW 

Eine Anhörung der Öffentlichkeit fand in Koordination mit der Beteiligung im Rahmen der WRRL 

statt. Im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2015 hatten interessierte Stellen und die Öffentlich-

keit Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Beitrags zum Hochwasserrisikomanagement-

plan Rhein (NRW) für das Teileinzugsgebiet Emscher. 

Insgesamt sind 13 Stellungnahmen mit Bezug zum Bericht für das Teileinzugsgebiet Emscher ein-

gegangen. Soweit relevant, wurden die Stellungnahmen für die Endfassung des Berichts für das 

Teileinzugsgebiet berücksichtigt. Neben verschiedenen Korrekturen, z. B. der Bezeichnungen von 

Gewässern oder bezüglich der Angaben zur Maßnahmenplanung, wurden insbesondere Änderun-

gen zum besseren Verständnis der Texte und Maßnahmenbeschreibungen umgesetzt. Zudem gab 

es Hinweise und Anregungen, die bei der Fortschreibung der Berichte Berücksichtigung finden wer-

den. 

 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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8 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie, weiteren Richtlinien 
der EU und innerhalb der nationalen und internationalen 
Flussgebietseinheiten 

8.1 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie 

Die Gebietskulissen für die Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL sind überwiegend identisch 

(Flussgebietseinheiten). Beide Richtlinien beziehen sich u. a. auf das Schutzgut Umwelt, allerdings 

mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Es ist daher erforderlich und in Art. 9 der HWRM-RL auch ge-

fordert, dass eine Koordination der Richtlinien innerhalb der Bearbeitungsräume erfolgt. In den Er-

wägungsgründen der HWRM-RL heißt es dazu: „ Die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für die 

Einzugsgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EG und von Hochwasserrisikomanagementplänen 

gemäß der vorliegenden Richtlinie sind Elemente der integrierten Bewirtschaftung der Einzugsge-

biete. Deshalb sollte bei diesen beiden Prozessen das Potenzial für gemeinsame Synergien im Hin-

blick auf die umweltpolitischen Ziele der Richtlinie 2000/60/EG genutzt werden und damit eine effizi-

ente und sinnvolle Nutzung von Ressourcen gewährleistet werden […]“ (HWRM-RL, Nr. 17). 

Für die inhaltliche Koordination wurde durch die LAWA eine dreistufige Gruppierung ausgearbeitet. 

In Abhängigkeit ihrer Wirkung (Erläuterung der Kriterien in LAWA 2013b, S. 16 f.) werden die Maß-

nahmen folgenden Gruppen zugeordnet: 

M1 – Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen: Maßnahmen des 

Hochwasserrisikomanagementplans, die grundsätzlich geeignet sind, im Sinne der Ziele der WRRL 

zu wirken. 

M2 – Maßnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt führen können und einer Einzelfallprüfung unterzo-

gen werden müssen. Im Hinblick auf Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagementplans sind hier 

insbesondere Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes zu nennen. Die Einstufung der 

Maßnahmen in die Kategorie M2 bedeutet nicht, dass diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden 

können. Es wird hier lediglich ein Hinweis für nachfolgende Planungs- und Umsetzungsverfahren 

gegeben, dass Zielkonflikte möglich sind. Die Lösung dieser Konflikte und die Abwägung der Ziele 

(z. B. die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen der 

WRRL vorliegen) ist jeweils im konkreten Planungs-/ Umsetzungsverfahren zu leisten. 

M3 – Maßnahmen, die für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind: Maßnahmen 

des Hochwasserrisikomanagements, die sich weder positiv noch negativ auf die Ziele der WRRL 

auswirken. 

Die Einstufung der Maßnahmentypen des Katalogs in NRW ist in Tabelle 52 in Kapitel 13 darge-

stellt. Die Zuordnung der Maßnahmentypen erfolgt jeweils in die Gruppe, in die die überwiegende 

Mehrheit der möglichen Einzelmaßnahmen einzuordnen ist. Im Einzelfall können die konkret geplan-

ten Maßnahmen einer anderen Gruppe zugeordnet werden, wenn die räumliche, zeitliche oder in-

haltliche Ausprägung dies erfordert. Diese individuelle Einstufung wird durch die Bezirksregierungen 

anhand der konkreten Maßnahmen in den Managementeinheiten vorgenommen. Dabei erfolgt eine 

gemeinsame Beurteilung der Maßnahmen durch die Bearbeiter der WRRL und der HWRM-RL, die 

für die Umsetzung der jeweiligen Richtlinien zuständig sind. Die Einstufung in die drei Gruppen hat 

u. a. Auswirkungen auf die Bildung der Rangfolge (vgl. Kapitel 5.5). 

Neben der inhaltlichen Koordination der Maßnahmenplanungen (vgl. Kapitel 5.5.3) wird in der 

HWRM-RL auch die Koordination der Bearbeitungs- und Beteiligungsprozesse angesprochen. Ge-

mäß Art. 9 HWRM-RL treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um die Anwendung der beiden Richt-

linien miteinander zu koordinieren. Ein Schwerpunkt der Koordination soll auf Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Effizienz und des Informationsaustausches gelegt werden. So soll die Erstellung 

der Hochwasserrisikomanagementpläne und deren anschließende Überarbeitungen mit den Über-

prüfungen der Bewirtschaftungspläne der WRRL koordiniert werden. Auch die aktive Einbeziehung 

der interessierten Stellen gemäß Art. 10 HWRM-RL bietet Potenzial zur Koordination mit der Einbe-

ziehung interessierter Stellen nach Art. 14 WRRL. 
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In NRW erfolgt dazu die Information und Anhörung der Öffentlichkeit über die Hochwasserrisikoma-

nagementpläne gemäß Art. 10 HWRM-RL zeitlich parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Rah-

men der Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL (vgl. Kapitel 7.2).  

8.2 Koordination mit weiteren Richtlinien der Europäischen Union 

Gemäß dem Anhang A. I. Ziffer 4 der HWRM-RL sollen die Maßnahmen, welche auf die Verwirkli-

chung der Ziele des Hochwasserrisikomanagements abzielen, auch die Hochwasserbekämpfungs-

maßnahmen enthalten, die in folgenden anderen Richtlinien (außer der WRRL) vorgesehen sind: 

 Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm-

ten öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG) 

 Richtlinie des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 

Unfällen mit gefährlichen Stoffen (96/82/EG, Seveso-II-Richtlinie) 

 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung 

der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (2001/42/EG) 

Entsprechend dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Anlage 3 Nr. 1.3 muss 

für die HWRM-Pläne eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt werden. Hinweise zur 

Durchführung der SUP auf Ebene der Flussgebietseinheit sind Kapitel 10 zu entnehmen. 

Die im Rahmen der SEVESO-III-Richtlinie (2012/18/EU, Ersatz der SEVESO-II-Richtlinie (96/82/EG) 

seit dem 13.08.2012) zu treffenden Maßnahmen zur Hochwasserbekämpfung sind entsprechend 

Punkt A. I. 4 des Anhangs der HWRM-RL berücksichtigt. Die Betreiber sind nach Artikel 5 Absatz 1 

(allgemeine Betreiberpflichten) der SEVESO-III-Richtlinie verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen 

zu ergreifen, um schwere Unfälle zu verhüten und deren Folgen für Mensch und Umwelt zu begren-

zen.  

Die SEVESO-III-Richtlinie fordert vom Betreiber auch die Beschreibung von Maßnahmen gegen 

Überschwemmungen (Anhang II, Punkt 4 iii). Gemäß § 3 (allgemeine Betreiberpflichten) hat der Be-

treiber die nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, 

um auch Störfälle durch Überschwemmungen zu verhindern.  

In Deutschland wurde zur Bewertung von Gefahrenquellen, die aus Überflutungen an Anlagen, die 

unter den Anwendungsbereich der Seveso-II-Richtlinie fallen, 2012 die Technische Regel Anlagen-

sicherheit TRAS 310 „Vorkehrungen und Maßnahmen wegen der Gefahrenquellen Niederschläge 

und Hochwasser“ eingeführt. Die TRAS 310 findet nun auch auf die unter die Seveso-III-Richtlinie 

fallenden Anlagen Anwendung. Entsprechend der TRAS 310 wird die behördliche Bestimmung von 

signifikantem Hochwasserrisiko gemäß § 73 WHG bei der Einhaltung der allgemeinen Betreiber-

pflichten auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten und der festgesetzten Überschwemmungs-

gebiete beachtet.  

Die in der TRAS 310 aufgeführten Maßnahmen sind Bestandteil des Hochwasserrisiko-

managements in Deutschland. Die Anlagenteile sind bei Zutritt von Wasser nach dem Stand der 

Technik zu sichern. Weiterhin sind Maßnahmen zur Begrenzung der Freisetzung von Stoffen und 

zur Begrenzung von Störfallauswirkungen bei Überflutung und zur Störfallauswirkungsbegrenzung 

bei Grundwasseranstieg durchzuführen. Auch organisatorische Maßnahmen sowie die Beratung der 

Einsatzkräfte im Störfall sind möglich. 

8.3 Nationale und internationale Koordination 

Entsprechend der Vorgaben der HWRM-RL müssen alle Arbeitsschritte / Meilensteine innerhalb der 

Flussgebiete koordiniert bzw. relevante Informationen ausgetauscht werden. In NRW sind drei der 

vier Flussgebietseinheiten international: Rhein, Maas und Ems. In diesen drei Flussgebietseinheiten 

fand entsprechend der HWRM-RL eine internationale Koordination und Abstimmung während der 

Bearbeitung statt. Die Koordination für die Flussgebietseinheit Rhein, zu der das im vorliegenden 

Bericht behandelte Teileinzugsgebiet gehört, wird im Hochwasserrisikomanagementplan Rhein er-

läutert.  
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9 Berücksichtigung des Klimawandels 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel erarbeitet, die 

u. a. dezidiert auf die möglichen Veränderungen des Wasserhaushalts eingeht und auch regionale 

Besonderheiten berücksichtigt. 

Im Rahmen dieser Arbeiten wurde das Projekt „Extremwertuntersuchung Starkregen in Nordrhein-

Westfalen (ExUS)“ von November 2008 bis Dezember 2009 durchgeführt. Untersucht wurde, ob 

sich aus den Messdaten der Niederschlagsstationen (Niederschlagsdaten von 1950 bis 2008) in 

NRW eine Veränderung im Starkregenverhalten ableiten lässt und ob vorliegende Daten aus 

Klimamodellen eine zukünftige Änderung erkennen lassen (LANUV 2010b). 

Über die untersuchten 59 Jahre ist erkennbar, dass die mittleren Niederschlagssummen in den hyd-

rologischen Winterhalbjahren zugenommen haben, hingegen landesweit keine signifikante Ände-

rung der mittleren Niederschlagssummen im Sommerhalbjahr auftrat. Eine Verschiebung der Nie-

derschläge im Jahresgang äußerte sich vor allem darin, dass die mittleren Monatssummen im März 

anstiegen und im August abnahmen. Diese bisherigen Veränderungen gingen weitgehend unbe-

merkt vonstatten und „zogen keine unlösbaren Probleme in der Wasserwirtschaft nach sich“ (LA-

NUV 2010b, S. 41). 

Bei der Zunahme der Anzahl von Extremereignissen bei den Messungen kurzer Dauerstufen über-

lagern sich der Klimaeffekt und die Veränderung der Messtechnik. Die gemessenen Niederschlags-

mengen der Extremereignisse zeigen keine signifikante Änderung auf. In den 2000er Jahren sind 

vermehrt lokale Starkregenereignisse aufgetreten, die in Siedlungsgebieten häufig zu Schäden ge-

führt haben. 

Eine derartige Häufung besonders starker Ereignisse hat es aber bereits zu Beginn der 1950er und 

in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre gegeben. Es wird durch entsprechendes Monitoring nachzu-

halten sein, ob in Zukunft die Häufigkeit und Intensität der Starkregen wieder abnimmt oder auf ei-

nem hohen Niveau bleibt. 

Für das deutsche Rheineinzugsgebiet wurden die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf 

der Grundlage des Langzeitverhaltens von Hochwasserabflüssen in der Vergangenheit und von Si-

mulationen möglicher zukünftiger Hochwasserereignisse analysiert. Das Langzeitverhalten von 

Hochwasserabflüssen wurde dabei anhand eventuell vorhandener Trends in den aktuellen Zeitrei-

hen von jährlichen und monatlichen Höchstabflüssen und der relevanten Abflusskennwerte ermittelt. 

Die Auswirkungen der bereits stattgefundenen Klimaveränderung auf die Hochwasserentwicklung 

sind demnach bereits in diesen Hochwasserkennwerten berücksichtigt. 

Das durch Auswirkungen von Klimaveränderungen bedingte Hochwasserrisiko wurde auf der 

Grundlage von Klimaprojektionen, welche z. B. die nahe Zukunft (bis 2050) abbilden, vorläufig be-

wertet. Eine Abschätzung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Hochwasserentwicklung 

über das Jahr 2050 hinaus wird aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten der Klimaprojekti-

onen zunehmend schwieriger. 

Nach derzeitigem Wissensstand (siehe ausführlich unter www.kliwa.de) ist davon auszugehen, dass 

Hochwasserereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit (HQextrem) in großen Einzugsgebieten nicht 

signifikant zunehmen werden. 

Bei der Bewertung des Hochwasserrisikos bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels ist zu be-

rücksichtigen, dass die Klimaprojektionen mit Unsicherheiten verbunden sind. Wie oben aufgezeigt, 

ergeben sich nach diesen Untersuchungen zurzeit keine klaren Tendenzen, wie sich der Klimawan-

del zukünftig auf die Hochwasserentstehung auswirken wird. Wenn neue Erkenntnisse, z. B. auf-

grund verbesserter Klimaprojektionen vorliegen, wird bei den künftigen Überprüfungen der vorläufi-

gen Bewertung des Hochwasserrisikos der Aspekt der Auswirkungen des Klimawandels gemäß 

Art. 14 HWRM-RL entsprechend wieder aufgegriffen. 

 

http://www.kliwa.de/
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10 Hinweise zur Durchführung der SUP auf Ebene der 
Flussgebietseinheit 

Für Hochwasserrisikomanagementpläne ist nach § 75 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit § 

14b, Abs.1 Nr.1 und der Anlage 3 Nr. 1.3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. Mit der SUP soll gewährleistet 

werden, dass aus der Durchführung von Hochwasserrisikomanagementplänen resultierende 

Umweltauswirkungen bereits frühzeitig bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans 

systematisch berücksichtigt werden. 

Zentrales Element der SUP ist der Umweltbericht, in dem u. a. die voraussichtlich erheblichen 

Umweltauswirkungen der Hochwasserrisikomanagementpläne auf die im UVPG genannten 

Schutzgüter entsprechend den Vorgaben des § 14g UVPG ermittelt, beschrieben und bewertet 

werden. 

Der Umweltbericht ist ein eigenständiges Dokument zum Hochwasserrisikomanagementplan, die 

allgemein verständliche nichttechnische Zusammenfassung aus dem Umweltbericht für den 

Hochwasserrisikomanagementplan Rhein, zu dem das Teileinzugsgebiet Emscher einen Beitrag lie-

fert, wird in Kapitel 10 des Hochwasserrisikomanagementplans Rhein wiedergegeben. 
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12 Anhang 1: Daten und Informationen zur Risikoanalyse 

Tabelle 45: Durch Hochwasserereignisse betroffene bzw. nicht betroffene Kommunen nach HWGK 

Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Bochum* x - 

Bottrop x - 

Castrop-Rauxel x - 

Dinslaken* x - 

Dortmund* x - 

Duisburg* x - 

Essen* x - 

Gelsenkirchen x - 

Gladbeck x - 

Herne x - 

Herten x - 

Holzwickede* x - 

Mülheim an der Ruhr* x - 

Oberhausen* x - 

Recklinghausen x - 

Waltrop* x - 

* Die Kommunen Bochum, Essen und Holzwickede sind auch im Teileinzugsgebiet Ruhr; Duisburg, 

Mühlheim a. d. Ruhr und Oberhausen auch in den Teileinzugsgebieten Ruhr und Rheingraben-

Nord; Dinslaken auch im Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord; Dortmund und Waltrop auch im Tei-

leinzugsgebiet Lippe betroffen. Die Kommunen werden in allen relevanten Teileinzugsgebietsbe-

richten berücksichtigt. 

 

Tabelle 46: Zuordnung von ATKIS-Objektarten zu den Flächennutzungen in den 

Hochwasserrisikokarten 

Flächennutzung ATKIS-Objektart Bemerkung 

Wohnbauflächen,  
Flächen gemischter  
Nutzung 

41001 AX_Wohnbauflaeche 
41006 AX_FlaecheGemischterNutzung 
41008 AX_SportFreizeitUndErholungs-
 flaeche 

Flächen, auf denen die Wohn-
bevölkerung konzentriert ist 
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Flächennutzung ATKIS-Objektart Bemerkung 

Industrie- und Gewerbe-
flächen,  
Flächen besonderer  
funktionaler Prägung 

41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche 
41004 AX_Bergbaubetrieb 
41005 AX_TagebauGrubeSteinbruch 
41007 AX_FlaecheBesonderer 
 FunktionalerPraegung 
42016 AX_Schiffsverkehr 

Flächen, auf denen sich die Ar-
beitsbevölkerung konzentriert 
und in denen sensible Industrie- 
und Gewerbeobjekte zu finden 
sind 

Verkehrsflächen 

42001 AX_Strassenverkehr 
42009 AX_Platz 
42010 AX_Bahnverkehr 
42015 AX_Flugverkehr 

Alle Objektarten des Themas 
Verkehr mit der Verkehrsinfra-
struktur 

Landwirtschaftlich  
genutzte Flächen, Wald, 
Forst 

43001 AX_Landwirtschaft 
43002 AX_Wald 

Flächen, die im weitesten Sinne 
agrar- und forstwirtschaftlich 
genutzt sind 

Sonstige Vegetations-  
und Freiflächen 

41003 AX_Halde 
41009 AX_Friedhof 
43003 AX_Gehoelz 
43004 AX_Heide 
43005 AX_Moor 
43006 AX_Sumpf 
43007 AX_UnlandVegetationslose 
 Flaeche 
43008 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar 

Alle übrigen Objektarten 

Gewässer 
44001 AX_Fliessgewaesser 
44005 AX_Hafenbecken 
44006 AX_StehendesGewaesser 

Alle Objektarten des Themas 
Gewässer als Objekt, von dem 
die Gefahr ausgeht 

 

Tabelle 47: Anzahl der potenziell von Hochwasser betroffenen Betriebe mit IVU-Anlagen je Kom-

mune bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Bottrop 0 1 1 

Essen 0 1 2 

Gelsenkirchen 0 4 4 

Herne 0 1 1 

Holzwickede 0 1 1 

Oberhausen 0 6 6 
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Tabelle 48: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (NATURA 2000) bei HQhäufig, 
HQ100 und HQextrem 

FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Im TEG Emscher sind keine FFH-Gebiete betroffen 

 

Vogelschutzgebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Im TEG Emscher sind keine Vogelschutzgebiete betroffen 

 

Tabelle 49: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (Wasserschutzgebie-
te/Heilquellenschutzgebiete) bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Wasserschutzgebiet 

(WSG) 

Betroffenheit der Zone I 

des WSG 

Betroffenheit der Zone II 

des WSG 

Betroffenheit der Zone III 

des WSG 

HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem 

Im TEG Emscher sind keine Wasserschutzgebiete betroffen 

 

Tabelle 50: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (Badegewässer) bei HQhäufig, 
HQ100 und HQextrem 

Badegewässer Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Im TEG Emscher sind keine Badegewässer betroffen 

 

Tabelle 51: Anzahl der potenziell von Hochwasser betroffenen Kulturgüter je Kommune bei 
HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Kommune 
Anzahl der betroffenen Kulturgüter 

HQhäufig HQ100 HQextrem 

Bochum 1 1 1 

Dortmund 0 1 1 

Duisburg 0 4 6 

Essen 0 5 5 

Gelsenkirchen 1 15 15 

Herne 0 1 1 

Herten 0 1 1 

Holzwickede 0 1 1 

Oberhausen 0 4 5 
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13 Anhang 2: Koordination WRRL 

Tabelle 52: Maßnahmentypen NRW und Einstufung M1 bis M3 (Verhältnis zu den Zielen der 

WRRL) 

Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

F01-01 

Berücksichtigung bei der Änderung 

bzw. Fortschreibung der Regio-

nalpläne 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F01-02 

Berücksichtigung bei der Änderung 

des Regionalen Flächennutzungs-

plans 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F01-03 

Berücksichtigung bei der Fort-

schreibung des Landesentwick-

lungsplans 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F02-01 

Berücksichtigung bei der Änderung 

bzw. Fortschreibung der Flächen-

nutzungspläne 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F02-02 

Berücksichtigung bei der Aufstel-

lung und Änderung von Bebau-

ungsplänen 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F03-01 
Vorläufige Sicherung der Gebiete 

HQ100 
M1 

Die Freihaltung von Flächen unterstützt tenden-

ziell auch die Ziele der WRRL. 

F03-02 
Ausweisung bzw. Überarbeitung 

der Überschwemmungsgebiete 
M1 

Die Freihaltung von Flächen unterstützt tenden-

ziell auch die Ziele der WRRL. 

F04-01 
Nutzungsänderungen im Sied-

lungsbereich 
M1 

Die Freihaltung von Flächen unterstützt tenden-

ziell auch die Ziele der WRRL. 

F04-02 
Nutzungsanpassungen in der 

Landwirtschaft 
M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F04-03 
Nutzungsanpassungen in der 

Forstwirtschaft 
M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 
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Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

F04-04 

Informationsmaterial zur hochwas-

serangepassten Nut-

zung/Bewirtschaftung in der Land-

wirtschaft 

M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F04-05 

Informationsmaterial zur hochwas-

serangepassten Nut-

zung/Bewirtschaftung in der Forst-

wirtschaft 

M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F05-01 Umsiedlung / Betriebsverlagerung M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

F05-02 
Interne Umorganisation auf Be-

triebsgeländen 
M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

W01-01 

Verweis auf Maßnahmen des Was-

serrückhalts in Bewirtschaftungs-

plänen WRRL 

M1 

Die Maßnahmen der WRRL mit einer unterstüt-

zenden Wirkung für das HWRM werden über-

nommen. Die Maßnahmen entsprechen den 

Maßnahmen und Zielen der WRRL. 

W01-02 

Verweis auf Maßnahmen zur Struk-

turverbesserung in Natura 2000-

Gebieten 

M1 

Durch die Integration des natürlichen Wasser-

rückhalts in die Natura 2000 Managementpläne 

werden tendenziell auch die Ziele der WRRL 

unterstützt. 

W02-01 Gewässer- und Auenrenaturierung M1 

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-

halts unterstützt tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

W02-02 

Maßnahmen zur Verbesserung des 

natürlichen Wasserrückhalts in der 

Fläche und an den Gewässern in 

der Landwirtschaft 

M1 

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-

halts unterstützt tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

W02-03 

Maßnahmen zur Verbesserung des 

natürlichen Wasserrückhalts in der 

Fläche und an den Gewässern in 

der Forstwirtschaft 

M1 

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-

halts unterstützt tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

W03-01 
Rückbau / Rückverlegung / Absen-

kung von Deichen 
M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 
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W03-02 Beseitigung von Aufschüttungen M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 

W03-03 
Anschluss retentionsrelevanter Ge-

ländestrukturen 
M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 

W03-04 
Gewässerentwicklung zu Sekun-

därauen 
M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 

W04-01 
Kommunale Entsiegelungskonzep-

te (Satzungen) 
M1 

Durch Entsiegelungsmaßnahmen wird der 

Wasserrückhalt in der Fläche gestärkt. Damit 

werden tendenziell auch die Ziele der WRRL 

unterstützt. 

W04-02 
Kommunales Regenwasserma-

nagement 
M1 

Durch ein Regenwassermanagement wird der 

Wasserrückhalt in der Fläche gestärkt. Damit 

werden tendenziell auch die Ziele der WRRL 

unterstützt. 

T01-01 
Erstellung von integrierten Konzep-

ten zum Hochwasserschutz 
M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T01-02 

Planung von Einzelmaßnahmen 

des technischen Hochwasserschut-

zes 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T02-01 

Umsetzung bereits bestehender 

Konzepte zur Überprüfung und Er-

weiterung sowie zum Neubau von 

Hochwasserrückhalteräumen und 

Stauanlagen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T02-02 

Umsetzung bereits bestehender 

Konzepte zum Ausbau, zur Ertüch-

tigung bzw. zum Neubau von stati-

onären und mobilen Schutzeinrich-

tungen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 
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T02-03 

Umsetzung bereits geplanter Ein-

zelmaßnahmen zur Erweiterung 

und Neubau von Hochwasserrück-

halteräumen und Stauanlagen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T02-04 

Umsetzung bereits geplanter Ein-

zelmaßnahmen zum Ausbau, zur 

Ertüchtigung bzw. zum Neubau von 

stationären und mobilen Schutzein-

richtungen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T03-01 

Unterhaltung und Optimierung 

technischer HWS-Einrichtungen 

HW-Rückhaltung 

M2 

Bei der Unterhaltung von technischen Hoch-

wasserschutzeinrichtungen und insbesondere 

bei der Ertüchtigung von solchen Anlagen sind 

Konflikte zwischen den Zielen des HWRM und 

der WRRL möglich. In der Regel können die 

Konflikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T04-01 
Unterhaltung technischer HWS-

Einrichtungen HW-Abwehr 
M2 

Bei der Unterhaltung von technischen Hoch-

wasserschutzeinrichtungen und insbesondere 

bei der Ertüchtigung von solchen Anlagen sind 

Konflikte zwischen den Zielen des HWRM und 

der WRRL möglich. In der Regel können die 

Konflikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T05-01 
Regelmäßige Kontrolle (z. B. Ge-

wässerschau) 
M3 

Die Durchführung regelmäßiger Kontrollen bzw. 

die Gewässerschau hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

T05-02 

Freihaltung der Abflussquerschnitte 

im Rahmen der Unterhaltungs-

pflicht 

M2 

Bei der Gewässerunterhaltung sind Konflikte 

zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T06-01 
Aufweitung von Abflussquerschnit-

ten 
M2 

Bei der Beseitigung von Engstellen sind Konflik-

te zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T06-02 Vergrößerung von Durchlässen M2 

Bei der Beseitigung von Engstellen sind Konflik-

te zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 
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T06-03 Brückenumbauten M2 

Bei der Beseitigung von Engstellen sind Konflik-

te zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T07-01 
Planung und Bau von Stauraumka-

nälen, Entlastungsanlagen etc. 
M3 

Die Umsetzung von Maßnahmen der Sied-

lungswasserwirtschaft hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

T07-02 Rückstauschutz Kanal M3 

Die Umsetzung von Maßnahmen der Sied-

lungswasserwirtschaft hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

T08-01 
Durchführung von Objektschutz-

maßnahmen an Gebäuden 
M2 

Bei der Durchführung von Objektschutzmaß-

nahmen sind Konflikte zwischen den Zielen des 

HWRM und der WRRL möglich. In der Regel 

können die Konflikte durch eine angepasste 

Umsetzung im Einzelfall aufgelöst werden. 

T08-02 

Durchführung von Objektschutz-

maßnahmen an Infrastruktureinrich-

tungen (z. B. Trinkwasserbrunnen, 

Verteilerstationen etc.) 

M2 

Bei der Durchführung von Objektschutzmaß-

nahmen sind Konflikte zwischen den Zielen des 

HWRM und der WRRL möglich. In der Regel 

können die Konflikte durch eine angepasste 

Umsetzung im Einzelfall aufgelöst werden. 

T08-03 

Informationsmaterial für Bevölke-

rung und Wirtschaft mit Anleitungen 

zur Eigenvorsorge 

M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

T08-04 
Informationsmaterial für Ver- und 

Entsorger 
M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V01-01 

Bauliche Anpassung bestehender 

Gebäude im Rahmen von Sanie-

rungen / Umbauten 

M2 

Bei der baulichen Anpassung von bestehenden 

Gebäuden sind Konflikte zwischen den Zielen 

des HWRM und der WRRL möglich. In der Re-

gel können die Konflikte durch eine angepasste 

Umsetzung im Einzelfall aufgelöst werden. 

V01-02 
Bauliche Anpassung neuer Gebäu-

de 
M3 

Die bauliche Anpassung neuer Gebäude hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V01-03 
Anpassung der Nutzungen in Ge-

bäuden 
M3 

Die Anpassung der Nutzungen innerhalb von 

Gebäuden hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 
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V02-01 
Informationsmaterial für Regional- 

und Bauleitplanung 
M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V02-02 

Informationsmaterial und Fortbil-

dung für Baugenehmigungsbehör-

den 

M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V02-03 
Hinweise und Auflagen bei Bauge-

nehmigungen 
M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V03-01 

Information von Betrieben mit IVU-

Anlagen über Hochwassergefah-

ren, ggf. Verifizierung der betriebli-

chen Aktivitäten 

M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

V03-02 
Überwachung VAwS/ AwSV in Be-

trieben 
M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

V03-03 
Erstellung von Informationsmaterial 

für Sachverständige VAwS 
M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

V04-01 
Fortbildungs- und Schulungsange-

bote 
M3 

Die Durchführung von Fortbildungen und Schu-

lungen hat i. d. R. keine Auswirkungen auf die 

Ziele der WRRL. 

V05-01 Abschluss von Versicherungen M3 
Der Abschluss von Versicherungen hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V05-02 
Bildung von Rücklagen zur Abde-

ckung des Restrisikos 
M3 

Die Bildung finanzieller Rücklagen hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V06-01 

Verbesserung der Hochwasserin-

formation durch Fortschreibung / 

Überprüfung der Messnetze und -

programme, Modelle etc. 

M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserinformation und -vorhersage hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V06-02 

Verbesserung der Hochwasservor-

hersage (Verfügbarkeit der hydro-

logischen Messdaten, Optimierung 

Messnetze etc.) 

M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserinformation und -vorhersage hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 
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V07-01 
Regelmäßige Aktualisierung der 

Datenbestände / Ansprechpartner 
M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und -meldedienste hat i. d. R. kei-

ne Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V07-02 Überprüfung lokaler Warndienste M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und -meldedienste hat i. d. R. kei-

ne Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V07-03 Überprüfung der Meldestufen M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und -meldedienste hat i. d. R. kei-

ne Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V07-04 
Optimierung der Kommunikations-

wege 
M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und -meldedienste hat i. d. R. kei-

ne Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V08-01 
Ortsnahe Veröffentlichung der 

HWGK und HWRK 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V09-01 

Erstellung bzw. Nutzung von ziel-

gruppenorientiertem Informations-

material 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V09-02 

Durchführung von Informationsver-

anstaltungen zu relevanten The-

men 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V09-03 

Schulungen von Gemeindevertre-

tern für die Beratung von Betroffe-

nen 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-01 

Aufstellung und Aktualisierung von 

Alarm- und Einsatzplänen für den 

Hochwasserfall (Gefahrenabwehr-

plan) 

M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-02 

Erstellung objektspezifischer Ein-

satzpläne (externer Gefahrenab-

wehrplan) 

M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-03 
Sonderschutzplan, interner Gefah-

renabwehrplan 
M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-04 
Erstellung von Konzepten für die 

Nachsorge 
M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW – Flussgebietseinheit Rhein – Teileinzugsgebiet Emscher – Dezember 2015 

95 

Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

V11-01 
Bereithaltung notwendiger Res-

sourcen 
M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V11-02 

Einbindung privater Organisationen 

in das Katastrophenschutzma-

nagement 

M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V12-01 Ausbildung der Einsatzkräfte M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V12-02 
Regelmäßige Übungen für den 

Hochwassereinsatz 
M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

N01-01 
Dokumentation von Ereignissen 

und Schäden 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

N01-02 
Evaluierung und Nachbereitung von 

Katastropheneinsätzen 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

N01-03 
Überprüfung von Maßnahmen der 

Vor- und Nachsorge 
M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

N02-01 

Erstellung und Verbreitung von In-

formationsmaterial zur Nachsorge 

für Bürger und Unternehmen 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

N02-02 
Information und Beratung über Auf-

bauhilfe 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 
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14 Anhang 3: Maßnahmenzusammenstellung für das Teileinzugsgebiet Emscher 

Nachfolgend werden alle relevanten Maßnahmentypen für das Teileinzugsgebiet Deltarhein aufgezeigt (Zusammenfassung der Tabellen aus Kapitel 5.4) 

Tabelle 53: Maßnahmenzusammenstellung für das Teileinzugsgebiet Emscher - nicht fortlaufende Maßnahmen  

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

F01 F01-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Ände-
rung bzw. Fortschreibung der Regionalpläne 

sonstiger Verband 0 16 0 0 0 

F01 F01-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Ände-
rung des Regionalen Flächennutzungsplans 

sonstiger Verband 6 6 0 0 10 

F01 F01-03 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Fort-
schreibung des Landesentwicklungsplans 

Land 0 16 0 0 0 

F02 F02-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Ände-
rung bzw. Fortschreibung der Flächennutzungspläne 

Gemeinde 3 5 0 0 
2 

sonstiger Verband 0 6 0 0 

F04 F04-01 Nutzungsänderungen im Siedlungsbereich 
Gemeinde 0 0 1 0 

14 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

F04 F04-02 Nutzungsanpassungen in der Landwirtschaft 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 

0 
Land 16 0 0 0 

F04 F04-04 
Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nut-
zung/Bewirtschaftung in der Landwirtschaft 

Land 0 16 0 0 0 

F04 F04-05 
Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nut-
zung/Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft 

Land 0 16 0 0 0 

F04 F04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure: Flächenvorsorge Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

W01 W01-01 
Verweis auf Maßnahmen des Wasserrückhalts in Be-
wirtschaftungsplänen WRRL 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 
0 

Wasserverband 0 0 0 16 

W02 W02-01 Gewässer- und Auenrenaturierung Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 14 

W02 W02-02 Maßnahmen in der Landwirtschaft Land 16 0 0 0 0 

W03 W03-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Sicherung/Schaffung 
von Retentionsraum  

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 

W04 W04-02 kommunales Regenwassermanagement 

Gemeinde 0 1 0 0 

0 Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Wasserverband 0 16 0 0 

T01 T01-01 
Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwas-
serschutz 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

T02 T02-01 
Umsetzung bereits bestehender Konzepte zur Überprü-
fung und Erweiterung sowie zum Neubau von Hoch-
wasserrückhalteräumen und Stauanlagen 

Gemeinde 0 1 0 0 
14 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 0 1 

T05 T05-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Weitergehende Kon-
trolle und Freihaltung 

Wasserverband 0 1 0 0 15 

T07 T07-01 
Planung und Bau von Stauraumkanälen, Entlastungsan-
lagen etc. 

Gemeinde 1 0 0 0 15 

T07 T07-02 Rückstauschutz Kanal Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

T07 T07-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Kanalisation und 
Abwasserbehandlungsanlagen 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

T08 T08-02 
Durchführung von Objektschutzmaßnahmen an Infra-
struktureinrichtungen (z. B. Trinkwasserbrunnen, Vertei-
lerstationen etc.) 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

T08 T08-03 
Informationsmaterial für Bevölkerung und Wirtschaft mit 
Anleitungen zur Eigenvorsorge 

Gemeinde 0 3 0 0 
7 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 6 0 0 

T08 T08-04 Informationsmaterial für Ver- und Entsorger 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

0 
Land 0 0 16 0 

T08 T08-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Überprüfung der 
Hochwassersicherheit betroffener Gebäu-
de/Einrichtungen 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 15 

V01 V01-01 
Bauliche Anpassung bestehender Gebäude im Rahmen 
von Sanierungen / Umbauten 

Eigentümer 0 1 0 0 

12 Gemeinde 0 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 1 

V02 V02-01 Informationsmaterial für Regional- und Bauleitplanung Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

V02 V02-02 
Informationsmaterial und Fortbildung für Baugenehmi-
gungsbehörden 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 14 

V02 V02-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Öffentlichkeitsarbeit 
und Information 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

V02 V02-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Vorhaben in Deich-
schutzzonen / ÜSG 

Bezirksregierung 0 5 0 0 11 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

V03 V03-01 
Information von Betrieben mit IVU-Anlagen über Hoch-
wassergefahren, ggf. Verifizierung der betrieblichen Ak-
tivitäten 

Bezirksregierung 2 12 0 0 

1 Gemeinde 0 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 3 0 0 

V03 V03-03 
Erstellung von Informationsmaterial für Sachverständige 
VAwS 

Land 0 16 0 0 0 

V03 V03-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: allgemeine Beratung 
und Überwachung 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
0 

Land 0 16 0 0 

V06 V06-01 
Verbesserung der Hochwasserinformation durch Fort-
schreibung / Überprüfung der Messnetze und -
programme, Modelle etc. 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
0 

Land 16 16 0 0 

V06 V06-02 
Verbesserung der Hochwasservorhersage (Verfügbar-
keit der hydrologischen Messdaten, Optimierung Mess-
netze etc.) 

Land 16 0 16 0 
0 

Wasserverband 16 0 0 0 

V06 V06-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Sonstiges Hochwas-
servorhersage 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

V07 V07-02 Überprüfung lokaler Warndienste 
Gemeinde 2 0 0 0 

12 
Kreis/kreisfreie Stadt 2 0 0 0 

V07 V07-04 Optimierung der Kommunikationswege Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 1 14 

V07 V07-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Sonstige Hochwas-
serwarndienste 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

V08 V08-01 Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK und HWRK 

Bezirksregierung 9 7 0 0 

0 
Gemeinde 0 3 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 12 0 0 

Wasserverband 0 16 0 0 

V10 V10-02 
Erstellung objektspezifischer Einsatzpläne (externer Ge-
fahrenabwehrplan) 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 14 

V10 V10-04 Erstellung von Konzepten für die Nachsorge Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 15 

V10 V10-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Katastrophenschutz-
planung 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
0 

Land 0 0 16 0 

V11 V11-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Katastrophen-
schutzmanagement 

Bezirksregierung 0 5 0 0 11 
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Tabelle 54: Maßnahmenzusammenstellung für das Teileinzugsgebiet Emscher - fortlaufende Maßnahmen 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung  
ist geplant 

Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

F02 F02-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Auf-
stellung und Änderung von Bebauungsplänen 

Gemeinde 8 6 0 0 2 

F03 F03-01 Vorläufige Sicherung der Gebiete HQ100 Bezirksregierung 9 0 0 0 7 

F03 F03-02 
Ausweisung bzw. Überarbeitung der Überschwem-
mungsgebiete 

Bezirksregierung 4 0 0 0 12 

T03 T03-01 
Unterhaltung und Optimierung technischer Hochwas-
serschutz-Einrichtungen zur Hochwasserrückhaltung 

Bezirksregierung 3 0 0 0 

5 
Gemeinde 1 0 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 3 1 0 0 

Wasserverband 9 0 0 0 

T04 T04-01 
Unterhaltung technischer Hochwasserschutz-
Einrichtungen zur Hochwasserabwehr 

Bezirksregierung 5 5 0 0 

0 

Gemeinde 1 0 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 7 0 0 0 

Land 0 16 0 0 

Wasserverband 14 0 0 0 

T05 T05-01 Regelmäßige Kontrolle (z. B. Gewässerschau) Kreis/kreisfreie Stadt 12 0 0 0 4 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung  
ist geplant 

Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

T05 T05-02 
Freihaltung der Abflussquerschnitte im Rahmen der 
Unterhaltungspflicht 

Firma 1 0 0 0 

0 

Gemeinde 1 0 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 6 1 0 0 

Wasserverband 16 0 0 0 

Bund 1 0 0 0 

V02 V02-03 Hinweise und Auflagen bei Baugenehmigungen 
Gemeinde 3 2 0 0 

2 
Kreis/kreisfreie Stadt 6 8 0 0 

V03 V03-02 Überwachung VAwS/AwSV in Betrieben 
Bezirksregierung 7 7 0 0 

2 
Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 0 0 

V04 V04-01 Fortbildungs- und Schulungsangebote 
Bezirksregierung 5 0 0 0 

0 
Land 0 0 16 0 

V07 V07-01 
regelmäßige Aktualisierung der Datenbestände / An-
sprechpartner 

Bezirksregierung 7 0 0 0 
9 

Kreis/kreisfreie Stadt 5 0 0 0 

V09 V09-01 
Erstellung bzw. Nutzung von zielgruppenorientiertem 
Informationsmaterial 

Gemeinde 1 2 0 0 

0 
Kreis/kreisfreie Stadt 2 6 0 0 

Land 16 0 16 0 

Wasserverband 0 16 0 0 

V09 V09-02 
Durchführung von Informationsveranstaltungen zu re-
levanten Themen 

Land 16 0 0 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung  
ist geplant 

Keine Angaben 
bzw.  
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

V09 V09-03 
Schulungen von Gemeindevertretern für die Beratung 
von Betroffenen 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 

V09 V09-99-d 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Weitergehende Öf-
fentlichkeitsarbeit und Information 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 0 1 15 

V10 V10-01 
Aufstellung und Aktualisierung von Alarm- und Ein-
satzplänen für den Hochwasserfall (Gefahrenabwehr-
plan) 

Gemeinde 2 1 0 0 
0 

Kreis/kreisfreie Stadt 10 4 0 1 

V11 V11-01 Bereithaltung notwendiger Ressourcen 
Kreis/kreisfreie Stadt 7 0 0 0 

0 
Land 0 0 16 0 

V12 V12-01 Ausbildung der Einsatzkräfte Kreis/kreisfreie Stadt 4 0 0 0 12 

V12 V12-02 regelmäßige Übungen für den Hochwassereinsatz Kreis/kreisfreie Stadt 9 0 0 0 7 

N01 N01-01 Dokumentation von Ereignissen und Schäden 

Bezirksregierung 11 0 0 0 

4 Gemeinde 2 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 8 0 0 0 

N01 N01-02 
Evaluierung und Nachbereitung von Katastrophenein-
sätzen 

Gemeinde 1 0 0 0 

0 Kreis/kreisfreie Stadt 4 1 0 0 

Land 16 0 0 0 

N01 N01-03 
Überprüfung von Maßnahmen der Vor- und Nachsor-
ge 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 15 
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15 Anhang 4: Maßnahmentypenkatalog NRW 

15.1 Maßnahmentypenkatalog NRW 

Tabelle 55: Maßnahmentypenkatalog NRW 

Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

K01 K01 keine Maßnahme 
Kein Maßnahmenvorschlag zur Reduzierung 
des Hochwasserrisikos in Gebieten mit po-
tenziell signifikantem Hochwasserrisiko 

 keine Maßnahme 

k
. M

. 

F01 

Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Landes- und Regionalplanung 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

F01-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Änderung bzw. Fortschreibung 
der Regionalpläne 

Integration des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes in den Landesentwicklungsplan und 
in die Regionalpläne, insbesondere durch 
Aufnahme von Zielen und Grundsätzen, so-
wie die Festlegung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten. 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.3 

Vermeidung F01-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Änderung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans 

F01-03 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Fortschreibung des Landesent-
wicklungsplans 

F02 

Berücksichtigung von HW-Risiken in der Bauleitplanung 

F02-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Änderung bzw. Fortschreibung 
der Flächennutzungspläne 

Nutzung der Darstellungs- und Festset-
zungsmöglichkeiten für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz im Rahmen der Fort-
schreibung/Aktualisierung der Flächennut-
zungspläne bzw. der Aufstellung/Änderung 
von Bebauungsplänen. 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.3, 
2.4 

Vermeidung 

F02-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Aufstellung und Änderung von 
Bebauungsplänen 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

F03 

Rechtliche Sicherung der Überschwemmungsgebiete 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

F03-01 Vorläufige Sicherung der Gebiete HQ100 Überprüfung des Standes der Ausweisung 
von Überschwemmungsgebieten und ggf. 
Aktualisierung aufgrund von Neuberechnun-
gen im Zuge der Erstellung der HWGK. 

1.1, 1.2 Vermeidung 

F03-02 
Ausweisung bzw. Überarbeitung der 
Überschwemmungsgebiete 

F04 

Anpassung der Flächennutzung an HW-Risiken 

F04-01 
Nutzungsänderungen im Siedlungsbe-
reich 

Berücksichtigung der Informationen aus der 
HWRK und Risikobewertung bei der Planung 
und Umsetzung von Flächennutzungen 
(Siedlungsentwicklung, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft). 

1.4, 1.6, 2.4, 
2.5, 4.1 

Vermeidung 

F04-02 
Nutzungsanpassungen in der Landwirt-
schaft 

F04-03 
Nutzungsanpassungen in der Forstwirt-
schaft 

F04-04 
Informationsmaterial zur hochwasseran-
gepassten Nutzung/Bewirtschaftung in 
der Landwirtschaft 

F04-05 
Informationsmaterial zur hochwasseran-
gepassten Nutzung/Bewirtschaftung in 
der Forstwirtschaft 

F04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

F05 

Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte oder gefährdeter Nutzungen 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

F05-01 Umsiedlung / Betriebsverlagerung 

Verlagerung von gefährdeten Objekten und 
Nutzungen aus Risikogebieten in Bereiche 
ohne Hochwasserrisiko. 

1.4, 1.5, 2.4, 
2.5 

Entfernung oder Verle-
gung 

F05-02 
Interne Umorganisation auf Betriebsge-
länden 

F05-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

W01 

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in Bewirtschaftungsplänen nach WRRL und in Pflegeplänen der Natura 2000-Gebiete 

S
c
h
u
tz

 

W01-01 
Verweis auf Maßnahmen des Wasser-
rückhalts in Bewirtschaftungsplänen 
WRRL 

Maßnahmen des Wasserrückhalts in der Flä-
che und entlang der Gewässer aus den Be-
wirtschaftungsplänen nach WRRL bzw. aus 
Pflege-/Bewirtschaftungsplänen (Maßnah-
menkonzept MAKO) der Natura 2000-
Gebiete. 

2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
bietsmanagement 

W01-02 
Verweis auf Maßnahmen zur Struktur-
verbesserung in Natura 2000-Gebieten 

W02 

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und entlang der Gewässer 

W02-01 Gewässer- und Auenrenaturierung 

Maßnahmen des Wasserrückhalts in der Flä-
che und entlang der Gewässer, die nicht im 
Zuge der WRRL bzw. Natura 2000 geplant 
und umgesetzt werden. 

2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
biets-management 

W02-02 Maßnahmen in der Landwirtschaft 

W02-03 Maßnahmen in der Forstwirtschaft 

W02-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

W03 

Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen 

S
c
h
u
tz

 

W03-01 
Rückbau / Rückverlegung / Absenkung 
von Deichen 

Sicherung vorhandener Retentionsflächen 
und Reaktivierung potenzieller / ehemaliger 
Retentionsflächen. 

1.1, 2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
biets-management 

W03-02 Beseitigung von Aufschüttungen 

W03-03 
Anschluss retentionsrelevanter Gelän-
destrukturen 

W03-04 Gewässerentwicklung zu Sekundärauen 

W03-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

W04 

Regenwassermanagement  

W04-01 
Kommunale Entsiegelungskonzepte 
(Satzungen) Maßnahmen zum Umgang mit Regenwasser 

zur Verringerung der direkt in Oberflächen-
gewässern oder Ableitungssystemen abflie-
ßenden Wassermengen. 

2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
biets-management 

W04-02 Kommunales Regenwassermanagement 

W04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

T01 

Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwasserschutz und Planung von Einzelmaßnahmen 

T01-01 
Erstellung von integrierten Konzepten 
zum Hochwasserschutz 

Konzepte zur Planung und Umsetzung von 
technischen und naturnahen Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz (integrierte Konzepte 
zur Gewässerentwicklung unter Hochwas-
serschutzaspekten). 

1.7, 2.6 
Regulierung des Wasser-
abflusses 

T01-02 
Planung von Einzelmaßnahmen des 
technischen Hochwasserschutzes 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

T02 

Umsetzung von Konzepten und Einzelmaßnahmen des technischen HWS 

S
c
h
u
tz

 

T02-01 

Umsetzung bereits bestehender Konzep-
te zur Überprüfung und Erweiterung so-
wie zum Neubau von Hochwasserrück-
halteräumen und Stauanlagen 

Umsetzung von Konzepten, wenn das Kon-
zept als Ganzes in seiner Umsetzung abseh-
bar ist bzw. Umsetzung von Einzelmaßnah-
men, deren Planung/Realisierung absehbar 
begonnen wird bzw. bereits begonnen wur-
de. 

1.7, 2.6 

Regulierung des Wasser-
abflusses 

T02-02 

Umsetzung bereits bestehender Konzep-
te zum Ausbau, zur Ertüchtigung bzw. 
zum Neubau von stationären und mobi-
len Schutzeinrichtungen 

Anlagen im Gewässerbett, 
an der Küste und im 
Überschwemmungsgebiet 

T02-03 

Umsetzung bereits geplanter Einzelmaß-
nahmen zur Erweiterung und Neubau 
von Hochwasserrückhalteräumen und 
Stauanlagen 

T02-04 

Umsetzung bereits geplanter Einzelmaß-
nahmen zum Ausbau, zur Ertüchtigung 
bzw. zum Neubau von stationären und 
mobilen Schutzeinrichtungen 

T03 

Unterhaltung und Optimierung technischer HWS-Einrichtungen HW-Rückhaltung 

T03-01 
Unterhaltung und Optimierung techni-
scher HWS-Einrichtungen HW-
Rückhaltung 

Sanierung und Unterhaltung sowie Optimie-
rung der Stauraumbewirtschaftung für Anla-
gen, die der Rückhaltung von Hochwasser 
dienen. Grundlage für die Unterhaltung und 
Optimierung sind regelmäßig durchgeführte 
Kontrollen durch die Verantwortlichen für die 
jeweiligen Einrichtungen. 

2.6 
Regulierung des Wasser-
abflusses 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

T04 

Unterhaltung technischer HWS-Einrichtungen HW-Abwehr 

S
c
h
u
tz

 

T04-01 
Unterhaltung technischer HWS-
Einrichtungen HW-Abwehr 

Unterhaltung von Deichen, Dämmen, Wän-
den etc., die der Abwehr von Hochwasserer-
eignissen dienen. Grundlage für die Unter-
haltung sind regelmäßig durchgeführte Kon-
trollen (Deichschau) durch die Verantwortli-
chen für die jeweiligen Einrichtungen. 

2.6 
Anlagen im Gewässerbett, 
an der Küste und im 
Überschwemmungsgebiet 

T05 

Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte 

T05-01 
Regelmäßige Kontrolle (z. B. Gewässer-
schau) 

Regelmäßige Kontrolle der Sicherung des 
Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen sowie Maßnahmen 
zur Freihaltung der Abflussquerschnitte im 
Rahmen der Unterhaltungspflicht. 

1.1, 2.2 
Management von Oberflä-
chengewässern T05-02 

Freihaltung der Abflussquerschnitte im 
Rahmen der Unterhaltungspflicht 

T05-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

T06 

Beseitigung von Engstellen unter Beachtung der Ziele der WRRL 

T06-01 Aufweitung von Abflussquerschnitten Bauliche Veränderungen und Maßnahmen, 
um als kritisch erkannte Engstellen (aufgrund 
von vergangenen Hochwasserereignissen 
bzw. von Berechnungen) zu beseitigen. 

2.2 
Management von Oberflä-
chengewässern 

T06-02 Vergrößerung von Durchlässen 

T06-03 Brückenumbauten 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

T07 

Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 

S
c
h
u
tz

 

T07-01 
Planung und Bau von Stauraumkanälen, 
Entlastungsanlagen etc. Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft 

zur Verringerung von Hochwasserrisiken im 
Siedlungsbereich. 

2.3  
T07-02 Rückstauschutz Kanal 

T07-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

T08 

Objektschutz an bestehenden Bauwerken und an Infrastruktureinrichtungen 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

T08-01 
Durchführung von Objektschutzmaß-
nahmen an Gebäuden 

Information und Beratung von Eigentümern 
und Nutzern zum Objektschutz, Durchfüh-
rung von Objektschutzmaßnahmen durch 
Eigentümer und Nutzer (private und öffentli-
che). 

2.3 

Verringerung  

T08-02 

Durchführung von Objektschutzmaß-
nahmen an Infrastruktureinrichtungen 
(z. B. Trinkwasserbrunnen, Verteilerstati-
onen etc.) 

T08-03 
Informationsmaterial für Bevölkerung und 
Wirtschaft mit Anleitungen zur Eigenvor-
sorge 

Öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge 

T08-04 
Informationsmaterial für Ver- und Entsor-
ger 

T08-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V01 

Umsetzung baulicher Anpassungen und Nutzungsanpassungen (einschl. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) an Hochwasserrisiken 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

V01-01 
Bauliche Anpassung bestehender Ge-
bäude im Rahmen von Sanierungen / 
Umbauten 

Bauliche Anpassung gefährdeter Bestands-
objekte sowie geplanter Objekte (öff. Gebäu-
de, Infrastrukturen, private Gebäude und Ein-
richtungen) und Anpassung der Nutzungen in 
Gebäuden (insb. Betriebsgebäude mit was-
sergefährdenden Stoffen). 

1.3, 1.4, 2.3, 
2.4 

Verringerung 
V01-02 bauliche Anpassung neuer Gebäude 

V01-03 Anpassung der Nutzungen in Gebäuden 

V02 

Beratung und Überwachung zur Bauvorsorge 

V02-01 
Informationsmaterial für Regional- und 
Bauleitplanung 

Information über Risiken bzw. Auflagen bei 
Baugenehmigungen für Neu- und Umbauten 
zur Sicherstellung einer hochwasserange-
passten Bauweise, Informationsmaterial für 
Kommunen und Baugenehmigungsbehörden 
über mögliche Hinweise und Auflagen bei 
Baugenehmigungen. 

1.3, 1.4, 2.3, 
2.4 

Verringerung 

V02-02 
Informationsmaterial und Fortbildung für 
Baugenehmigungsbehörden 

V02-03 
Hinweise und Auflagen bei Baugenehmi-
gungen 

V02-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V03 

Beratung und Überwachung zum hochwasserangepassten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einschl. deren Lagerung 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

V03-01 
Information von Betrieben mit IVU-
Anlagen über Hochwassergefahren, ggf. 
Verifizierung der betrieblichen Aktivitäten Berücksichtigung der Hochwasserrisiken in 

Betrieben mit IVU-Anlagen sowie im Rahmen 
der Überwachung VAwS bei Betrieben. In-
formation und Beratung der Betriebe und In-
formation der Sachverständigen VAwS hin-
sichtlich des Umgangs mit Hochwasserrisi-
ken. 

1.4, 2.4, 3.1, 
4.1 

Verringerung 
V03-02 Überwachung VAwS/ AwSV in Betrieben 

V03-03 
Erstellung von Informationsmaterial für 
Sachverständige VAwS 

V03-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V04 

Fortbildung / Schulung von Architekten, Ingenieuren, Handwerkern, Sachverständigen 

V04-01 Fortbildungs- und Schulungsangebote Unterstützung für Handwerker, Sachverstän-
dige, Architekten und Ingenieure bei der Auf-
gabe, hochwassergerecht zu planen, zu 
bauen und zu sanieren. 

1.3, 2.3 
Sonstige Vorbeugungs-
maßnahmen 

V04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V05 

Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge, Versicherungen W
ie

d
e
rh

e
rs

te
llu

n
g
 / 

R
e
g

e
n
e
ra

tio
n
 u

n
d
 

Ü
b
e
rp

rü
fu

n
g

 

V05-01 Abschluss von Versicherungen 

Information über Möglichkeiten der individu-
ellen Risikovorsorge durch Versicherungen 
und Rücklagen sowie Umsetzung der Risiko-
vorsorge durch die Akteure. 

4.3 Sonstige Vorsorge V05-02 
Bildung von Rücklagen zur Abdeckung 
des Restrisikos 

V05-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V06 

Erweiterung und Verbesserung der Hochwasserinformation und -vorhersage 

V
o
rs

o
rg

e
 

V06-01 

Verbesserung der Hochwasserinformati-
on durch Fortschreibung / Überprüfung 
der Messnetze und -programme, Modelle 
etc. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Grundla-
gen und Modelle für Hochwasserinformation 
und Hochwasservorhersagen. 

3.1, 3.2 

Sonstige Vorbeugungs-
maßnahmen 

V06-02 
Verbesserung der Hochwasservorhersa-
ge (Verfügbarkeit der hydrologischen 
Messdaten, Optimierung Messnetze etc.) Hochwasservorhersagen 

und -warnungen 

V06-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V07 

Optimierung der Hochwasserwarn- und -meldedienste 

V07-01 
Regelmäßige Aktualisierung der Daten-
bestände / Ansprechpartner 

Maßnahmen zur Verbesserung der Grundla-
gen und Bausteine in den unterschiedlichen 
Stufen der Hochwasserwarnsysteme. 

3.1, 3.2 
Hochwasservorhersagen 
und –warnungen 

V07-02 Überprüfung lokaler Warndienste 

V07-03 Überprüfung der Meldestufen 

V07-04 Optimierung der Kommunikationswege 

V07-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V08 

Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK und HWRK 

V08-01 
Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK 
und HWRK 

HWGK und HWRK als Grundlage für Strate-
gien und Maßnahmen des Hochwasserrisi-
komanagements sollen möglichst vielen Akt-
euren möglichst unkompliziert zugänglich 
sein. 

3.1, 3.2 
Öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V09 

Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

V
o
rs

o
rg

e
 

V09-01 
Erstellung bzw. Nutzung von zielgrup-
penorientiertem Informationsmaterial 

Zielgruppenorientierte Information von Be-
völkerung und Wirtschaftsunternehmen in 
hochwassergefährdeten Bereichen über Ge-
fahren und Möglichkeiten der Eigenvorsorge, 
Verhaltensvorsorge, Vorbereitung der Nach-
sorge und über eine effektive Warnung der 
Öffentlichkeit im Hochwasserfall. 

1.4, 1.5, 2.3, 
3.1, 4.1, 4.3 

Öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge 

V09-02 
Durchführung von Informationsveranstal-
tungen zu relevanten Themen 

V09-03 
Schulungen von Gemeindevertretern für 
die Beratung von Betroffenen 

V09-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V10 

Alarm- und Einsatzplanung, Katastrophenschutzplanung 

V10-01 
Aufstellung und Aktualisierung von 
Alarm- und Einsatzplänen für den Hoch-
wasserfall (Gefahrenabwehrplan) 

Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung 
von Alarm- und Einsatzplänen, ggf. darüber 
hinaus Erweiterung zur Katastrophenschutz-
planung mit detaillierter Analyse der Hoch-
wasserrisiken und Einbeziehung aller rele-
vanter Akteure mit erforderlichen Vorsorge-
maßnahmen für Bevölkerung, empfindliche 
Nutzungen (KiGa, Schulen, Krankenhäuser, 
Altenheime), Verkehrswege, Einrichtungen 
Ver- und Entsorgung, wirtschaftliche Aktivitä-
ten, Umwelt und Kulturgüter. Außerdem kön-
nen objektspezifische Einsatzpläne sowie 
Konzepte für die Nachsorge erstellt werden. 

3.1, 3.2, 3.3, 
4.1, 4.2 

Planung von Hilfsmaß-
nahmen für den Notfall / 
Notfallplanung 

V10-02 
Erstellung objektspezifischer Einsatzplä-
ne (externer Gefahrenabwehrplan) 

V10-03 
Sonderschutzplan, interner Gefahrenab-
wehrplan 

V10-04 
Erstellung von Konzepten für die Nach-
sorge 

V10-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V11 

Bereithaltung notwendiger Ressourcen, Katastrophenschutzmanagement 

V
o
rs

o
rg

e
 

V11-01 Bereithaltung notwendiger Ressourcen Regelmäßige Prüfung der Verfügbarkeit und 
Einsetzbarkeit der im Alarm- und Einsatzplan 
vorgesehenen Ressourcen in Verbindung mit 
Übungen (V12), auch bei objektspezifischen 
Einsatzplänen. Nutzung von Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit Organisationen des 
Katastrophenschutzes. 

3.3, 4.4 
Planung von Hilfsmaß-
nahmen für den Notfall / 
Notfallplanung 

V11-02 
Einbindung privater Organisationen in 
das Katastrophenschutzmanagement 

V11-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V12 

Ausbildung der Einsatzkräfte und Übungen 

V12-01 Ausbildung der Einsatzkräfte 

Ausbildung aller Einsatzkräfte im Bereich des 
Katastrophenmanagement und Durchführung 
regelmäßiger Übungen der Einsätze im 
Hochwasserfall. 

3.1, 4.1 
Planung von Hilfsmaß-
nahmen für den Notfall / 
Notfallplanung 

V12-02 
Regelmäßige Übungen für den Hoch-
wassereinsatz 

V12-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

N01 

Auswertung der Erfahrungen, Evaluation der Einsätze und Einsatzplanung 

W
ie

d
e
rh

e
rs

te
llu

n
g
 /  

R
e
g

e
n
e
ra

tio
n
 u

n
d
 Ü

b
e
rp

rü
fu

n
g

 

N01-01 
Dokumentation von Ereignissen und 
Schäden 

Dokumentation der Ereignisse und Schäden, 
Überprüfung der Einsätze sowie Nachberei-
tung und Evaluierung. Darauf aufbauend 
Überprüfung der Alarm- und Einsatzpläne, 
der Maßnahmen und Ressourcen. 

3.1, 3.2, 4.1, 
4.2 

Sonstige Wiederherstel-
lung, Regeneration und 
Überprüfung 

N01-02 
Evaluierung und Nachbereitung von Ka-
tastropheneinsätzen 

N01-03 
Überprüfung von Maßnahmen der Vor- 
und Nachsorge 

N01-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

N02 

Regeneration, Aufbauhilfe und Wiederaufbau 

W
ie

d
e
rh

e
rs

te
llu

n
g
 / 

 R
e
g
e
n
e
ra

tio
n
 u

n
d
  

Ü
b
e
rp

rü
fu

n
g

 

N02-01 
Erstellung und Verbreitung von Informa-
tionsmaterial zur Nachsorge für Bürger 
und Unternehmen Aufstellung von Konzepten für die Nachsor-

ge, zielgruppenorientierte Information über 
Maßnahmen der Nachsorge und bei Bedarf 
Schaffung von Beratungsangeboten. 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

Überwindung der Folgen 
für den Einzelnen und die 
Gesellschaft  N02-02 

Information und Beratung über Aufbauhil-
fe 

N02-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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15.2 Zuordnung der Maßnahmentypen NRW zum LAWA-Maßnahmenkatalog 

Tabelle 56: Zuordnung der Maßnahmentypen NRW zum LAWA-Maßnahmenkatalog 

LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmenbe-
zeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 
NRW 

301 

Festlegung von Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten in 
den Raumordnungs- und 
Regionalplänen 

Darstellung bereits bestehender und noch fehlen-
der Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den 
Raumordnungs- und Regionalplänen. Weiterhin 
u. a. Anpassung der Regionalpläne, Sicherung 
von Retentionsräumen, Anpassung der Flächen-
nutzungen, Bereitstellung von Flächen für Hoch-
wasserschutz und Gewässerentwicklung 

F01-01 

F01-02 

F01-03 

302 

Festsetzung bzw. Aktuali-
sierung der Überschwem-
mungsgebiete und Formu-
lierung von Nutzungsbe-
schränkungen nach Was-
serrecht 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Über-
schwemmungsgebiet; Ermittlung und vorläufige 
Sicherung noch nicht festgesetzter ÜSG, Wieder-
herstellung früherer ÜSG; Formulierung und Fest-
legung von Nutzungsbeschränkungen in ÜSG, 
gesetzliche Festlegung von Hochwasserentste-
hungsgebieten 

F03-01 

F03-02 

303 

Anpassung und/oder Än-
derung der Bauleitplanung 
bzw. Erteilung baurechtli-
cher Vorgaben 

Änderung bzw. Fortschreibung der Bauleitpläne, 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Berücksichti-
gung der Belange des Hochwasserschutzes bei 
der Neuaufstellung von Bauleitplänen bzw. bei 
baurechtlichen Vorgaben 

F02-01 

F02-02 

304 
Maßnahmen zur ange-
passten Flächennutzung 

Hochwasserangepasste Planungen und Maß-
nahmen, z. B. Anpassung bestehender Siedlun-
gen, Umwandlung von Acker in Grünland in 
Hochwasserrisikogebieten, 
weiterhin Beseitigung/Verminderung der festge-
stellten Defizite, z. B. durch neue Planungen zur 
Anpassung von Infrastruktureinrichtungen  

F04-01 

F04-02 

F04-03 

305 

Entfernung von hochwas-
sersensiblen Nutzungen 
oder Verlegung in Gebiete 
mit niedrigerer Hochwas-
serwahrscheinlichkeit 

Maßnahmen zur Entfernung/zum Rückbau von 
hochwassersensiblen Nutzungen aus hochwas-
sergefährdeten Gebieten oder der Verlegung von 
Infrastruktur in Gebiete mit niedrigerer Hochwas-
serwahrscheinlichkeit und/oder mit geringeren 
Gefahren, Absiedelung und Ankauf oder Entfer-
nung betroffener Objekte 

F05-01 

F05-02 

306 
Hochwasserangepasstes 
Bauen und Sanieren 

Hochwassersichere Ausführung von Infrastruktu-
ren bzw. eine hochwassergeprüfte Auswahl von 
Baustandorten  

V01-01 

V01-02 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmenbe-
zeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 
NRW 

307 
Objektschutz an Gebäu-
den und Infrastrukturein-
richtungen 

Betrifft "nachträgliche" Maßnahmen, die nicht im 
Rahmen der Bauplanungen enthalten waren (Ab-
grenzung zu 304 und 306) z. B. an Gebäuden: 
Wassersperren außerhalb des Objekts, Abdich-
tungs- und Schutzmaßnahmen unmittelbar am 
und im Gebäude, wie Dammbalken an Gebäude-
öffnungen, Rückstausicherung der Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung, Ausstattung der 
Räumlichkeiten mit Bodenabläufen, Installation 
von Schotts und Pumpen an kritischen Stellen, 
wasserabweisender Rostschutzanstrich bei fest 
installierten Anlagen, erhöhtes Anbringen von 
wichtigen Anlagen wie Transformatoren oder 
Schaltschränke, 
z. B. an Infrastruktureinrichtungen: Überprüfung 
der Infrastruktureinrichtungen, Einrichtungen der 
Gesundheitsversorgung sowie deren Ver- und 
Entsorgung und der Anbindung der Verkehrswe-
ge auf die Gefährdung durch Hochwasser 

T08-01 

T08-02 

308 
Hochwasser-angepasster 
Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen 

Z. B. Umstellung der Energieversorgung von Öl- 
auf Gasheizungen; Hochwassersichere Lagerung 
von Heizungstanks. Berücksichtigung der VAwS / 
AwSV (Anforderungen zur Gestaltung von Anla-
gen, die mit wassergefährdenden Stoffen in Ver-
bindung stehen) 

V01-03 

V03-01 

V03-02 

309 

Maßnahmen zur Unter-
stützung der Vermeidung 
von Hochwasserrisiken 
Erstellung von Konzeptio-
nen / Studien / Gutachten 

Weitere Maßnahmen zur Bewertung der Anfällig-
keit für Hochwasser, Erhaltungsprogramme oder 
–maßnahmen usw., Erarbeitung von fachlichen 
Grundlagen, Konzepten, Handlungsempfehlun-
gen und Entscheidungshilfen für das Hochwas-
serrisikomanagement APSFR-abhängig entspre-
chend der EU-Arten 
z. B. Fortschreibung/Überprüfung der gewässer-
kundlichen Messnetze und -programme, Modell-
entwicklung, Modellanwendung und Modellpflege 
bspw. von Wasserhaushaltsmodellen 

V06-01 

310 
Hochwassermindernde 
Flächenbewirtschaftung 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Was-
serrückhalt in der Fläche, mit denen das Wasser-
speicherpotenzial der Böden und der Ökosysteme 
erhalten und verbessert werden soll z. B. bei der 
Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen durch pfluglose konservierende 
Bodenbearbeitung, Anbau von Zwischenfrüchten 
und Untersaaten, Erstaufforstung, Waldumbau 
etc. sowie bei flächenrelevanten Planungen 
(Raumordnung, Bauleitplanung, Natura 2000, 
WRRL) einschl. der Erstellung entsprechender 
Programme zur hochwassermindernden Flächen-
bewirtschaftung 

W01-01 

W01-02 

W02-02 

W02-03 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmenbe-
zeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 
NRW 

311 

Gewässerentwicklung und 
Auenrenaturierung, Akti-
vierung ehemaliger 
Feuchtgebiete 

Maßnahmen zur Förderung der natürlichen Was-
serrückhaltung in der Fläche, mit denen das 
Wasserspeicherpotenzial der Böden und der 
Ökosysteme erhalten und verbessert werden soll 
z. B. modifizierte extensive Gewässerunterhal-
tung; Aktivierung ehemaliger Feuchtgebiete; För-
derung einer naturnahen Auenentwicklung, natur-
nahe Ausgestaltung von Gewässerrandstreifen, 
naturnahe Aufweitungen des Gewässerbettes, 
Wiederanschluss von Geländestrukturen (z. B. 
Altarme, Seitengewässer) mit Retentionspotenzial  

W02-01 

W03-04 

312 
Minderung der Flächen-
versiegelung 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Was-
serrückhalts in der Fläche durch Entsiegelung von 
Flächen und Verminderung der ausgleichlosen 
Neuversiegelung insbesondere in Gebieten mit 
erhöhten Niederschlägen bzw. Abflüssen 

W04-01 

313 Regenwassermanagement 

Maßnahmen zum Wasserrückhalt durch z. B. 
kommunale Rückhalteanlagen zum Ausgleich der 
Wasserführung, Anlagen zur Verbesserung der 
Versickerung (u. a. Regenversickerungsanlagen, 
Mulden-Rigolen-System), sonstige Regenwas-
sernutzungsanlagen im öffentlichen Bereich, 
Gründächer etc. 

W04-02 

314 
Wiedergewinnung von na-
türlichen Rückhalteflächen 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Was-
serrückhalts in der Fläche durch Beseitigung / 
Rückverlegung / Rückbau von nicht mehr benötig-
ten Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, 
Mauern), die Beseitigung von Aufschüttungen 
etc., Reaktivierung geeigneter ehemaliger Über-
schwemmungsflächen etc.  

W03-01 

W03-02 

W03-03 

315 

Aufstellung, Weiterfüh-
rung, Beschleunigung 
und/oder Erweiterung der 
Bauprogramme zum 
Hochwasserrückhalt inkl. 
Überprüfung, Erweiterung 
und Neubau von Hoch-
wasserrückhalteräumen 
und Stauanlagen 

Diese Maßnahme beschreibt z. B. die Erstellung 
von Plänen zum Hochwasserrückhalt im/am Ge-
wässer und/oder für die Binnenentwässerung von 
Deichabschnitten sowie Plänen zur Verbesserung 
des techn.-infrastrukturellen HWS (z. B. Hoch-
wasserschutzkonzepte) sowie die Maßnahmen an 
Anlagen, wie Talsperren, Rückhaltebecken, 
Fluss-/Kanalstauhaltung und Polder einschl. der 
Erstellung von Risikobetrachtungen an vorhande-
nen Stauanlagen bzw. Schutzbauwerken 

T01-01 

T01-02 

T02-01 

T02-03 

316 

Betrieb, Unterhaltung und 
Sanierung von Hochwas-
serrückhalteräumen und 
Stauanlagen 

Maßnahmen an Anlagen wie Talsperren, Rück-
haltebecken, Wehre, Fluss-/Kanalstauhaltung und 
Polder 

T03-01 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmenbe-
zeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 
NRW 

317 

Ausbau, Ertüchtigung bzw. 
Neubau von stationären 
und mobilen Schutzein-
richtungen 

Ausbau/Neubau von Bauwerken wie Deiche, 
Hochwasserschutzwände, Dünen, Strandwälle, 
Stöpen, Siele und Sperrwerke einschl. der Fest-
legung und Einrichtung von Überlastungsstellen, 
Rückstauschutz und Gewährleistung der Binnen-
entwässerung ( z. B. über Entwässerungsleitun-
gen, Pumpwerke, Grobrechen, Rückstauklappen) 
sowie Einsatz mobiler Hochwasserschutzsyste-
me, wie Dammbalkensysteme, Fluttore, Deich-
balken etc. 

T02-02 

T02-04 

318 
Unterhaltung von vorhan-
denen stationären und 
mobilen Schutzbauwerken  

Maßnahmen an Bauwerken wie Deiche, Hoch-
wasserschutzwände, Dünen, einschl. größerer 
Unterhaltungsmaßnahmen, die über die regelmä-
ßige grundsätzliche Unterhaltung hinausgehen 
sowie der Festlegung und Einrichtung von Über-
lastungsstellen, Rückstauschutz und Gewährleis-
tung der Binnenentwässerung (z. B. über Ent-
wässerungsleitungen, Pumpwerke, Grobrechen, 
Rückstauklappen), Überprüfung und Anpassung 
der Bauwerke für den erforderlichen Sturmflut-/ 
Hochwasserschutz (an Sperrwerken, Stöpen, Sie-
len und Schließen) insb. im Küstenbereich; Erstel-
lung bzw. Optimierung von Plänen für die Gewäs-
serunterhaltung bzw. zur Gewässeraufsicht für 
wasserwirtschaftliche Anlagen zur Sicherstellung 
der bestimmungsgemäßen Funktionstüchtigkeit 
von Hochwasserschutzanlagen und zur Gewähr-
leistung des schadlosen Hochwasserabflusses 
gemäß Bemessungsgröße 

T04-01 

319 

Freihaltung und Vergröße-
rung des Hochwasserab-
flussquerschnitts im Sied-
lungsraum und Auenbe-
reich 

Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernis-
sen im Gewässer (Brücken, Durchlässe, Wehre, 
sonst. Abflusshindernisse) und Vergrößerung des 
Abflussquerschnitts im Auenbereich z. B. Maß-
nahmen zu geeigneten Abgrabungen im Auenbe-
reich 

T06-01 

T06-02 

T06-03 

320 

Freihaltung des Hochwas-
serabflussquerschnitts 
durch Gewässerunterhal-
tung und Vorlandma-
nagement 

Maßnahmen wie z. B. Entschlammung, Entfernen 
von Krautbewuchs und Auflandungen, Mäharbei-
ten, Schaffen von Abflussrinnen, Auflagen für die 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, Be-
seitigung von Abflusshindernissen im Rahmen 
der Gewässerunterhaltung 

T05-01 

T05-02 

321 

Sonstige Maßnahme zur 
Verbesserung des Schut-
zes gegen Überschwem-
mungen 

Weitere Maßnahmen, die unter den beschriebe-
nen Maßnahmenbereichen des Schutzes bisher 
nicht aufgeführt waren z. B. Hochwasserschutz-
konzepte 

T07-01 

T07-02 

322 

Einrichtung bzw. Verbes-
serung des Hochwasser-
meldedienstes und der 
Sturmflutvorhersage 

Schaffung der organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für Hochwasservorhersage und 
-warnung; Verbesserung der Verfügbarkeit aktuel-
ler hydrologischer Messdaten (Niederschlags- 
und Abflussdaten), Optimierung des Messnetzes, 
Minimierung der Störanfälligkeit, Optimierung der 
Meldewege 

V06-02 

V07-01 

V07-03 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmenbe-
zeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 
NRW 

323 

Einrichtung bzw. Verbes-
serung von kommunalen 
Warn- und Informations-
systemen 

Z. B. das Einsetzen von internetbasierten kom-
munalen Informationssystemen, Entwicklung spe-
zieller Software für kommunale Informationssys-
teme etc. sowie Maßnahmen zur Sicherung der 
örtlichen Hochwasserwarnung für die Öffentlich-
keit (z. B. Sirenenanlage) 

V07-02 

V07-04 

324 
Planung und Optimierung 
des Krisen- und Ressour-
cenmanagements 

Einrichtung bzw. Optimierung der Krisenma-
nagementplanung einschließlich der Alarm- und 
Einsatzplanung, der Bereitstellung notwendiger 
Personal- und Sachressourcen (z. B. Ausstattung 
von Materiallagern zur Hochwasserverteidigung 
bzw. Aufstockung von Einheiten zur Hochwasser-
verteidigung), der Einrichtung / Optimierung von 
Wasserwehren, Deich- und anderer Verbände, 
der regelmäßigen Übung und Ausbildungsmaß-
nahmen/ Schulungen für Einsatzkräfte 

V10-01 

V10-02 

V10-03 

V10-04 

V11-01 

V11-02 

V12-01 

V12-02 

325 Verhaltensvorsorge 

APSFR-abhängige Aufklärungsmaßnahmen zu 
Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung auf den 
Hochwasserfall z. B. durch die Erstellung und 
Veröffentlichung von Gefahren- und Risikokarten; 
ortsnahe Information über die Medien (Hochwas-
sermerksteine, Hochwasserlehrpfade etc.), Veröf-
fentlichung von Informationsmaterialen 

T08-03 

V08-01 

V09-01 

326 Risikovorsorge 
Z. B. Versicherungen, finanzielle Eigenvorsorge, 
Bildung von Rücklagen 

V05-01 

V05-02 

327 Schadensnachsorge 

Planung und Vorbereitung von Maßnahmen zur 
Abfallbeseitigung, Beseitigung von Umweltschä-
den usw. insbesondere im Bereich der Scha-
densnachsorgeplanung von Land-/ Forstwirtschaft 
und der durch die IE-Richtlinie (2010/75/EU) fest-
gelegten IVU-Anlagen zur Vermeidung weiterer 
Schäden und möglichst schneller Wiederaufnah-
me des Betriebes sowie finanzielle Hilfsmöglich-
keiten und die Wiederherstellung und Erhalt der 
menschlichen Gesundheit durch Schaffung von 
Grundlagen für die akute Nachsorge, z. B. Not-
versorgung, Personalbereitstellung etc., Berück-
sichtigung der Nachsorge in der Krisenmanage-
mentplanung 

N02-01 

N02-02 

328 

Sonstige Maßnahmen aus 
dem Bereich Wiederher-
stellung, Regeneration und 
Überprüfung 

Maßnahmen, die unter den bisher genannten 
Maßnahmenbeschreibungen nicht aufgeführt wa-
ren bzw. innerhalb des Bereiches Wiederherstel-
lung, Regeneration und Überprüfung nicht zuge-
ordnet werden konnten 

N01-01 

N01-02 

N01-03 

329 Sonstige Maßnahmen 

Maßnahmen, die keinem der EU-Aspekte zu den 
Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement 
zugeordnet werden können, die aufgrund von Er-
fahrungen relevant sind 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmenbe-
zeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 
NRW 

Konzeptionelle Maßnahmen LAWA 

501 
Erstellung von Konzeptio-
nen / Studien / Gutachten 

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzep-
ten, Handlungsempfehlungen und Entschei-
dungshilfen für die Umsetzung der WRRL ent-
sprechend der Belastungstypen und/oder das 
Hochwasserrisikomanagement APSFR-
unabhängig entsprechend der EU-
Maßnahmenarten 

V03-03 

502 

Durchführung von For-
schungs-, Entwicklungs- 
und Demonstrationsvor-
haben 

Z. B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstützung 
des Wissens- und Erfahrungstransfers / For-
schungs- und Entwicklungsverfahren, um wirk-
same Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL 
und/oder zum vorbeugenden Hochwasserschutz 
zu entwickeln, standortspezifisch anzupassen und 
zu optimieren / Beteiligung an und Nutzung von 
europäischen, nationalen und Länderforschungs-
programmen und Projekten zur Flussgebietsbe-
wirtschaftung und/oder zum Hochwasserrisiko-
management 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

503 
Informations- und Fortbil-
dungsmaßnahmen 

WRRL: z. B. Maßnahmen zur Information, Sensi-
bilisierung und Aufklärung zum Thema WRRL 
z. B. durch die gezielte Einrichtung von Arbeits-
kreisen mit den am Gewässer tätigen Akteuren 
wie z. B. den Unterhaltungspflichtigen, Vertretern 
aus Kommunen und aus der Landwirtschaft, Öf-
fentlichkeitsarbeit (Publikationen, Wettbewerbe, 
Gewässertage) oder Fortbildungen z. B. zum 
Thema Gewässerunterhaltung. 
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Aufklärungs-
maßnahmen zu Hochwasserrisiken und zur Vor-
bereitung auf den Hochwasserfall z. B. Schulung 
und Fortbildung der Verwaltung (Bau- und Ge-
nehmigungsbehörden) und Architekten zum 
Hochwasserrisikomanagement, z. B. zum hoch-
wasserangepassten Bauen, zur hochwasserge-
rechten Bauleitplanung, Eigenvorsorge, Objekt-
schutz, Optimierung der zivil-militärischen Zu-
sammenarbeit / Ausbildung und Schulung für Ein-
satzkräfte und Personal des Krisenmanagements 

T08-04 

V04-01 

V09-02 

V09-03 

504 Beratungsmaßnahmen 

WRRL: u. a. Beratungs- und Schulungsangebote 
für landwirtschaftliche Betriebe 

HWRM-RL APSFR-unabhängig: Beratung von 
Betroffenen zur Vermeidung von Hochwasser-
schäden, zur Eigenvorsorge, Verhalten bei 
Hochwasser, Schadensnachsorge 

WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land- und 
Forstwirten zur angepassten Flächenbewirtschaf-
tung 

F04-04 

F04-05 

V02-01 

V02-02 

V02-03 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmenbe-
zeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 
NRW 

505 
Einrichtung bzw. Anpas-
sung von Förderprogram-
men 

WRRL: z. B. Anpassung der Agrarumweltpro-
gramme, Einrichtung spezifischer Maßnahmen-
pläne und -programme zur Umsetzung der WRRL 
(z. B. Förderprogramme mit einem Schwerpunkt 
für stehende Gewässer oder speziell für kleine 
Maßnahmen an Gewässern) im Rahmen von eu-
ropäischen, nationalen und Länderförderrichtli-
nien 

HWRM-RL: z. B. spezifische Maßnahmenpläne 
und -programme für das Hochwasserrisikoma-
nagement im Rahmen von europäischen, nationa-
len und Länderförderrichtlinien 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

506 Freiwillige Kooperationen 

WRRL: z. B. Kooperationen zwischen Landwirten 
und Wasserversorgern mit dem Ziel der gewäs-
serschonenden Landbewirtschaftung, um auf die-
sem Weg das gewonnene Trinkwasser reinzuhal-
ten 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

507 Zertifizierungssysteme 

WRRL: z. B. freiwillige Zertifizierungssysteme für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, 
insb. für die Bereiche Umweltmanagement, Öko-
landbau sowie nachhaltige Ressourcennut-
zung/Umweltschutz unter Berücksichtigung der 
Mitteilung der KOM zu EU-Leitlinien für eine gute 
fachliche Praxis (2010/C 314/04; 16.12.2010) und 
nationaler oder regionaler Zertifizierungssysteme 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

508 
Vertiefende Untersuchun-
gen und Kontrollen 

WRRL: z. B. Vertiefende Untersuchungen zur 
Ermittlung von Belastungsursachen sowie zur 
Wirksamkeit vorgesehener Maßnahmen in den 
Bereichen Gewässerschutz 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

509 
Untersuchungen zum Kli-
mawandel 

WRRL: Untersuchungen zum Klimawandel hin-
sichtlich der Erfordernisse einer künftigen Was-
serbewirtschaftung, z. B. Erarbeitung überregio-
naler Anpassungsstrategien an den Klimawandel 

HWRM-RL APSFR-unabhängig: Ermittlung der 
Auswirkungen des Klimawandels, z. B. Erarbei-
tung von Planungsvorgaben zur Berücksichtigung 
der Auswirkungen des Klimawandels für den 
technischen Hochwasserschutz 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 
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16 Anhang 5: Gewässer mit potenziellem signifikantem Risiko 

Tabelle 57: Liste der Gewässer mit potenziellem signifikantem Risiko im Teileinzugsgebiet Em-

scher 

Risikogewässer Gewässerkennzahl 

Länge der Risikogewässer-

abschnitte im Teileinzugsge-

biet Emscher [km] 

Appelbecke 2772114 2,8 

Berne 27728 8,6 

Bodelschwingher Bach 
27723318  
(Vorschlag für Gewässer-
kennzahl) 

4,4 

Borbecker Mühlenbach 277284 11,1 

Boye 27726 13,8 

Breuskesmühlenbach 2772362 4,3 

Deininghauser Bach 2772342 9,4 

Dorneburger Mühlenbach 277246 9,2 

Emscher 2772 83,5 

Hellbach 277236 6,7 

Holzbach / Resser Bach 2772392 6,9 

Hörder Bach 277212 6,2 

Hüller Bach 27724 17,2 

Landwehrbach 277234 10,4 

Lanferbach 277256 4,1 

Nathebach 
2772116 
(Vorschlag für Gewässer-
kennzahl) 

2,5 

Nettebach / Frohlinder Mühlenbach 277232 8,0 

Ostbach 2772372 7,1 

Pausmühlenbach 2772862 1,7 

Roßbach 27722 7,6 

Rüpingsbach 277216 8,0 

Schellenbruchgraben 277238 3,9 

Schurenbach 27725898 2,8 

Schwarzbach 277258 13,1 

Sellmannsbach 277254 5,1 

Springbach (Börnchenbach) 277252 5,3 

Stoppenberger Bach 277282 4,5 

 

Im Bericht zur vorläufigen Bewertung (MKULNV 2011) ist eine ausführliche Erläuterung der Vor-

gehensweise zur Festlegung der Risikogewässer und umfangreiches Kartenmaterial enthalten. 
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Eine Übersicht aller Gewässer mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko in NRW zeigt die 

Karte in der Anlage 11 (Seite 118). Der Bericht ist unter folgendem Link abgelegt:  

www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/6/6b/Schlussbericht_vorläufige_Bewertung_August2011.p

df. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/6/6b/Schlussbericht_vorl%C3%A4ufige_Bewertung_August2011.pdf
http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/6/6b/Schlussbericht_vorl%C3%A4ufige_Bewertung_August2011.pdf
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17 Anhang 6: Anlagenband Karten 

Die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten können auf der Internetseite 

www.flussgebiete.nrw.de angeschaut und als pdf-Karten heruntergeladen werden. Eine Lesehilfe 

hilft beim Verständnis und bei der Interpretation der Karten (s. 

www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Risiko-_und_Gefahrenkarten). 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Risiko-_und_Gefahrenkarten
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18 Anhang 7: Liste der zuständigen Behörden 

Tabelle 58: Liste der zuständigen Behörden 

Flussgebiet Teileinzugsgebiet Zuständige Behörde Anschrift 

Ems  
Bezirksregierung Münster (Feder-
führung) 

Domplatz 1 – 3 
48143 Münster 

Maas  
Bezirksregierung Köln (Federfüh-
rung) 

Zeughausstraße 2 - 10 
50667 Köln 

Rhein  
Bezirksregierung Düsseldorf (Fe-
derführung) 

Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf 

 

Emscher Bezirksregierung Münster Domplatz 1 – 3 
48143 Münster 

Erft Bezirksregierung Köln Zeughausstraße 2 - 10 
50667 Köln 

Deltarhein Bezirksregierung Münster Domplatz 1 – 3 
48143 Münster 

Lippe Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

Mittelrhein/Mosel Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

Rheingraben-Nord Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf 

Ruhr Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

Sieg Bezirksregierung Köln Zeughausstraße 2 - 10 
50667 Köln 

Wupper Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf 

Weser  
Bezirksregierung Detmold (Feder-
führung) 

Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 
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